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OECD: Update zur Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken 

Die OECD hat neue Ergebnisse aus der regelmäßigen Überprüfung von steuer-

rechtlichen Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten des Inclusive Framework on 

BEPS veröffentlicht. Der Fortschrittsbericht enthält ein Update der Überprüfung 

von Steuervergünstigungen, die vom Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) 

seit Beginn des BEPS-Projekts gemäß dem Mindeststandard des BEPS Aktions-

programms 5 durchgeführt wird.  

So wurden beispielsweise die in Hongkong und Georgien neu eingeführten Steu-

erregelungen vom FHTP als „nicht schädlich“ eingestuft. In Australien wurde die 

steuerschädliche Offshore-Bankenregelungen abgeschafft, wobei den bestehen-

den Steuerzahlern Bestandsschutz gewährt wird.  

Hinsichtlich der im Zuge der US-Steuerreform 2018 unter der Präsidentschaft von 

Donald Trump eingeführten territorial ausgerichteten FDII-Regelung hat sich die 

OECD nicht abschließend geäußert. Die von Biden geführte US-Regierung hat 

jedoch ihre Absicht bekräftigt, diese Regelung abzuschaffen. Die FDII-Regelung 

schafft Anreize für multinationale Unternehmen in den USA und für US-

Tochtergesellschaften ausländischer multinationaler Unternehmen, immaterielle 

Vermögenswerte, die im Ausland gehalten werden, zurück in die USA zu bringen 

oder ihre Geschäftstätigkeit anderweitig so zu strukturieren, dass ausländische 

Erträge aus immateriellen Vermögenswerten den USA zugerechnet werden.  

Sechs weitere Staaten, darunter die Dominikanische Republik und Jordanien, be-

finden sich derzeit ebenso im Prozess der Anpassung ihrer Regelungswerke.  

Da Trinidad und Tobago seiner Zusage zur Abschaffung der Sonderwirtschafts-

zonenregelung nicht innerhalb der vereinbarten Fristen nachgekommen ist, wird 

diese nun als „schädlich“ eingestuft.  

Erstmalig zur Überprüfung stehen 12 Steuervergünstigungsvorschriften (u.a. aus 

Armenien, Honduras, Litauen und Pakistan), deren Auswertung nun vorgenom-

men werden muss. Bislang hat das FHTP 309 Steuerpraktiken überprüft. 

 

BMF: Veröffentlichung einer gemeinsamen Erklärung zwischen Deutsch-

land und USA über die Durchführung des spontanen Austauschs länderbe-

zogener Berichte für 2020 beginnende Wirtschaftsjahre 

Vor dem Hintergrund von Aktionspunkt 13 des BEPS-Programms zu länderbezo-

genen Berichten („Country-by-Country Reporting“) hat das BMF mit  

BMF-Schreiben vom 10.08.2021 eine weitere gemeinsame Erklärung über die 

Durchführung des spontanen Austauschs länderbezogener Berichte für 2020 be-

ginnende Wirtschaftsjahre veröffentlicht. Die Grundlage des Spontanaustauschs 

länderbezogener Berichte ist in Art. 26 des Doppelbesteuerungsabkommens 

Deutschland-USA zu finden. 

Der 2016 eingeführte spontane Austausch länderbezogener Berichte wird damit 

auch für 2020 beginnende Wirtschaftsjahre fortgeführt. Die jährliche Verlänge-

rung war notwendig, da die USA die „Mehrseitige Vereinbarung vom 27.01.2016 

zwischen den zuständigen Behörden über den Austausch länderbezogener Be-



 

 
Seite 2 von 13 

 

# 31 
27.08.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

richte“ nicht gegengezeichnet haben. Allerdings soll der spontane Informations-

austausch nach Abschluss des nationalen Gesetzgebungsverfahrens zur Trans-

formation des am 14.08.2020 in Berlin gezeichneten Regierungsabkommens mit 

den USA durch einen automatischen Informationsaustausch abgelöst werden. 

 

BMF: Abrechnung mittels Gutschrift über nicht ausgeführte Leistungen  

Klassischer Weise erfolgt die Rechnungstellung durch den leistenden Unterneh-

mer. Gem. § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG können die Parteien jedoch das sog. Gut-

schriftsverfahren vereinbaren: Die umsatzsteuerrechtliche Gutschrift ist eine 

Rechnung, die vom Leistungsempfänger ausgestellt wird. Mit Urteil vom 

27.11.2019 (vgl. TAX WEEKLY # 5/2020) hatte der BFH u. a. entschieden, dass 

eine Gutschrift, die über Leistungen eines Nichtunternehmers ausgestellt wird, 

einer Rechnung nicht gleichsteht; werden in einer solchen Gutschrift unzutreffend 

Steuerbeträge ausgewiesen, begründe dies keine Steuerschuld nach § 14c 

Abs. 2 UStG. Die Finanzverwaltung nimmt nunmehr mit BMF-Schreiben vom 

19.08.2021 zu dieser Rechtsprechung Stellung. 

Für die Fälle der Abrechnung von Leistungen durch einen Nichtunternehmer, d.h. 

einer Gutschriftserteilung an diesen, schließt sich die Finanzverwaltung der Auf-

fassung des BFH an. 

Hingegen soll eine Gutschrift zwischen Unternehmern, die sich auf nicht erbrach-

te Umsätze bezieht, weiterhin einer Rechnung gleichgestellt sein. Enthalten diese 

Gutschriften einen gesonderten Steuerausweis, so soll hierdurch eine Steuer-

schuld nach § 14c Abs. 2 UStG (sog. unberechtigter Steuerausweis) für den Gut-

schriftsempfänger begründet werden können. Die Finanzverwaltung stellt klar, 

dass auch solchen unzutreffenden Gutschriften widersprochen werden könne, 

was diesen den Rechnungscharakter entzieht, vgl. Abschn. 14.3. Abs. 4 UStAE.  

Allerdings lasse dieser Widerspruch lediglich den Rechnungscharakter entfallen – 

nicht aber automatisch die Steuergefährdung, welche den Ausgangspunkt der 

Sanktion des § 14c Abs. 2 UStG bilde. Diese bestehe bei bereits erfolgtem Vor-

steuerabzug des Leistungsempfängers dann bis zur Rückzahlung dieser Beträge 

an die Finanzbehörde fort, vgl. § 14c Abs. 2 Satz 4 UStG. Ebenso solle die Steu-

ergefährdung fortbestehen, sofern dem Leistungsempfänger derartige Vorsteuern 

im Billigkeitswege verbleiben.  

In der täglichen Praxis kann es zu ungenauen Angaben bei der Leistungsbe-

zeichnung in Gutschriften und Rechnungen kommen, wobei diese jedoch nicht 

zwangsläufig zu einer Sanktion nach § 14c Abs. 2 UStG führen müssen, vgl. Ab-

schn. 14c.2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 3 UStAE. Die von der Finanzverwaltung behandel-

ten Fälle „nicht erbrachter Leistungen“ können hingegen aber auch schon bei un-

richtigen Leistungsbezeichnungen in Gutschriften vorliegen, z.B. Angabe von Ma-

lerarbeiten im Büro anstelle der tatsächlich erbachten Malerarbeiten in den 

Wohnräumen. Insbesondere vor dem Hintergrund der weiterhin strikten Sichtwei-

se der Finanzverwaltung hierzu sollten Unternehmer die ihnen erteilten Gutschrif-

ten einer sorgfältigen Prüfung unterziehen. 
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BMF: Verkauf von Eintrittsberechtigungen, Nichtbeanstandungsregelung 

Bereits mit BMF-Schreiben vom 09.06.2021 hatte die Finanzverwaltung für Zwe-

cke der Leistungsortbestimmung bei der Einräumung von Eintrittsberechtigungen 

zu Veranstaltungen nach § 3a Abs. 3 Nr. 5 UStG die EuGH-Rechtsprechung 

übernommen und u.a. einen neuen Abschn. 3a.7a in den Umsatzsteuer-

Anwendungserlass eingefügt. Demnach sollen Verkäufe von Eintrittskarten (vgl. 

Art. 32 und 33 MwStVO) für kulturelle, künstlerische, wissenschaftliche und ähnli-

che Veranstaltungen im B2B-Bereich am jeweiligen Veranstaltungsort als ausge-

führt gelten. Im Gegensatz zur bisherigen Finanzverwaltungsauffassung sei es 

nicht mehr maßgeblich, ob die Veranstaltung für die Öffentlichkeit allgemein zu-

gänglich sei. Die Regelung setze im Weiteren aber die physische Anwesenheit 

des Leistungsempfängers am Veranstaltungsort voraus; die Vorschrift gilt daher 

nicht in Fällen der Online-Teilnahme des Leistungsempfängers. 

Die zunächst vorgesehene Umsetzung der Regelungen mit sofortiger Wirkung 

erwies sich als in der Praxis nicht möglich. Daher hat die Finanzverwaltung mit 

BMF-Schreiben vom 19.08.2021 eine Nichtbeanstandungsregelung veröffentlicht: 

Für vor dem 01.01.2022 ausgeführte sonstige Leistungen gem. § 3a Abs. 3 Nr. 5 

UStG, welche sich auf Veranstaltungen beziehen, die nicht für die Öffentlichkeit 

allgemein zugänglich sind, können die bisherigen Ortsbestimmungsgrundsätze 

des Abschn. 3a.6 Abs. 13 Satz 3 Nr. 3 und Beispiel 2 UStAE in der bis zum 

08.06.2021 geltenden Fassung angewendet werden. Dies setzt jedoch voraus, 

dass die Beteiligten hiervon übereinstimmend Gebrauch machen. Hingegen solle 

das Kriterium der physischen Anwesenheit des Leistungsempfängers auch für 

den Zeitraum der Nichtbeanstandungsregelung in allen offenen Fällen maßgeb-

lich sein. 

 

BMF: Entwurf eines Einführungsschreibens zur Konsigationslagerregelung  

Bereits mit dem Jahressteuergesetz 2019 (Gesetz zur weiteren steuerlichen För-

derung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften) 

wurde ab dem 01.01.2020 die sog. Konsignationslagerregelung, § 6b UStG, neu 

eingeführt. Die Finanzverwaltung hat nunmehr den undatierten Entwurf eines 

BMF-Schreibens bzw. Einführungsschreibens mit den beabsichtigten Änderun-

gen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses vorgelegt (veröffentlicht am 

09.08.2021) und den Wirtschaftsverbänden die Möglichkeit zur Stellungnahme 

eingeräumt. 

Der Entwurf enthält detaillierte Ausführungen zum Begriff des Lagers im Sinne 

des § 6b UStG, vgl. Abschn. 6b.1 Abs. 4 UStAE (Entwurf). So müsse es sich da-

bei nicht zwingend um ein Gebäude handeln, vielmehr könne jeder räumlich und 

physisch bestimmbare Ort mit einer eindeutigen Adresse diesbezüglich in Be-

tracht kommen. Die Finanzverwaltung nennt hier beispielhaft ortsfeste Behälter 

wie Tanklager, aber auch Eisenbahnwaggons, Container oder Binnenschiffe.  

Die Konsignationslagerregelung soll keine Anwendung finden, wenn der Unter-

nehmer im Bestimmungsmitgliedstaat ansässig ist, d.h. wenn er dort seinen Sitz, 

seine Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte oder in Ermangelung eines Sit-
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zes, einer Geschäftsleitung oder einer Betriebsstätte dort seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dabei sei es ohne Bedeutung, ob diese Strukturen 

am Liefergeschehen beteiligt sind. Ferner könne die Ansässigkeit auch durch ein 

im Eigentum des Unternehmers befindliches Lager oder ein durch den Unter-

nehmer angemietetes oder gepachtetes Lager, welches mit eigenen Mitteln (z.B. 

mit eigenem Personal), aus dem Bestimmungsmitgliedstaat betrieben wird, be-

gründet werden, vgl. Abschn. 6b.1 Abs. 2 UStAE (Entwurf). Die Registrierung für 

mehrwertsteuerliche Zwecke im Bestimmungsmitgliedstaat begründe hingegen 

noch keine Ansässigkeit. 

Hinsichtlich der Beförderung bzw. Versendung der Waren in den Bestimmungs-

mitgliedstaat stellt die Finanzverwaltung klar, dass der Transport auch durch den 

späteren Erwerber erfolgen könne; die Anwendbarkeit der Konsignationslagerre-

gelung setze aber voraus, dass dies ausdrücklich im Namen und für Rechnung 

des liefernden Unternehmers erfolgt und dem späteren Erwerber nicht bereits die 

Verfügungsmacht verschafft wird. Grundsätzlich sei für diese Beurteilung auf die 

zwischen den Parteien verwendeten handelsüblichen Lieferklauseln (z.B. In-

coterms) abzustellen, vgl. Abschn. 6b.1 Abs. 7 UStAE (Entwurf). 

Für die Fristberechnung der Lagerfrist ist eine Vereinfachungsregelung vorgese-

hen. Gemäß Abschn. 6b.1 Abs. 16 UStAE (Entwurf) soll für bestimmte Güter (u.a. 

Flüssigkeiten, Gase und Schüttgüter) das FIFO-Verfahren („First in - First out“) 

angewendet werden können.  

Gehen Gegenstände nach dem Ende der Beförderung oder Versendung in das 

Lager durch Zerstörung, Verlust oder Diebstahl verloren, so sind diese grundsätz-

lich von der Anwendung der Vereinfachungsregelung ausgeschlossen und der 

Unternehmer müsste insoweit ein innergemeinschaftlichen Verbringen erklären. 

Gewöhnliche, branchenübliche Mengenverluste von Gegenständen (sog. kleine 

Verluste) sollen dabei aber unschädlich sein. Von „kleinen Verlusten“ ist im Re-

gelfall auszugehen, wenn diese wert- oder mengenmäßig weniger als 5 % des 

Gesamtbestands der identischen Gegenstände betragen, wobei diesbezüglich 

unterschiedliche Betrachtungsstichtage maßgeblich sein können, vgl. Abschn. 

6b.1 Abs. 22 UStAE (Entwurf). 

Abschließend enthält der Entwurf weiterführende Erläuterungen zu den Konse-

quenzen des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 

aus der Europäischen Union sowie zu den Vorgaben an die Nachweisführung. 

Die Konsignationslagerregelung soll für alle Lieferungen gelten, deren Transport 

am oder nach dem 01.01.2020 begonnen hat. Die Entwurfsfassung sieht jedoch 

auch hier eine Nichtbeanstandungsregelung vor: Für alle vor dem Tag der Veröf-

fentlichung des finalen BMF-Schreibens erbrachten Umsätze sollen die Beteilig-

ten die bisher geltende Rechtslage anwenden können.  
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Oberste Finanzbehörden der Länder: Gleich lautende Erlasse zu den Über-

gangsregelungen betreffend die Änderung des GrEStG zum 01.07.2021 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12.05.2021 

hat das GrEStG folgende Änderungen erfahren: 

 Absenkung der 95 %-Grenze in den Ergänzungstatbeständen (§ 1 Abs. 2a, 3 

und 3a GrEStG) auf 90 %, 

 Einführung eines neuen Ergänzungstatbestands (§ 1 Abs. 2b GrEStG) zur 

Besteuerung eines Anteilseignerwechsels in Höhe von mindestens 90 % im 

Gesellschafterbestand einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft innerhalb 

von zehn Jahren, 

 Verlängerung des in § 1 Abs. 2a Satz 1 GrEStG genannten Zeitraums von 

fünf auf zehn Jahre, 

 Einfügung einer Börsenklausel (§ 1 Abs. 2c GrEStG), 

 Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage auf Grundstücksverkäufe im 

Rückwirkungszeitraum bei Umwandlungsfällen und Einbringungen, 

 Verlängerung des Zeitraumes von fünf auf zehn Jahre in § 5 Abs. 3, § 6 

Abs. 3 Satz 2, § 6 Abs. 4 Nr. 1 und 2 sowie § 7 Abs. 3 GrEStG, 

 Verlängerung der Vorbehaltensfrist in § 6 Abs. 4 Nr. 3 GrEStG von fünf auf 

fünfzehn Jahre. 

Mit gleich lautenden Ländererlassen vom 29.06.2021 hat die Finanzverwaltung 

zu den Übergangsvorschriften betreffend diese Änderungen des GrEStG zum 

01.07.2021 Stellung genommen. Die Veröffentlichung der Erlasse erfolgte bisher 

nicht zentral im Bundessteuerblatt.  

Die Erlasse kommentieren anhand von Beispielen die Übergangsregelungen des 

§ 23 Abs. 18 bis 24 GrEStG und damit die Frage, wie Sachverhalte aus der Ver-

gangenheit ab dem 01.07.2021 grunderwerbsteuerlich zu behandeln sind: 

 Grundsatz (§ 23 Abs. 18 GrEStG): Grundsätzlich ist auf Erwerbsvorgänge 

ab dem 01.07.2021 neues Recht anzuwenden.  

 Altgesellschaftereigenschaft (§ 23 Abs. 19 GrEStG): Wer Altgesellschafter 

nach bisher geltendem Recht war, bleibt auch unter Geltung des neuen 

Rechts Altgesellschafter. Wer zum 30.06.2021 noch Neugesellschafter ist, für 

den gilt künftig die neue Frist von zehn Jahren, § 23 Abs. 19 Satz 1 GrEStG. 

Für Änderungen im Gesellschafterbestand einer unmittelbar oder mittelbar 

am Vermögen der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligten Kapi-

talgesellschaft gilt die Absenkung der Beteiligungsgrenze auf 90 % rückwir-

kend, § 23 Abs. 19 Satz 2 GrEStG. Bei unmittelbar beteiligten Kapitalgesell-

schaften ist dies jedoch auf Fälle beschränkt, in denen nach § 23 Abs. 19 

Satz 1 GrEStG keine Altgesellschaftereigenschaft anzunehmen ist. 

 Weitergeltung § 1 Abs. 2a a.F. GrEStG (§ 23 Abs. 20 GrEStG): Zur Ver-

meidung von Windfall-Profits bei grundbesitzenden Personengesellschaften 
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mit Beteiligungsveränderungen von mindestens 90 % aber weniger als 95 % 

bis einschließlich 30.06.2021 gilt altes Recht bis zum 30.06.2026 weiter, so-

weit neues Recht nicht greift. Das neue Recht hat jedoch stets Vorrang vor 

dem altem Recht (zeitliche Subsidiarität). Die zeitliche Subsidiarität ist wiede-

rum vorrangig zu der in § 1 Abs. 3, 3a GrEStG geregelten sachlichen Subsi-

diarität. Kommt es zur Besteuerung nach § 1 Abs. 2a GrEStG n.F. ist eine 

Besteuerung nach altem Recht ausgeschlossen. 

 Anwendung des § 1 Abs. 2b GrEStG (§ 23 Abs. 23 GrEStG): Es sind nur 

solche Anteilsübergänge zu berücksichtigen, die nach dem 30.06.2021 erfol-

gen. Alle bis einschließlich 30.06.2021 Beteiligten gelten als Altgesellschafter.  

Der Erlass unterscheidet im Wortlaut nicht zwischen schuldrechtlichen und 

dinglichen Anteilsübergängen. Konsequent weicht er damit einer Stellung-

nahme zur Doppelbesteuerung von vor dem 01.07.2021 nur schuldrechtlich 

vereinbarten Anteilseignerwechseln gemäß § 1 Abs. 3, 3a GrEStG und den 

nachfolgenden dinglichen Anteilsübergängen nach dem 30.06.2021 nach § 1 

Abs. 2b GrEStG aus. Hier wäre eine Billigkeitsregel wünschenswert gewesen.  

 Übergangsregelung zu § 1 Abs. 3 und 3a GrEStG (§ 23 Abs. 21, 22 

GrEStG): Zur Vermeidung von Windfall-Profits bei grundbesitzenden Gesell-

schaften mit Beteiligungsveränderungen von mindestens 90 % aber weniger 

als 95 % bis einschließlich 30.06.2021 gelten die § 1 Abs. 3 und 3a GrEStG 

a.F. zeitlich unbegrenzt weiter. Auch hier greift jedoch die Subsidiarität zum 

neuen Recht: Ist dieses einmal zur Anwendung gekommen oder sinkt die Be-

teiligungsquote unter 90 %, gilt nur noch neues Recht. 

 Übergangsregelungen zu §§ 5, 6 und 7 GrEStG (§ 23 Abs. 24 GrEStG): 

Die verlängerten Fristen von zehn bzw. 15 Jahren nach neuem Recht sind 

nicht anzuwenden, wenn der nach bisherigem Recht maßgeblich Fünfjahres-

zeitraum zum 01.07.2021 bereits abgelaufen ist. 

 

BFH: Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers nach "GDPdU" zur 

Betriebsprüfung 

Der BFH hatte mit Urteil vom 07.06.2021 (VIII R 24/18) zu entscheiden, ob die 

Aufforderung der Finanzverwaltung an einen Steuerpflichtigen, der seinen Ge-

winn im Wege der Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt, zu Beginn einer 

Außenprüfung einen Datenträger "nach GDPdU" zur Verfügung zu stellen, 

rechtswidrig ist.  

Im Streitfall erließ das Finanzamt gegenüber der Klägerin, einer Partnerschafts-

gesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, eine Prüfungsanordnung zur Prü-

fung der gesonderten und einheitlichen Feststellung von Grundlagen für die Ein-

kommensbesteuerung einschließlich des Gewerbesteuermessbetrages und der 

Umsatzsteuer für 2012 bis 2014. Zusammen mit der Prüfungsanordnung forderte 

der für die Außenprüfung vorgesehene Prüfer "die Überlassung eines Datenträ-

gers nach GDPdU" (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler 

Unterlagen) zu Beginn der Betriebsprüfung an. Während der hiergegen erhobene 
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Einspruch der Klägerin erfolglos blieb, gab das Finanzgericht der anschließend 

erhobenen Klage statt. Die Aufforderung zur Überlassung des Datenträgers sei 

unverhältnismäßig und rechtswidrig.   

In der Revision hat nun der BFH die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt. Die 

Aufforderung zur Überlassung des Datenträgers müsse seitens der Klägerin da-

hingehend verstanden werden, dass das Finanzamt mittels des Datenträgers un-

begrenzt auf sämtliche elektronisch gespeicherte Unterlagen der Klägerin zugrei-

fen wolle. Ein solch unbegrenzter Datenzugriff sei jedoch rechtswidrig, weil 

dadurch der durch § 147 Abs. 6 AO begrenzte Umfang der Befugnis des Finanz-

amts zur Anforderung von elektronischen Aufzeichnungen überschritten werde.  

Doch selbst unter der Annahme, dass sich die Aufforderung des Finanzamts zur 

Datenträgerüberlassung lediglich auf die gemäß § 147 Abs. 1 AO aufbewah-

rungspflichtigen Unterlagen bezogen hätte, sei sie unverhältnismäßig und 

rechtswidrig. In diesem Zusammenhang habe das Finanzgericht zu Recht festge-

stellt, dass die Aufforderung des Finanzamts zur Datenträgerüberlassung die ge-

setzlichen Grenzen des Ermessens überschritten habe. Dabei sei im Rahmen der 

Prüfung der Ermessensausübung des Finanzamts insbesondere zu berücksichti-

gen, ob der jeweils gewählte Datenzugriff notwendig, verhältnismäßig, erfüllbar 

und zumutbar sei, um den steuererheblichen Sachverhalt feststellen zu können. 

Die angefochtene Aufforderung zur Datenträgerüberlassung sei schon deshalb 

unverhältnismäßig, weil das Finanzamt mittels der Datenüberlassung beabsich-

tigte, auch außerhalb der Geschäftsräume der Klägerin und der Dienststelle, et-

wa auf den Dienstlaptops der Außenprüfer, auf die Daten der Klägerin zuzugrei-

fen und diese auszuwerten. Wie bereits höchstfinanzrichterlich entschieden, ge-

biete es der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der Gefahr einer missbräuchli-

chen Verwendung der geschützten Daten von Berufsgeheimnisträgern Rechnung 

zu tragen und nach Möglichkeit auszuschließen, dass die Daten außerhalb der 

Geschäftsräume des Steuerpflichtigen oder der Diensträume der Finanzverwal-

tung, z.B. infolge eines Diebstahls des Prüfer-Notebooks, in fremde Hände gera-

ten könnten. 

 

BFH: Privates Veräußerungsgeschäft nach unentgeltlicher Übertragung - 

grundsätzlich kein Gestaltungsmissbrauch 

Hat der Steuerpflichtige die Veräußerung eines Grundstücks angebahnt, liegt ein 

Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten grundsätzlich nicht vor, wenn er 

das Grundstück unentgeltlich auf seine Kinder überträgt und diese das Grund-

stück an den Erwerber veräußern. Der Veräußerungsgewinn ist dann bei den 

Kindern nach deren steuerlichen Verhältnissen zu erfassen. Dies hat der BFH mit 

Urteil vom 23.04.2021 (IX R 8/20) entschieden. § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG, der den 

Eintritt in die Fußstampfen des Rechtsvorgängers regelt, sei eine Missbrauchs-

verhinderungsvorschrift i.S. von § 42 Abs. 1 Satz 2 AO. Deshalb sei die Annahme 

eines Missbrauchs rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten gemäß § 42 Abs. 1 

Satz 1, Abs. 2 AO für den Fall der Veräußerung nach unentgeltlicher Übertragung 

grundsätzlich ausgeschlossen. 
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BFH: Zufluss von Arbeitslohn bei Übertragung einer Versorgungszusage 

auf einen Pensionsfonds 

Wird der Durchführungsweg einer betrieblichen Altersversorgung mit nachgela-

gerter Besteuerung (Direktzusage) zu einem Durchführungsweg mit einer vorge-

lagerten Lohnbesteuerung (z.B. Pensionsfonds) gewechselt, führt dies zu steuer-

pflichtigem Arbeitslohn. Denn der Mitarbeiter hat ab dem Zeitpunkt der Übertra-

gung einen eigenständigen Versorgungsanspruch gegen den Pensionsfonds, an-

stelle der bisherigen Anwartschaft auf zukünftige Rentenzahlungen im Versor-

gungsfall gegenüber seinem Arbeitgeber.  

§ 3 Nr. 66 EStG stellt diesen Arbeitslohn steuerfrei, wenn ein Antrag nach § 4d 

Abs. 3 EStG oder nach § 4e Abs. 3 EStG gestellt wird, nach dem die Leistungen 

an den Pensionsfonds erst in den dem Jahr der Übertragung der Versorgungs-

verpflichtung folgenden zehn Wirtschaftsjahren gleichmäßig verteilt als Betriebs-

ausgabe geltend gemacht werden. Der Antrag kann nicht zurückgenommen wer-

den.  

Mit Urteil vom 19.04.2021 (VI R 45/18) entschied der BFH, dass die vom Arbeit-

geber erbrachte Ablöseleistung in vollem Umfang lohnsteuerpflichtig ist, wenn 

dieser Antrag nicht gestellt wird. Der Gesetzeswortlaut sei insoweit eindeutig. Die 

Höhe des Arbeitslohns sei auch nicht auf die nach § 4d Abs. 3 oder § 4e Abs. 3 

EStG auf Antrag zu verteilenden Betriebsausgaben begrenzt. 

 

BFH: Typischerweise arbeitstägliches Aufsuchen eines vom Arbeitgeber 

festgelegten Sammelpunkts 

Gemäß seit dem 01.01.2015 geltendem steuerlichen Reisekostenrecht dürfen 

Mitarbeiter, die zwar keine erste Tätigkeitsstätte haben, aber auf Weisung des 

Arbeitgebers zur Aufnahme ihrer beruflichen Tätigkeit dauerhaft denselben Ort 

typischerweise arbeitstäglich aufzusuchen haben, für die Fahrtkosten von der 

Wohnung zu diesem „Sammelpunkt“ in der Einkommensteuererklärung nur die 

Entfernungspauschale ansetzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4a Satz 3 EStG). Für die Frage, 

ob der Mitarbeiter mehr als acht Stunden beruflich von der Wohnung abwesend 

ist und deshalb eine Verpflegungspauschale von derzeit 14 € beanspruchen darf 

(§ 9 Abs. 4a EStG), ist das Aufsuchen des Sammelpunkts nicht relevant, es gilt 

die Zeit vom Verlassen der Wohnung bis zur Rückkehr dorthin.   

In der ersten Entscheidung zu diesem Themenbereich entschied der BFH mit Ur-

teil vom 19.04.2021 (VI R 6/19), dass ein solcher Sammelpunkt nur vorliegt, 

wenn der Mitarbeiter diesen Ort zur Aufnahme der Arbeit aufgrund einer Weisung 

des Arbeitgebers zum einen typischerweise arbeitstäglich und zum anderen auch 

dauerhaft aufzusuchen hat. 

Im Urteilsfall war der Mitarbeiter als Baumaschinenführer auf verschiedenen 

Baustellen tätig. Aufgrund einer betriebsinternen Anweisung des Arbeitgebers ge-

langte er jeweils mit einem Sammelfahrzeug des Arbeitgebers zu den jeweiligen 

Baustellen. Dies galt auch für Einsätze, an denen der Mitarbeiter an der jeweili-

gen (Fern-)Baustelle übernachtete. In seiner Steuererklärung machte er für 145 



 

 
Seite 9 von 13 

 

# 31 
27.08.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Tage Fahrtkosten für die Strecke zwischen der Wohnung und dem 15 Kilometer 

davon entfernt liegenden Betriebssitz des Arbeitgebers, von dem aus der Weiter-

transport erfolgte, als Reisekosten geltend. Das Finanzamt erkannte nur die Ent-

fernungspauschale an.  

Nach Auffassung des BFH bedeutet typischerweise arbeitstäglich nicht, dass der 

Mitarbeiter den vom Arbeitgeber bestimmten Ort ausnahmslos an allen Arbeitsta-

gen aufzusuchen hat. Typischerweise sei vielmehr als „in der Regel üblich“ oder 

„im Normalfall“ zu verstehen. Ausnahmen sind durchaus denkbar, z.B. für die 

Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung oder bei einem unvorhergesehe-

nen Einsatz. Es reicht aber nicht aus, wenn der Mitarbeiter nur an jedem Arbeits-

tag, an dem er Fahrten von seiner Wohnung aus durchführt, den Sammelpunkt 

aufzusuchen hat. Das wäre ein typischerweise „fahrtägliches“ Aufsuchen und 

nicht ausreichend. Entscheidend ist vielmehr, ob der Mitarbeiter bei einer „ex-

ante“ Betrachtung den Sammelpunkt arbeitstäglich aufsuchen muss. Das wäre 

nicht mehr der Fall, wenn von vorneherein feststeht, dass der Mitarbeiter nicht 

nur auf eintägigen Baustellen, sondern auch auf Fernbaustellen eingesetzt wird, 

so dass mit Übernachtungen am auswärtigen Tätigkeitsort zu rechnen ist. 

Für den Begriff „dauerhaft“ ist die Legaldefinition in § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG ent-

sprechend anzuwenden, d.h. er ist als unbefristet (auch „bis auf weiteres“), für die 

Dauer des Dienstverhältnisses oder über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus 

zu verstehen.  

Die gleichen Grundsätze gelten auch für ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet i.S.d. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4a Satz 3 EStG. 
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Alle am 12.08.2021, 19.08.2021 und 26.08.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII R 24/18 07.06.2021 
Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers nach "GDPdU" zur Betriebsprü-
fung 

IV R 31/19 20.05.2021 
Beherrschungsidentität bei treuhänderischer Bindung der mehrheitlich an einer Be-
sitzgesellschaft beteiligten Kommanditistin 

IX R 8/20 23.04.2021 
Privates Veräußerungsgeschäft nach unentgeltlicher Übertragung - grundsätzlich 
kein Gestaltungsmissbrauch 

VI R 45/18 19.04.2021 
Zufluss von Arbeitslohn bei Übertragung einer Versorgungszusage auf einen Pensi-
onsfonds 

I R 2/19 13.04.2021 Anzahl der Verpachtungs-BgA bei Verpachtung mehrerer gleichartiger Objekte 

V R 1/19 24.03.2021 Steuerfreiheit des Betriebs von Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften 

VIII B 
123/20 

07.06.2021 Entscheidung über den Antrag auf Akteneinsicht 

V R 22/20 26.05.2021 EuGH-Vorlage zu Betriebsvorrichtungen 

XI R 31/20 
(XI R 34/18) 

21.04.2021 
Zur Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 15a UStG und Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSys-
tRL 

XI R 42/20 21.04.2021 Teilwertabschreibung auf Investmentanteile: Ausgleichsposten 

VI R 49/18 19.04.2021 
Steuerliche Behandlung eines zeitlich nicht begrenzten Leitungsrechts bei der Ge-
winnermittlung nach Durchschnittssätzen gemäß § 13a EStG 

VI R 6/19 19.04.2021 
Typischerweise arbeitstägliches Aufsuchen eines vom Arbeitgeber festgelegten 
Sammelpunkts 

VI R 8/19 19.04.2021 Keine Steuerbefreiung für beamtenrechtliches pauschales Sterbegeld 

X R 25/19 14.04.2021 
Umstellung einer vorbeugenden Unterlassungsklage in eine Feststellungsklage; 
Androhung eines Auskunftsersuchens nach § 93 Abs. 1 AO 

VIII R 15/18 12.04.2021 Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung von Gold ETF-Fondsanteilen 

II R 3/19 16.03.2021 
Erbschaft- und Schenkungsteuer: Feststellung der Summen der gemeinen Werte 
der Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens; Begünstigung von Grundstücken 
im Betriebsvermögen bei Nutzungsüberlassung an Dritte 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110167/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110164/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110168/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110166/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110163/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110165/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110159/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110159/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110154/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110161/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110161/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110162/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110155/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110156/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110157/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110160/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110158/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110153/
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

II R 34/18 06.05.2021 
Gesonderte Feststellung des Grundbesitzwerts gegenüber einem Vermächtnisneh-
mer 

XI R 29/20 21.04.2021 Pflicht zur Einreichung einer E-Bilanz bei finanziellem Aufwand von ca. 40 € 

III R 1/20 14.04.2021 Rückforderung von Kindergeld bei Auszahlung an das Kind 

III R 36/20 14.04.2021 
Rückforderung von zu Unrecht gezahltem Kindergeld bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten 

VI R 30/18 31.03.2021 Grundstücksentnahme bei Bestellung von Erbbaurechten 

 

Alle am 19.08.2021 und 26.08.2021 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VIII B 97/20 04.05.2021 
Vertagung der mündlichen Verhandlung bei Erteilung eines rechtlichen Hinwei-
ses in der mündlichen Verhandlung 

VIII B 121/20 04.05.2021 
Glaubhaftmachung des rechtzeitigen Einwurfs einer angeblich auf dem Postweg 
verlorengegangenen Sendung durch den Bevollmächtigten 

I R 80/17 15.03.2021 Keine sog. Nachsteuer in Dreieckskonstellationen 

XI B 39/20 20.04.2021 Umsatzbesteuerung von Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit 

X R 44/18 16.03.2021 
Zeitpunkt der Zusage einer Direktversicherung bei Einkünften gemäß § 22 Nr. 5 
EStG 

 

Alle bis zum 27.08.2021 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 3 - S 
7532/19/10002 :003 

24.08.2021 
Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen 

Unternehmern 

III C 2 - S 
7283/19/10001 :002 

19.08.2021 Abrechnung über nicht ausgeführte sonstige Leistung mittels Gutschrift 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110148/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110152/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110149/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110150/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110151/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150122/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150123/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150124/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150120/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202150121/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-08-24-fragebogen-zur-umsatzsteuerlichen-erfassung-von-im-ausland-ansaessigen-unternehmern.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-08-24-fragebogen-zur-umsatzsteuerlichen-erfassung-von-im-ausland-ansaessigen-unternehmern.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-08-19-abrechnung-ueber-nicht-ausgefuehrte-sonstige-leistung-mittels-gutschrift.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2021-08-19-abrechnung-ueber-nicht-ausgefuehrte-sonstige-leistung-mittels-gutschrift.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 3 - S 7117-
b/20/10002 :002 

19.08.2021 

Bestimmung des Ortes der sonstigen Leistung nach § 3a Absatz 3 Nummer 
5 UStG; Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses aufgrund des 
Urteils des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-647/17 (Srf 
konsulterna) 

IV C 1 - S 1980-
1/19/10008 :023 

18.08.2021 
Anwendungsfragen zum Investmentsteuergesetz in der am 1. Januar 2018 

geltenden Fassung (InvStG) 

IV C 5 - S 
2533/19/10030 :003 

18.08.2021 
Bekanntmachung des Musters - Ausdruck der elektronischen Lohnsteuer-

bescheinigung 2022 

IV A 4 - S 0316-
a/19/10012 :003 

17.08.2021 Technische Richtlinien des BSI 

Newsletter  13.08.2021 Newsletter des Bundeszentralamts für Steuern 

IV C 5 - S 
2333/19/10008 :017 

12.08.2021 Steuerliche Förderung der betrieblichen Altersversorgung 

IV C 5 - S 
2533/19/10026 :002 

11.08.2021 Muster der Lohnsteuer-Anmeldung 2022 

IV B 6 - S 
1315/19/10050 :006 

10.08.2021 

Gemeinsame Erklärung der zuständigen Behörde der Bundesrepublik 

Deutschland und der zuständigen Behörde der Vereinigten Staaten von 

Amerika über die Durchführung des spontanen Austauschs länderbezoge-

ner Berichte für 2020 beginnende Wirtschaftsjahre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-08-19-bestimmung-des-ortes-der-sonstigen-leistung-EuGH-in-der-rechtssache-C-647-17.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-08-19-bestimmung-des-ortes-der-sonstigen-leistung-EuGH-in-der-rechtssache-C-647-17.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2021-08-18-anwendungsfragen-zum-investmentsteuergesetz-in-der-am-1-januar-2018-geltenden-fassung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Investmentsteuer/2021-08-18-anwendungsfragen-zum-investmentsteuergesetz-in-der-am-1-januar-2018-geltenden-fassung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-08-18-bekanntmachung-muster-ausdruck-elektronische-LSt-bescheinigung-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-08-18-bekanntmachung-muster-ausdruck-elektronische-LSt-bescheinigung-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-08-17-bekanntmachung-eines-hinweises-auf-die-veroeffentlichung-geaenderter-technischer-richtlinien-des-BSI.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-08-17-bekanntmachung-eines-hinweises-auf-die-veroeffentlichung-geaenderter-technischer-richtlinien-des-BSI.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-08-13-newsletter-bzst.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-08-12-steuerliche-foerderung-der-betrieblichen-altersversorgung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-08-12-steuerliche-foerderung-der-betrieblichen-altersversorgung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-08-11-Muster-Lohnsteuer-Anmeldung-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2021-08-11-Muster-Lohnsteuer-Anmeldung-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Verein_Staaten/2021-08-10-USA-Durchfuehrung-Austausch-laenderbezogener-Berichte-fuer-wirtschaftsjahre-ab-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Verein_Staaten/2021-08-10-USA-Durchfuehrung-Austausch-laenderbezogener-Berichte-fuer-wirtschaftsjahre-ab-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2


 

 
Seite 13 von 13 

 

# 31 
27.08.2021 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Herausgeber 

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 

www.wts.com/de • info@wts.de 

 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt und Georg Geberth 

 
Berlin 

Christian Baumgart 

Wilhelmstraße 43G 

10117 Berlin 

T: +49 (0) 30 2062 257 1010 

F: +49 (0) 30 2062 257 3999 

Düsseldorf 

Michael Wild 

Klaus-Bungert-Straße 7  

40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 211 200 50-5 

F: +49 (0) 211 200 50-950 

 

Erlangen 

Andreas Pfaller 

Allee am Röthelheimpark 11-15  

91052 Erlangen 

T: +49 (0) 9131 97002-11 

F: +49 (0) 9131 97002-12 

 

Frankfurt a. M.  

Ulrike Schellert 

Robert Welzel 

Taunusanlage 19 

60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

 

Hamburg  

Eva Doyé 

Brandstwiete 4 

20457 Hamburg 

T: +49 (0) 40 320 86 66-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

 

Kolbermoor (Rosenheim) 

Dr. Mark Eger  

Carl-Jordan-Straße 18 

83059 Kolbermoor 

T: +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln  

Jens Krechel  

Sachsenring 83 

50677 Köln 

T: +49 (0) 221 348936-0 

F: +49 (0) 221 348936-250 

München 

Marco Dern 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 

80539 München 

T: +49 (0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 89 286 46-111 

 

Regensburg 

Tobias Oesterreicher 

Lilienthalstraße 7 

93049 Regensburg 

T: +49 (0) 941 383 873-120 

F: +49 (0) 941 383 873-130 

 

Stuttgart 

Klaus Stefan Siler  

Königstraße 27 

70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 711 2221569-62 

F: +49 (0) 711 6200749-99 

 

Nürnberg 

Dr. Klaus Dumser 

Hugo-Junkers-Straße 7 

90411 Nürnberg 

T: +49 (0) 911 2479455-101 

F: +49 (0) 911 2479455-050 

 

Rosenheim 

Ralf Dietzel 

Luitpoldstraße 9 

83022 Rosenheim 

T: +49 (0) 8031 87095 600 

F. +49 (0) 8031 87095 799 

 

Hannover 

Ingo Soßna  

Thielenplatz 5 

30159 Hannover 

T: +49 (0) 511 123586-0 

F: +49 (0) 511 123586-199 

 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzu-

stellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch 

sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. 

Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

http://www.wts.com/de
http://www.wts.com/de




  | 1 


  
  


Harmful Tax Practices – 
Peer Review Results 


INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS: ACTION 5 
 


Update (as of August 2021) 
 
Original report available at: 
http://www.oecd.org/ctp/harmful-tax-practices-2018-progress-report-on-preferential-regimes-
9789264311480-en.htm 


Introduction 


At its April 2021 meeting, the FHTP updated conclusions for 18 preferential tax regimes. The Inclusive 
Framework on BEPS approved these results on 7 June 2021. A summary of the April 2021 FHTP meeting 
is provided below as well as a consolidated update of the regimes reported in Harmful Tax Practices – 
2018 Progress Report on Preferential Regimes.  


New regime results – FHTP April 2021 meeting 


1. The below table presents the new results on preferential regimes from the FHTP meeting in April 
2021.  


 
 Jurisdiction Regime Status Comments 


1.  Armenia Free economic zones Under review Regime under review by 
FHTP. 


2.  Armenia Information technology projects Under review  Regime under review by 
FHTP. 


3.  Australia Offshore banking unit Abolished1 Grandfathering in 
accordance with FHTP 
timelines. 


4.  Dominican 
Republic 


Border development In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


5.  Dominican 
Republic 


Logistics centres In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


6.  Eswatini Special economic zones Under review Regime under review by 
FHTP. 


7.  Gabon Special economic zones In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


8.  Georgia International company Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


9.  Honduras Free zones (ZOLI) Under review Regime under review by 
FHTP. 


10.  Honduras Employment and economic 
development zones (ZEDE) 


Under review Regime under review by 
FHTP. 


11.  Hong Kong 
(China) 


Profits tax concession for 
specified insurers and licensed 
insurance broker companies 


Not harmful  New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


12.  Jordan Aqaba special economic zone In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


13.  Lithuania Large scale investment projects Under review Regime under review by 



http://www.oecd.org/ctp/harmful-tax-practices-2018-progress-report-on-preferential-regimes-9789264311480-en.htm

http://www.oecd.org/ctp/harmful-tax-practices-2018-progress-report-on-preferential-regimes-9789264311480-en.htm





2 |   


  
  


FHTP. 
14.  Pakistan Export regime on IT Under review Regime under review by 


FHTP. 
15.  Philippines Regional operating headquarters 


regime 
Potentially harmful 
but not actually 
harmful 
From 1 January 
2022: Abolished 


Ring-fencing and substantial 
activities factors implicated, 
but no harmful economic 
effects in practice. 
 


16.  Sint Maarten Tax exempt company In the process of 
being eliminated 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


17.  Trinidad & Tobago Free trade zones Harmful Ring-fencing and exchange 
of information factors 
implicated. 


18.  United States Foreign-derived intangible 
income (FDII) 


In the process of 
being eliminated 


The United States has 
committed to abolish this 
regime. 


1. Subject to final adoption of legislative amendments. 


Consolidated results of regime reviews since 2015 


The tables below presents the consolidated results of all regimes reviewed by the FHTP since the BEPS 
Action 5 report. 


Regimes listed in the 2015 BEPS Action 5 report 


2. These tables present an update on the status of regimes listed in the 2015 BEPS Action 5 Report, 
as at 7 June 2021. 


IP regimes 


 Jurisdiction Regime Status Comments 
1.  Belgium Deduction for innovation income Not harmful 


(amended) 
Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


2.  China 
(People’s 
Republic of) 


Reduced rate for high & new tech 
enterprises 


Not harmful1 No harmful features. 


3.  Colombia Software regime Abolished No grandfathering provided. 
4.  France  Reduced corporation tax rate on IP 


income2 
Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
No grandfathering provided. 


5.  Hungary IP regime for royalties and capital 
gains 


Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


6.  Israel Amended preferred enterprise 
regime 


Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


7.  Italy Taxation of income from intangible 
assets 


Not harmful 
(amended) except 
for the extension to 
new entrants for 
trademark3 between 
1 July 2016 and 31 
December 2016, 
which is harmful 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines, except 
for extension as noted. 
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8.  Luxembourg Partial exemption for income/gains 
derived from certain IP rights 


Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


9.  Netherlands Innovation box Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


10.  Portugal Partial exemption for income from 
certain intangible property 


Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


11.  Spain Partial exemption for income from 
certain intangible assets (Federal 
regime)  


Not harmful 
(amended)4 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


12.  Spain Partial exemption for income from 
certain intangible assets (Basque 
country) 


Not harmful 
(amended)5 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


13.  Spain Partial exemption for income from 
certain intangible assets (Navarra)  


Not harmful 
(amended)6 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


14.  Switzerland - 
Canton of 
Nidwalden 


Licence box  Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


15.  Turkey Technology development zones 
regime 


Not harmful 
(amended) except 
for the extension to 
new entrants 
between 1 July 
2016 and 19 
October 2017, 
which is harmful 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines, except 
for extension as noted. 


16.  United 
Kingdom 


Patent box Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


Note: See table 6.1 of the 2015 BEPS Action 5 Report.  
1. While the regime did not technically comply with the nexus approach, it was considered functionally equivalent and therefore evaluated as 
not harmful, given its distinct features and safeguards and the willingness of China to provide additional information. 
2. Formerly known as “Reduced rate for long term capital gains and profits from the licensing of IP rights”. 
3. The Italian IP regime did not and does not include in the eligible assets any marketing related assets other than trademarks. 
4. Spain’s partial exemption for income from certain intangible assets was inconsistent with the nexus approach for IP assets acquired from 
related parties for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017 and for new taxpayers entering the regime in the period from 1 July 
2016 to 31 December 2017. 
5. See previous table note. 
6. See previous table note. 


Non-IP regimes 


 Jurisdiction Regime Status Comments 
1.  Argentina Promotional regime for software 


industry 
Not harmful No harmful features. 


2.  Australia Conduit foreign income  Not harmful No harmful features. 
3.  Brazil PADIS – Semiconductors industry Not harmful No harmful features. 
4.  Canada Life insurance business  Potentially harmful 


but not actually 
harmful 


Ring-fencing implicated, but 
no harmful economic effects 
in practice. Regime is subject 
to annual monitoring.  
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5.  China 
(People’s 
Republic of) 


Reduced rate for advanced 
technology services enterprises 


Not harmful No harmful features. 


6.  Colombia Foreign portfolio investment  Not harmful1 No harmful features. 
7.  Greece Offshore engineering and 


construction 
Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
No grandfathering provided 


8.  India Deductions in respect of certain 
incomes of offshore banking units 
and international financial services 
centre 


Not harmful No harmful features. 


9.  India Special provisions in respect of 
newly established units in special 
economic zones 


Not harmful No harmful features. 


10.  India Special provisions relating to 
income of shipping companies – 
tonnage tax scheme 


Not harmful No harmful features. 


11.  India Taxation of profit and gains of life 
insurance business 


Not harmful No harmful features. 


12.  Indonesia Investment allowance regime Out of scope No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


13.  Indonesia Public / listed company regime Out of scope No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


14.  Indonesia Special economic zone regime Out of scope No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


15.  Indonesia Tax holiday regime Out of scope No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


16.  Japan Measures for the promotion of 
research and development 


Not harmful2 No harmful features. 


17.  Japan Special zones for international 
competitiveness development  


Not harmful3 No harmful features. 


18.  Latvia Shipping taxation regime Not harmful No harmful features. 
19.  Latvia Special economic zones Disadvantaged 


areas regime 
Subject to monitoring to 
ensure continued low risk of 
BEPS. 


20.  Luxembourg Investment company in risk capital 
(Société d’investissement en 
capital à risque) 


Not harmful4 No harmful features. 


21.  Luxembourg Private asset management 
company (Société de gestion de 
patrimoine familial) 


Not harmful5 No harmful features. 


22.  South Africa Exemption of income in respect of 
ships used in international 
shipping  


Not harmful No harmful features. 


23.  South Africa Headquarter company Potentially harmful 
but not actually 
harmful 


Ring-fencing implicated, but 
no harmful economic effects 
in practice. Regime is subject 
to annual monitoring. 


24.  Switzerland – 
cantonal level 


Auxiliary company regime 
(previously referred to as 
domiciliary company regime) 


Abolished No grandfathering provided. 


25.  Switzerland – 
cantonal level 


Holding company regime Abolished No grandfathering provided. 


26.  Switzerland – 
cantonal level 


Mixed company regime Abolished No grandfathering provided. 


27.  Switzerland – 
federal level 


Commissionaire ruling regime Abolished No grandfathering provided. 


28.  Switzerland – 
federal level  


Newly established or re-designed 
enterprises 


Disadvantaged 
areas regime 


Subject to monitoring to 
ensure continued low risk of 
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BEPS. 
29.  Turkey Shipping regime Not harmful No harmful features. 


Note: See table 6.2 of the 2015 BEPS Action 5 Report.  
1. This conclusion was reached by the FHTP without reaching any conclusion that Colombia’s regime was within the scope of the work of the 
FHTP. 
2. This regime was considered prior to the approval of the BEPS Action Plan. 
3. See previous table note. 
4. See previous table note. 
5. See previous table note. 


Regimes reviewed after formation of the Inclusive Framework on BEPS  


3. The following tables present the results of the review of preferential regimes that have been 
reviewed since October 2015, as at 7 June 2021. The results are presented according to the categories of 
regime.  


IP regimes 


 Jurisdiction Regime Status Comments 
1.  Andorra Special regime for exploitation of 


certain intangibles1 
Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


2.  Curaçao Innovation box Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


3.  Greece Tax patent incentives In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed.  


4.  India Tax on income from patent  Not harmful Substance requirements 
(nexus approach) in place. 


5.  Ireland Knowledge development box  Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


6.  Israel Preferred technological enterprise 
regime 


Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


7.  Korea Special taxation for transfer, 
acquisition, etc. of technology 


Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
No grandfathering provided. 


8.  Liechtenstein IP box Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


9.  Lithuania IP regime Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


10.  Luxembourg IP regime Not harmful  New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


11.  Malta Patent box Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


12.  Malta Patent box deduction rules Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


13.  Mauritius Innovation box Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place.  
No grandfathering provided. 


14.  Panama City of knowledge technical zone Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
No grandfathering provided. 
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15.  Panama General IP regime Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


16.  Poland IP box Not harmful  New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


17.  San Marino IP regime provided by law no. 
102/2004 


Abolished No grandfathering provided. 


18.  San Marino IP regime Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


19.  Singapore IP development incentive Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


20.  Slovak 
Republic 


Patent box Not harmful  New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


21.  Switzerland – 
cantonal level 


Patent box Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards 


22.  Turkey  5/B regime  Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


23.  Viet Nam IP benefits (transfer of technology) Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


IP regimes that are also reviewed as non-IP regimes2 
24.  Armenia Free economic zones Under review Regime under review by 


FHTP. 
25.  Armenia Information technology projects Under review  Regime under review by 


FHTP. 
26.  Aruba Exempt company Abolished  Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
27.  Aruba Free zone Abolished Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
28.  Barbados International business companies Abolished  Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
29.  Barbados International societies with 


restricted liability 
Abolished  Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
30.  Belize International business companies Abolished3 Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
31.  Botswana International financial services 


company 
Abolished No grandfathering provided. 


32.  Brunei 
Darussalam 


Investment incentives regime4 Potentially harmful 
but not actually 
harmful  


Lack of substantial activities 
requirements and 
transparency factor 
implicated, but no harmful 
economic effects in practice. 
Regime is subject to annual 
monitoring. 


33.  Cook Islands International companies Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines.  


34.  Curaçao Curaçao investment company5 Not harmful 
(amended)6  


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
No grandfathering provided. 


35.  Curaçao Export facility Abolished  No grandfathering provided. 
36.  Dominica International business companies Abolished Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines.  
37.  Eswatini Special economic zones Under review Regime under review by 


FHTP. 
38.  Honduras Free zones (ZOLI) Under review Regime under review by 


FHTP. 
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39.  Honduras Employment and economic 
development zones (ZEDE) 


Under review Regime under review by 
FHTP. 


40.  Jordan Aqaba special economic zone  In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


41.  Jordan Development zone Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
No grandfathering provided. 


42.  Kazakhstan Special economic zones In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


43.  Kenya Special economic zone Not operational  Regime not operational. 
44.  Lithuania Free economic zone taxation 


regime 
Disadvantaged 
areas regime 


Subject to monitoring to 
ensure continued low risk of 
BEPS. 


45.  Macau 
(China) 


Macau offshore institution Abolished  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


46.  Malaysia Biotechnology industry Abolished  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


47.  Malaysia MSC Malaysia Abolished  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


48.  Malaysia Pioneer status – High technology Out of scope 
(amended) 


No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


49.  Malaysia Principal hub Abolished  No grandfathering provided. 
50.  Mauritius Global business license 1 Abolished  Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
51.  Mauritius Global business license 2 Abolished  Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
52.  Mongolia Free trade zones  Abolished No grandfathering provided. 
53.  Paraguay Investment of capital from abroad Not operational  Regime not operational.  
54.  Qatar Free zone areas In the process of 


being amended 
Potentially harmful features 
will be addressed. 


55.  Qatar Free zone at science & technology 
park 


In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


56.  Saint Kitts 
and Nevis 


Companies act Abolished  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


57.  Saint Kitts 
and Nevis 


Nevis business corporation Abolished7  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


58.  Saint Kitts 
and Nevis 


Nevis LLC Abolished8  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


59.  Saint Lucia International business company Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


60.  Saint Lucia International partnership Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


61.  Saint Lucia International trust Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


62.  Saint Vincent 
and the 
Grenadines 


International business companies Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


63.  Saint Vincent 
and the 
Grenadines 


International trusts Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


64.  San Marino New companies regime provided 
by art. 73, law no. 166/2013 


Not harmful 
(amended)  


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 
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65.  San Marino Regime for high-tech start-up 
companies under law no. 71/2013 
and delegated decree no. 
116/2014 


Abolished  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


66.  Seychelles Companies special license Abolished  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


67.  Seychelles International business companies Abolished  No grandfathering provided. 
68.  Seychelles International trade zone Abolished Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
69.  Singapore Development and expansion 


incentive - services 
Abolished Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
70.  Singapore Pioneer service company Abolished Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
71.  Thailand International business centre Not harmful 


 
New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


72.  Thailand International headquarters and 
treasury centre 


Abolished No grandfathering provided. 


73.  Thailand Regional operating headquarters 1 Abolished No grandfathering provided. 
74.  Thailand Regional operating headquarters 2 Abolished No grandfathering provided. 
75.  United States Foreign-derived intangible income 


(FDII) 
In the process of 
being eliminated 


The United States has 
committed to abolish this 
regime. 


76.  Uruguay Benefits under law 16.906 for 
biotechnology 


Abolished No grandfathering provided. 


77.  Uruguay Benefits under lit S art. 52 for 
biotechnology and for software 


Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


78.  Uruguay Free zones Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(nexus approach) in place. 
No grandfathering provided. 


79.  Viet Nam Export processing zone  Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


1. Formerly known as “Companies involved in the international exploitation of intangible assets”. 
2. Some preferential regimes provides for benefits to both income from IP and other non-IP geographically mobile activities. These “dual 
category” regimes are reviewed as both an IP regime and a non-IP regime and therefore have to comply with both substantial activities 
requirements and two separate conclusions are applicable to the regime. 
3. The regime is abolished as of 1 January 2020. For the year 2019, international business companies were not subject to substantial activities 
requirements. In addition, new entrants in the regime and new assets/activities of grandfathered taxpayers could wrongfully benefit from 
grandfathering during the period 16 October 2017 – 31 December 2019. This issue is now historical only. 
4. Formerly known as “Pioneer services companies”.  
5. Formerly known as “Tax exempt entity”.  
6. In the period September 2019 – July 2020, a decree on substantial activities was in effect, but was withdrawn by Curaçao as it did not seem 
to meet the FHTP’s requirements.  
7. The preferential tax treatment for this regime has been abolished; however, Nevis business corporations can still be registered in Saint Kitts 
and Nevis with no tax preference. 
8. The preferential tax treatment for this regime has been abolished; however, Nevis Limited Liability Companies can still be registered in Saint 
Kitts and Nevis with no tax preference.  


Headquarters regimes 


 Jurisdiction Regime Status Comments 
1.  Barbados International business companies1 Abolished Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
2.  Chile Business platform regime Potentially harmful Ring-fencing factor 
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but not actually 
harmful 
From 1 January 
2022: Abolished2 


implicated, but no harmful 
economic effects in practice. 
Regime is subject to annual 
monitoring. 


3.  Kenya Special economic zone3 Not operational Regime not operational. 
4.  Malaysia Principal hub4 Not harmful 


(amended) 
Ring-fencing removed. 
Substance requirements 
(non-IP) in place. 
No grandfathering provided. 


5.  Mauritius Global business license 1 Abolished  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


6.  Mauritius Global business license 2 Abolished  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


7.  Mauritius Global headquarters 
administration regime 


Not harmful  No harmful features. 


8.  Panama Multinational headquarters Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
Substance requirements 
(non-IP) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


9.  Philippines Regional operating headquarters Potentially harmful 
but not actually 
harmful 
From 1 January 
2022: Abolished 


Ring-fencing and substantial 
activities factors implicated, 
but no harmful economic 
effects in practice. 
 


10.  Philippines Regional or area headquarters Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


11.  Seychelles Companies special license5 Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


12.  Singapore Development and expansion 
incentive – services 


Not harmful No harmful features. 


13.  Singapore Pioneer service company Not harmful No harmful features. 
14.  Thailand International business centre Not harmful 


 
New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


15.  Thailand International headquarters and 
treasury centre 


Abolished No grandfathering provided. 


16.  Thailand Regional operating headquarters 1 Abolished Grandfathering provided, see 
table note. 


17.  Thailand Regional operating headquarters 2 Abolished No grandfathering provided. 
18.  Turkey Regional headquarters / regional 


management centre 
Out of scope  No benefits for income from 


geographically mobile 
activities. 


1. Also reviewed as a financing and leasing regime. 
2. In accordance with Law No. 21,047 no new taxpayers will benefit from this regime as from 23 November 2017. With regard to existing business 
platform companies, the law provides for a grandfathering period which expires by 31 December 2021. Therefore, this regime will be considered 
completely abolished by 1 January 2022. 
3. Also reviewed as a distribution and service centre regime. 
4. Also reviewed as a financing and leasing regime. 
5. Also reviewed as a financing and leasing regime. 


Financing and leasing regimes 


 Jurisdiction Regime Status Comments 
1.  Andorra Intercompany and financing 


regime 
Abolished Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
2.  Antigua and 


Barbuda 
International business corporations Abolished No grandfathering provided. 
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3.  Aruba Exempt company Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(non-IP) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


4.  Barbados 
 


International business companies1 Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


5.  Barbados International financial services Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


6.  Barbados International trusts2 Abolished No grandfathering provided. 
7.  Belize International business companies Abolished3 Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
8.  Botswana International financial services 


company 
Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
No grandfathering provided. 


9.  Cabo Verde International financial institution Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


10.  Curaçao Curaçao investment company4 Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(non-IP) in place. 
No grandfathering provided. 


11.  Dominica International business companies Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


12.  Georgia International financial company Abolished No grandfathering provided. 
13.  Hong Kong 


(China) 
Profits tax concession for aircraft 
lessors and aircraft leasing 
managers 


Not harmful No harmful features. 


14.  Hong Kong 
(China) 


Profits tax concession for 
corporate treasury centres 


Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
No grandfathering provided. 


15.  Hong Kong 
(China) 


Profits tax concession for ship 
lessors and ship leasing managers 


Not harmful  New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


16.  Kazakhstan Astana international financial 
centre 


In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


17.  Malaysia Labuan leasing Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
Substance requirements 
(non-IP) in place. 
No grandfathering provided. 


18.  Malaysia Principal hub5 Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
Substance requirements 
(non-IP) in place. 
No grandfathering provided. 


19.  Malaysia Treasury management centre Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


20.  Mauritius Global treasury activities Not harmful No harmful features. 
21.  Montserrat International business companies Abolished No grandfathering provided. 
22.  Morocco Casablanca finance city Not harmful 


(amended) 
Ring-fencing removed. 
Substance requirements 
(non-IP) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


23.  Qatar Qatar financial centre (QFC) In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed.  


24.  Saint Kitts 
and Nevis 


Companies act Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


25.  Saint Kitts 
and Nevis 


Nevis business corporation Abolished6 Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


26.  Saint Kitts 
and Nevis 


Nevis LLC Abolished7 Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


27.  Saint Lucia International business company Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


28.  Saint Lucia International partnership Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


29.  Saint Lucia International trusts8 Abolished Grandfathering in accordance 
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with FHTP timelines. 
30.  Saint Vincent 


and the 
Grenadines 


International business companies Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


31.  Saint Vincent 
and the 
Grenadines 


International trusts9 Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


32.  San Marino Financing regime provided by law 
no. 102/2004 


Abolished No grandfathering provided. 


33.  Seychelles Companies special license10 Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


34.  Seychelles International business companies Abolished No grandfathering provided. 
35.  Singapore Aircraft leasing scheme Not harmful No harmful features. 
36.  Singapore Finance and treasury centre Not harmful No harmful features. 
37.  Sint Maarten Tax exempt company In the process of 


being eliminated 
Potentially harmful features 
will be addressed. 


1. Also reviewed as a headquarters regime. 
2. Also reviewed as a holding company regime. 
3. The regime is abolished as of 1 January 2020. For the year 2019, international business companies were not subject to substantial activities 
requirements. In addition, new entrants in the regime and new assets/activities of grandfathered taxpayers could wrongfully benefit from 
grandfathering during the period 16 October 2017 – 31 December 2019. This issue is now historical only. 
4. Formerly known as “Tax exempt entity”. 
5. Also reviewed as a headquarters regime. 
6. The preferential tax treatment for this regime has been abolished; however, Nevis business corporations can still be registered in Saint Kitts 
and Nevis with no tax preference. 
7. The preferential tax treatment for this regime has been abolished; however, Nevis Limited Liability Companies can still be registered in Saint 
Kitts and Nevis with no tax preference.  
8. Also reviewed as a holding company regime. 
9. Also reviewed as a holding company regime.  
10. Also reviewed as a headquarters regime. 


Banking and insurance regimes 


 Jurisdiction Regime Status Comments 
1.  Antigua and 


Barbuda 
International banking Abolished No grandfathering provided. 


2.  Australia Offshore banking unit Abolished1 Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


3.  Barbados Exempt insurance Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


4.  Barbados Insurance regime Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


5.  Barbados Qualifying insurance companies Abolished  No grandfathering provided. 
6.  Canada International banking centres Abolished No grandfathering provided. 
7.  Cook Islands Captive insurance Abolished No grandfathering provided. 
8.  Cook Islands International banking Abolished Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
9.  Cook Islands International insurance companies Abolished No grandfathering provided. 
10.  Dominica Offshore banking Abolished Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
11.  Hong Kong 


(China) 
Profits tax concession for captive 
insurers 


Not harmful 
(amended)  


Ring-fencing removed. 
No grandfathering provided. 


12.  Hong Kong 
(China) 


Profits tax concession for 
professional reinsurers 


Not harmful 
(amended)  


Ring-fencing removed. 
No grandfathering provided. 


13.  Hong Kong 
(China) 


Profits tax concession for specified 
insurers and licensed insurance 
broker companies 


Not harmful  New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 
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14.  Macau 
(China) 


Macau offshore institution Abolished  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


15.  Malaysia Labuan financial services Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
Substance requirements 
(non-IP) in place. 
No grandfathering provided. 


16.  Malaysia Re-insurance and re-takaful 
business2 


Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed.  
No grandfathering provided. 


17.  Mauritius Banks holding a banking licence 
under the Banking Act 2004 


Not harmful  New regime, designed in 
compliance with FHTP 
standards. 


18.  Mauritius Banks holding a banking licence 
under the Banking Act 2004 
(‘Segment B banking’) 


Abolished  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


19.  Mauritius Captive insurance Not harmful 
(amended)  


Substance requirements 
(non-IP) in place.  
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


20.  Mauritius Investment banking Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


21.  Morocco Banks and holding companies in 
offshore zones 


Abolished No grandfathering provided.  


22.  Nigeria Free trade zones3 Not operational Regime not operational. 
23.  Seychelles Fund administration business Not harmful 


(amended)  
Substance requirements 
(non-IP) in place.  
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


24.  Seychelles Non-domestic insurance business Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


25.  Seychelles  Offshore banking Abolished No grandfathering provided. 
26.  Seychelles Reinsurance business Abolished No grandfathering provided. 
27.  Seychelles Securities businesses under the 


securities act 
Not harmful 
(amended) 


Substance requirements 
(non-IP) in place.  
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


28.  Singapore Financial sector incentive Not harmful No harmful features. 
29.  Singapore Insurance business development Not harmful 


(amended) 
Ring-fencing removed. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


30.  Thailand International banking facilities Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


31.  Tunisia Offshore banking Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


1. Subject to final adoption of legislative amendments. 
2. Formerly known as “Inward re-insurance and offshore insurance”. 
3. Also reviewed as a distribution and service centre regime. 


Distribution centre and service centre regimes 


 Jurisdiction Regime Status Comments 
1.  Andorra Companies involved in 


international trade 
Abolished  Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
2.  Armenia Free economic zones Under review Regime under review by 


FHTP. 
3.  Armenia Information technology projects Under review  Regime under review by 


FHTP. 
4.  Aruba Free zone Not harmful 


(amended)  
Ring-fencing removed. 
Substance requirements 
(non-IP) in place. 
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Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines.  


5.  Barbados Fiscal incentives act Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


6.  Costa Rica Free trade zone Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
Substance requirements 
(non-IP) in place. 
No grandfathering provided. 


7.  Curaçao Export facility Abolished  No grandfathering provided. 
8.  Curaçao  E-Zone Out of scope 


(amended)  
Benefits for income from 
geographically mobile 
activities removed. 
No grandfathering provided. 


9.  Dominican 
Republic 


Border development In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


10.  Dominican 
Republic 


Free trade zones Out of scope 
(amended)  


Benefits for income from 
geographically mobile 
activities removed. 
No grandfathering provided. 


11.  Dominican 
Republic 


Logistics centres In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


12.  Eswatini Special economic zones Under review Regime under review by 
FHTP. 


13.  Gabon Special economic zone In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


14.  Georgia Free industrial zone  Out of scope No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


15.  Georgia Special trade company  Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


16.  Georgia Virtual zone person Potentially harmful 
but not actually 
harmful 


Ring-fencing and substantial 
activities factor implicated, but 
no harmful economic effects 
in practice. Regime is subject 
to annual monitoring. 


17.  Honduras Free zones (ZOLI) Under review Regime under review by 
FHTP. 


18.  Honduras Employment and economic 
development zones (ZEDE) 


Under review Regime under review by 
FHTP. 


19.  Jamaica Special economic zones In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


20.  Jordan Aqaba special economic zone  In the process of 
being amended  


Potentially harmful features 
will be addressed. 


21.  Jordan Development zones  Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
Substance requirements 
(non-IP) in place. 
No grandfathering provided. 


22.  Jordan Free trade zones Abolished  No grandfathering provided. 
23.  Kazakhstan Special economic zones In the process of 


being amended  
Potentially harmful features 
will be addressed.  


24.  Kenya Export processing zone Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


25.  Kenya Special economic zone2 Not operational  Regime not operational. 
26.  Korea Foreign investment zone Out of scope  No benefits for income from 


geographically mobile 
activities. 


27.  Korea Free economic zone / free trade 
zone 


Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 
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28.  Lithuania Free economic zone taxation 
regime 


Not harmful No harmful features. 


29.  Malaysia Approved service projects Out of scope No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


30.  Malaysia Green technology services Not harmful No harmful features. 
31.  Malaysia Malaysian international trading 


company 
Out of scope No benefits for income from 


geographically mobile 
activities. 


32.  Malaysia  Special economic regions Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
Substance requirements 
(non-IP) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


33.  Mauritius Freeport zone Out of scope 
(amended)  


Benefits for income from 
geographically mobile 
activities removed. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


34.  Mongolia Free trade zones  Abolished No grandfathering provided. 
35.  Morocco Export societies Out of scope No benefits for income from 


geographically mobile 
activities. 


36.  Morocco Free trade zones Out of scope No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


37.  Nigeria  Free trade zones3 Out of scope No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


38.  North 
Macedonia 


Technological industrial 
development zone 


In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


39.  Pakistan Export regime on IT Under review Regime under review by 
FHTP. 


40.  Panama Colon free zone Out of scope No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


41.  Panama Panama-Pacifico special economic 
zone 


Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
Substance requirements 
(non-IP) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


42.  Paraguay Free zone Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


43.  Peru Special economic zone 1 (Ceticos 
/ ZED) 


Out of scope No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


44.  Peru Special economic zone 2 
(Zofratacna) 


Not harmful No harmful features. 


45.  Qatar Free zone areas In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


46.  Qatar Free zone at science & technology 
park 


In the process of 
being amended 


Potentially harmful features 
will be addressed. 


47.  Saint Kitts 
and Nevis 


Fiscal incentives act Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


48.  Seychelles International trade zone Out of scope 
(amended) 


Benefits for income from 
geographically mobile 
activities removed. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines 


49.  Singapore Global trader programme Not harmful No harmful features. 
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50.  Thailand International trade centre Abolished No grandfathering provided. 
51.  Trinidad and 


Tobago 
Free trade zones Harmful Ring-fencing and exchange of 


information factors implicated. 
52.  Tunisia Export regime Abolished Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
53.  Uruguay Free zones Not harmful 


(amended) 
Ring-fencing removed. 
Substance requirements 
(non-IP) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


54.  Uruguay Shared service centre Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed.  
No grandfathering provided. 


55.  Viet Nam Disadvantaged areas Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


56.  Viet Nam Economic zones Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


57.  Viet Nam Export processing zone Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


58.  Viet Nam Industrial parks/zones Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile 
activities. 


1. The FHTP agreed in principle that new draft legislation introducing substantial activities requirements, if enacted, would meet the FHTP 
requirements and the regime would then be able to be concluded as “not harmful (amended)”. 
2. Also reviewed as a headquarters regime. 
3. Also reviewed as a banking and insurance regime. 
4. Regime closed to new entrants on administrative basis and legal changes are forthcoming, which will be reviewed by the FHTP. 


Shipping regimes 


 Jurisdiction Regime Status Comments 
1.  Antigua and 


Barbuda 
Tonnage tax1 Not harmful 


(amended) 
Ring-fencing removed. 
No grandfathering provided. 


2.  Aruba Shipping and aviation Not harmful No harmful features. 
3.  Barbados Shipping regime Not harmful 


(amended) 
Ring-fencing removed. 
No grandfathering provided. 


4.  Cabo Verde International shipping Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
No grandfathering provided. 


5.  Hong Kong 
(China) 


Profits tax exemptions for ship 
operators 


Not harmful No harmful features. 


6.  Liberia Shipping regime Not harmful No harmful features. 
7.  Lithuania Tonnage tax regime Not harmful No harmful features. 
8.  Malta Tonnage tax system Not harmful No harmful features. 
9.  Mauritius Shipping regime Not harmful No harmful features. 
10.  Panama Shipping regime Not harmful No harmful features. 
11.  Singapore Maritime sector incentive Not harmful No harmful features. 


Note: The determination of substantial activity in the context of shipping regimes recognises that significant core income generating activities 
within shipping are performed in transit outside of the jurisdiction of the shipping regime, and that the value creation attributable to the core 
income generating activities that occur from a fixed location is more limited than for other types of regimes for mobile business income. The 
determination further considered whether the regime was designed to ensure that the qualifying taxpayer handles all corporate law and 
regulatory compliance of the shipping company with any additional obligations within the jurisdiction such as ship registration including 
compliance with International Maritime Organisation (“IMO”) regulations, customs and manning requirements (noting the various regulatory 
requirements for shipping identified in the Consolidated Application Note) consistent with the IMO definition. 
1. This regime will apply from 2021. The shipping regime under the Antigua and Barbuda Merchant Shipping Act 2006 has been abolished. 
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Holding company regimes 


 Jurisdiction Regime Status Comments 
1.  Andorra Holding company regime Not harmful 


(amended) 
Ring-fencing removed. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


2.  Barbados International societies with 
restricted liability 


Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


3.  Barbados  International trusts1 Abolished  No grandfathering provided. 
4.  Saint Lucia International trusts2 Abolished Grandfathering in accordance 


with FHTP timelines. 
5.  Saint Vincent 


and the 
Grenadines 


International trusts3 Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


1. Also reviewed as a financing and leasing regime. 
2. Also reviewed as a financing and leasing regime. 
3. Also reviewed as a financing and leasing regime. 


Fund management regimes 


 Jurisdiction Regime Status Comments 
1.  Malaysia Foreign fund management Not harmful  No harmful features. 


Miscellaneous regimes 


 Jurisdiction Regime Status Comments 
1.  Aruba Imputation payment company Potentially harmful 


but not actually 
harmful 
From 1 January 
2026: Abolished 


Lack of substantial activities 
requirements, but no harmful 
economic effects in practice. 
Regime is subject to annual 
monitoring. 


2.  Aruba Investment promotion Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. Substance 
requirements (non-IP) in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


3.  Aruba San Nicolas Abolished  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


4.  Barbados Credit for foreign currency 
earnings / Credit for overseas 
project or services  


Abolished No grandfathering provided. 


5.  Brunei 
Darussalam 


Investment incentives regime1 Potentially harmful 
but not actually 
harmful  


Lack of substantial activities 
requirements and transparency 
factor implicated, but no harmful 
economic effects in practice. 
Regime is subject to annual 
monitoring. 


6.  Cabo Verde Incentive for internationalization Out of scope No benefits for income from 
geographically mobile activities. 


7.  Cabo Verde International business centre Out of scope 
(amended) 


Benefits for income from 
geographically mobile activities 
removed. 
No grandfathering provided. 


8.  Cook Islands Development investment 
incentives 


Abolished No grandfathering provided. 


9.  Cook Islands Incentive for certain public 
works 


Abolished No grandfathering provided. 


10.  Cook Islands International companies Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 
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11.  Curaçao Qualifying activities regime2 Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP standards. 


12.  Georgia International company Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP standards. 


13.  Lithuania Large scale investment projects Under review Regime under review by FHTP. 
14.  Malaysia Biotechnology industry Not harmful 


(amended) 
Substance requirements (non-IP) 
in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


15.  Malaysia International currency business 
unit 


Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


16.  Malaysia MSC Malaysia  Not harmful 
(amended) 


Ring-fencing removed. 
Substance requirements (non-IP) 
in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


17.  Malaysia Pioneer status – Contract R&D  Not harmful 
(amended) 


Substance requirements (non-IP) 
in place. 
Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


18.  Maldives Reduced tax rates on profits 
sourced outside Maldives 


Abolished No grandfathering provided. 


19.  Mauritius Partial exemption system Not harmful  New regime, designed in 
compliance with FHTP standards. 


20.  Paraguay Investment guarantee Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile activities. 


21.  Paraguay Investment of capital from 
abroad 


Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile activities. 


22.  San Marino High innovative enterprise 
regime 


Not harmful New regime, designed in 
compliance with FHTP standards. 


23.  San Marino New companies regime 
provided by art. 73, law no. 
166/2013 


Not harmful  No harmful features. 


24.  San Marino Regime for high-tech start-up 
companies under law no. 
71/2013 and delegated decree 
no. 116/2014 


Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


25.  Singapore DEI-Legal services Abolished Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


26.  Singapore International growth scheme Abolished  Grandfathering in accordance 
with FHTP timelines. 


27.  United States Foreign-derived intangible 
income (FDII) 


In the process of 
being eliminated 


The United States has committed 
to abolish this regime. 


28.  Uruguay Benefits under law 16.906 for 
biotechnology 


Not harmful 
(amended) 


Substance requirements (non-IP) 
in place. 
No grandfathering provided. 


29.  Uruguay Benefits under lit S art. 52 for 
biotechnology and for software 


Not harmful 
(amended) 


Substance requirements (non-IP) 
in place. 
No grandfathering provided. 


30.  Uruguay Financial company 
reorganisation 


Abolished Regime abolished before FHTP 
assessment. 
No grandfathering provided. 


31.  Uruguay Investment law incentives under 
law 16.096 


Out of scope  No benefits for income from 
geographically mobile activities. 


32.  Uruguay Tax system according to the 
source principle 


Out of scope  No divergence from the 
jurisdiction’s general tax system. 


33.  Viet Nam Software production Potentially harmful 
but not actually 
harmful 


Lack of substantial activities 
requirements, but no harmful 
economic effects in practice. 
Regime is subject to annual 
monitoring. 







18 |   


  
  


1. Formerly known as “Pioneer services companies”. 
2. In the period January – July 2020, a decree on substantial activities was in effect, but was withdrawn by Curaçao as it did not seem to meet 
the FHTP’s requirements. 


Results on the review of the substantial activities factor for no or only 
nominal tax jurisdictions 


4. The below table presents the results on the review of the substantial activities factor for no or only 
nominal tax jurisdictions, as at 16 November 2020. These results include the FHTP’s review of legislation, 
regulations and guidance issued since the June 2019 FHTP meeting. 


 Jurisdiction Status Comments 
1. Anguilla Not harmful Economic substance requirements were introduced taking effect 


from 1 January 2019. 
Domestic legal framework meets all aspects of the standard. 


2. Bahamas Not harmful Economic substance requirements were introduced taking effect 
from 1 January 2019. 
Domestic legal framework meets all aspects of the standard. 


3. Bahrain Not harmful Economic substance requirements were introduced taking effect 
from 1 January 2019. 
Domestic legal framework meets all aspects of the standard. 


4. Barbados Not harmful Economic substance requirements were introduced taking effect 
from 1 January 2019. 
Domestic legal framework meets all aspects of the standard. 


5. Bermuda Not harmful Economic substance requirements were introduced taking effect 
from 1 January 2019. 
Domestic legal framework meets all aspects of the standard. 


6. British Virgin 
Islands 


Not harmful  Economic substance requirements were introduced taking effect 
from 1 January 2019. 
Domestic legal framework meets all aspects of the standard. 


7. Cayman Islands Not harmful Economic substance requirements were introduced taking effect 
from 1 January 2019. 
Domestic legal framework meets all aspects of the standard. 


8. Guernsey Not harmful  Economic substance requirements were introduced taking effect 
from 1 January 2019. 
Domestic legal framework meets all aspects of the standard. 


9. Isle of Man Not harmful Economic substance requirements were introduced taking effect 
from 1 January 2019. 
Domestic legal framework meets all aspects of the standard. 


10. Jersey Not harmful  Economic substance requirements were introduced taking effect 
from 1 January 2019. 
Domestic legal framework meets all aspects of the standard. 


11. Turks and 
Caicos Islands 


Not harmful Economic substance requirements were introduced taking effect 
from 1 January 2019. 
Domestic legal framework meets all aspects of the standard. 


12. United Arab 
Emirates 


Not harmful 
(amended)  


Economic substance requirements were introduced taking effect 
from 30 April 2019, and subsequently amended on 10 August 
2020. 
The domestic legal framework, as amended, meets all aspects of 
the standard. 
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Urteil vom 19. April 2021, VI R 6/19 
Typischerweise arbeitstägliches Aufsuchen eines vom Arbeitgeber festgelegten Sammelpunkts


ECLI:DE:BFH:2021:U.190421.VIR6.19.0


BFH VI. Senat


EStG § 9 Abs 1 S 3 Nr 4 , EStG § 9 Abs 1 S 3 Nr 4a S 3 , EStG § 9 Abs 4 S 3 , EStG VZ 2014 


vorgehend Thüringer Finanzgericht , 05. Dezember 2018, Az: 1 K 594/16


Leitsätze


1. Die entsprechende Anwendung der Entfernungspauschale setzt gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG voraus, dass 
der Arbeitnehmer den Ort oder das weiträumige Gebiet zur Aufnahme der Arbeit aufgrund einer Weisung des Arbeitgebers 
zum einen typischerweise arbeitstäglich und zum anderen auch dauerhaft aufzusuchen hat.


2. Ein "typischerweise arbeitstägliches" Aufsuchen erfordert kein ausnahmsloses Aufsuchen des vom Arbeitgeber 
festgelegten Orts oder Gebiets an sämtlichen Arbeitstagen des Arbeitnehmers. Ein nach Weisung "typischerweise 
fahrtägliches" Aufsuchen genügt aber nicht.


3. Für die Frage, ob der Arbeitnehmer denselben Ort oder dasselbe weiträumige Tätigkeitsgebiet aufgrund der Weisung 
des Arbeitgebers "dauerhaft" aufzusuchen hat, ist die Legaldefinition in § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG entsprechend 
heranzuziehen.


Tenor


Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Thüringer Finanzgerichts vom 05.12.2018 - 1 K 594/16 aufgehoben.


Die Sache wird an das Thüringer Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Eheleute, die für das Streitjahr (2014) zur Einkommensteuer zusammen 
veranlagt wurden.


2 Der Kläger ist bei der ...(KG) als Baumaschinenführer angestellt. Zu den jeweiligen Arbeitsorten (Baustellen) gelangte 
er im Streitjahr entsprechend einer betriebsinternen Anweisung der KG jeweils mit einem Sammelfahrzeug seines 
Arbeitgebers. Dies betraf sowohl Fahrten mit täglicher Rückkehr als auch Fahrten zu sonstigen Arbeitsorten, an denen 
der Kläger (mehrtägig) übernachtete. Die Einsätze auf den "Fernbaustellen" dauerten in der Regel die gesamte Woche.


3 In der Einkommensteuererklärung für das Streitjahr erklärten die Kläger bei den Einkünften des Klägers aus 
nichtselbständiger Arbeit u.a.:
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Fahrtkosten 15 km x 145 Tage x 0,30 € x 2 1.305 €


4 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) berücksichtigte die Aufwendungen nur mit der 
Entfernungspauschale in Höhe von 653 €.


5 Der Einspruch der Kläger blieb ohne Erfolg. Während des Klageverfahrens erließ das FA einen aus hier nicht streitigen 
Gründen geänderten Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr.


6 Das Finanzgericht (FG) wies die Klage, mit der die Kläger weitere Werbungskosten bei den Einkünften des Klägers aus 
nichtselbständiger Arbeit in Höhe von 653 € begehrten, mit den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 261 
veröffentlichten Gründen ab.


7 Mit der Revision rügen die Kläger die Verletzung materiellen Rechts.


8 Sie beantragen sinngemäß,
das FG-Urteil aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid 2014 vom 10.08.2017 dahingehend zu ändern, dass 
weitere Werbungskosten bei den Einkünften des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit in Höhe von 653 € 
berücksichtigt werden.


9 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


10 Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) ist dem Rechtsstreit beigetreten. Einen Antrag hat es nicht gestellt.


Entscheidungsgründe


II.


11 Die Revision der Kläger ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung 
der Rechtssache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--).


12 1. Beruflich veranlasste Fahrtkosten sind Erwerbsaufwendungen. Handelt es sich bei den Aufwendungen des 
Arbeitnehmers um solche für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte i.S. des § 9 Abs. 4 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG), ist zu deren Abgeltung für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die erste 
Tätigkeitsstätte aufsucht, grundsätzlich eine Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer der Entfernung 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte von 0,30 € anzusetzen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Sätze 1 und 2 EStG; 
Senatsurteil vom 04.04.2019 - VI R 27/17, BFHE 264, 271, BStBl II 2019, 536).


13 2. Hat ein Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte und hat er nach den dienst- oder arbeitsrechtlichen 
Festlegungen sowie den diese ausfüllenden Absprachen und Weisungen zur Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit 
dauerhaft denselben Ort typischerweise arbeitstäglich aufzusuchen (sog. Sammelpunkt), gilt § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 
EStG für die Fahrten von der Wohnung zu diesem Ort entsprechend (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG).
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14 Insoweit handelt es sich dem Grunde nach um eine Auswärtstätigkeit, so dass Verpflegungsmehraufwendungen und 
Übernachtungskosten unbeschadet der Anwendung der Entfernungspauschale zu gewähren sind. Solche 
Aufwendungen stehen vorliegend auch nicht im Streit.


15 a) Die Frage, ob ein Arbeitnehmer ohne erste Tätigkeitsstätte zur Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit dauerhaft 
denselben Ort oder dasselbe weiträumige Tätigkeitsgebiet typischerweise arbeitstäglich aufzusuchen hat, wird --wie 
im Fall der Zuordnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte (§ 9 Abs. 4 Satz 2 EStG)-- durch die dienst- oder 
arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie die diese ausfüllenden Absprachen und Weisungen bestimmt (§ 9 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG).


16 aa) Zu den arbeits- oder dienstrechtlichen Weisungen und Verfügungen (im weiteren Verlauf: arbeitsrechtliche) 
zählen alle schriftlichen, aber auch mündlichen Absprachen oder Weisungen (BTDrucks 17/10774, S. 15). Solche 
Absprachen und Weisungen können insbesondere im Arbeitsvertrag oder aber auch durch Ausübung des 
Direktionsrechts (beispielsweise im Beamtenverhältnis durch dienstliche Anordnung) kraft der Organisationsgewalt 
des Arbeitgebers oder Dienstherrn (im weiteren Verlauf: Arbeitgeber) erfolgen (s. Senatsurteil in BFHE 264, 271, 
BStBl II 2019, 536, Rz 16).


17 Entscheidend ist, ob der Arbeitnehmer aus der Sicht ex ante nach den arbeitsrechtlichen Festlegungen dauerhaft 
denselben Ort oder dasselbe weiträumige Tätigkeitsgebiet typischerweise arbeitstäglich aufzusuchen hat.


18 bb) Die arbeitsrechtliche Anordnung des Arbeitgebers als solche muss für ihre steuerliche Wirksamkeit nicht 
dokumentiert werden (s. Senatsurteil in BFHE 264, 271, BStBl II 2019, 536, Rz 17). Die Feststellung einer 
entsprechenden Anordnung ist durch alle nach der Finanzgerichtsordnung zugelassenen Beweismittel möglich und 
durch das FG im Rahmen einer umfassenden Würdigung aller Umstände des Einzelfalls zu treffen.


19 b) Die entsprechende Anwendung der Entfernungspauschale nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG setzt gemäß § 9 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG voraus, dass der Arbeitnehmer den Ort oder das weiträumige Gebiet zur Aufnahme der 
Arbeit aufgrund der Weisung des Arbeitgebers zum einen typischerweise arbeitstäglich und zum anderen auch 
dauerhaft aufzusuchen hat.


20 aa) Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sah insoweit noch vor, dass der Arbeitnehmer "zur Aufnahme seiner 
beruflichen Tätigkeit dauerhaft denselben Ort oder dasselbe weiträumige Tätigkeitsgebiet aufzusuchen" hat 
(BTDrucks 17/10774, S. 4). Ziel dabei war es, für die Fahrten zu einem vom Arbeitgeber dauerhaft festgelegten Ort, 
an dem sich der Arbeitnehmer aufgrund seiner arbeitsvertraglichen Festlegungen regelmäßig einzufinden oder seine 
dienstlichen Tätigkeiten regelmäßig aufzunehmen hat (z.B. Fahrten zu einem Busdepot oder Fährhafen), die 
Aufwendungen für die Fahrten von der Wohnung zu diesem Ort mit der Entfernungspauschale nach § 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4 EStG als Werbungskosten zu berücksichtigen (BTDrucks 17/10774, S. 13). Ergänzt wurde dies auf Empfehlung 
des Finanzausschusses durch den Zusatz "typischerweise arbeitstäglich" (BTDrucks 17/11180, S. 8). Hierdurch sollte 
klargestellt werden, dass die vorgesehene Regelung lediglich für die Berufsgruppen gilt, die im Normalfall 
arbeitstäglich z.B. an einem vom Arbeitgeber festgelegten Ort ein Fahrzeug in Empfang nehmen, dort im Rahmen der 
Sammelbeförderung abgeholt werden oder z.B. ein ihnen zugewiesenes Waldgebiet, Hafengebiet oder einen 
Zustellbezirk aufsuchen (BTDrucks 17/11217, S. 7).


21 bb) Nach dem Wortlaut "typischerweise" ist nicht maßgebend, dass der Arbeitnehmer den vom Arbeitgeber 
bestimmten Ort oder das Gebiet im Veranlagungszeitraum ausnahmslos aufzusuchen hat. Vielmehr erfordert das 
Gesetz nur, dass er ihn nach der Anweisung "typischerweise arbeitstäglich" aufzusuchen hat. Typischerweise meint 
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"in der Regel üblich", "im Normalfall". Damit bringt der Wortsinn zum Ausdruck, dass das Gesetz gerade kein 
ausnahmsloses Aufsuchen an sämtlichen Arbeitstagen voraussetzt.


22 Wie das BMF zu Recht ausführt, kommt es auch nicht darauf an, dass hierbei eine bestimmte prozentuale oder 
tageweise Grenze überschritten wird. Maßgebend ist vielmehr, ob der Arbeitnehmer entsprechend der Weisung des 
Arbeitgebers den Ort in der Regel aufzusuchen hat. Ausnahmen sind mithin durchaus möglich, wie z.B. infolge einer 
Fortbildungsveranstaltung oder eines unvorhergesehenen Einsatzes.


23 Nicht ausreichend ist es entgegen der Ansicht des BMF jedoch, wenn der Arbeitnehmer bei wechselnden 
Einsatzorten weiß, dass er an jedem Arbeitstag, an dem er Fahrten von seiner Wohnung aus durchführen wird, immer 
den vom Arbeitgeber festgelegten Ort vor Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit aufzusuchen hat. Einem solchen 
Verständnis der Regelung steht der eindeutige Gesetzeswortlaut des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG entgegen. 
Das Gesetz fordert ein "typischerweise arbeitstägliches" Aufsuchen, so dass ein nur "typischerweise fahrtägliches" 
Aufsuchen gerade nicht ausreicht.


24 cc) Ein dauerhaftes Aufsuchen ist entsprechend der Legaldefinition in § 9 Abs. 4 Satz 3 EStG zu bejahen, wenn die 
Anordnung des Arbeitgebers zum Aufsuchen desselben Orts oder desselben weiträumigen Tätigkeitsgebiets 
unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnisses oder über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus erfolgt.


25 3. Das FG ist von anderen Grundsätzen ausgegangen. Der Senat kann aufgrund der von der Vorinstanz getroffenen 
Feststellungen nicht beurteilen, ob der Kläger nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG für seine Fahrten zum 
Betriebssitz des Arbeitgebers im Streitjahr tatsächlich nur die Entfernungspauschale beanspruchen kann.


26 a) Nach den bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) hatte der Kläger keine erste Tätigkeitsstätte i.S. des 
§ 9 Abs. 4 EStG. Das steht im Revisionsverfahren zu Recht auch nicht mehr im Streit. Der Senat sieht deshalb 
insoweit von weiteren Ausführungen ab.


27 b) Das FG hat weiter festgestellt, dass der Kläger zu seinen jeweiligen Arbeitsorten (Bau-/Einsatzstellen) 
entsprechend einer betriebsinternen Anweisung jeweils mit einem Sammelfahrzeug seines Arbeitgebers gelangte. 
Hiergegen haben die Kläger keine Verfahrensrügen erhoben, so dass der Senat auch an diese Feststellung nach 
§ 118 Abs. 2 FGO gebunden ist. Dass das Aufsuchen des Betriebssitzes zum Zwecke des Weitertransports an die 
Einsatzorte im Streitfall nicht unbefristet --und damit nicht dauerhaft-- erfolgen sollte, ist nicht vorgetragen und 
auch ansonsten nicht ersichtlich.


28 c) Das FG hat allerdings rechtsfehlerhaft ein typischerweise arbeitstägliches Aufsuchen des Betriebssitzes des 
Arbeitgebers als Sammelpunkt i.S. des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG allein aufgrund der Anzahl der dorthin 
unternommenen Fahrten im Verhältnis zu den Gesamtarbeitstagen des Kläger bejaht. Nach Maßgabe der 
vorstehenden Ausführungen hält dies einer revisionsrechtlichen Prüfung nicht stand.


29 Im zweiten Rechtsgang wird das FG daher aufzuklären haben, ob der Kläger gemäß den Weisungen des Arbeitgebers 
bei einer ex ante Betrachtung den Betriebssitz seines Arbeitgebers als von diesem festgelegten Ort (Sammelpunkt) 
auch typischerweise arbeitstäglich aufsuchen sollte. Dabei wird es u.a. entscheidend darauf ankommen, ob von 
vornherein feststand, dass der Kläger nicht nur auf eintägigen Baustellen eingesetzt werden würde, sondern auch auf 
mehrtägigen Fernbaustellen. Hierfür kann auch die Betriebsstruktur des Arbeitgebers eine Rolle spielen. In diesem 
Fall läge aus ex ante Sicht kein typischerweise arbeitstägliches Aufsuchen des Betriebssitzes des Arbeitgebers vor. 
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Denn dann hätte von vornherein festgestanden, dass der Kläger den Betriebssitz nur an den Fahrtagen aufsuchen 
sollte. Ein nur typischerweise fahrtägliches Aufsuchen ist nach den Ausführungen unter II.2.b bb aber nicht 
ausreichend.


30 Sollte das FG demgegenüber zu der Erkenntnis gelangen, dass der Kläger aus der ex ante Sicht grundsätzlich nur 
tageweise auf lokalen Baustellen eingesetzt werden sollte, es sich bei den tatsächlich erfolgten wiederholten 
mehrtägigen Einsätzen auf Fernbaustellen mithin um nicht absehbare Ausnahmen handelte, wäre der Tatbestand des 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG hingegen erfüllt. Denn nach den Ausführungen unter II.2.b bb setzt ein aus ex 
ante Sicht typischerweise arbeitstägliches Aufsuchen nur voraus, dass dies in der Regel zu erfolgen hatte, ohne dass 
ein ausnahmsloses Aufsuchen erforderlich wäre.


31 4. Die Übertragung der Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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BETREFF Gemeinsame Erklärung der zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland und 
der zuständigen Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika über die Durchführung 
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DOK 2021/0890115 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Anliegend übersende ich die am 5. Juli 2021 und am 20. Juli 2021 mit der US-Steuerbehörde 
IRS auf der Grundlage von Artikel 26 des deutsch-amerikanischen Doppelbesteuerungs-
abkommens vom 29. August 1989 in der durch das am 1. Juni 2006 unterzeichnete Protokoll 
geänderten Fassung getroffene gemeinsame Erklärung über die Durchführung des spontanen 
Austauschs länderbezogener Berichte für Wirtschaftsjahre ab 2020. 


Die gemeinsame Erklärung zielt darauf ab, durch den Spontanaustausch länderbezogener 
Berichte über Konzernkennzahlen - in Analogie zu den ausgetauschten Informationen im 
Rahmen der Mehrseitigen Vereinbarung vom 27. Januar 2016 zwischen den zuständigen 
Behörden über den Austausch länderbezogener Berichte - die internationale steuerliche 
Transparenz zu erhöhen und den Zugang ihrer jeweiligen Steuerbehörden zu Informationen 
über die weltweite Verteilung der Einkünfte, die entrichteten Steuern und bestimmte Indika-
toren für die Orte wirtschaftlicher Tätigkeit in Steuergebieten, in denen multinationale 
Konzerne tätig sind, zu verbessern, um erhebliche Verrechnungspreisrisiken und andere 
Risiken im Zusammenhang mit Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung zu bewerten. 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 Die gemeinsame Erklärung wird für spontan ausgetauschte länderbezogene Berichte für am 
oder nach dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 beginnende Wirtschaftsjahre 
multinationaler Konzerne - Austausch bis März 2022 - angewendet. Der spontane Austausch 
länderbezogener Berichte wird damit für ein Jahr fortgeführt. Analog wurde bereits in den 
letzten vier Jahren der Austausch länderbezogener Berichte für die Wirtschaftsjahre 2016, 
2017, 2018 und 2019 vorgenommen. 


Der Spontanaustausch wird nach Abschluss des nationalen Gesetzgebungsverfahrens zur 
Transformation des am 14. August 2020 in Berlin gezeichneten Regierungsabkommens mit 
den USA über den automatischen Informationsaustausch durch einen automatischen 
Informationsaustausch abgelöst. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 







  
Anlage zum Schreiben 
IV B 6 - S 1315/19/10050 :006 
 
Gemeinsame Erklärung der zuständigen Behörde der Bundesrepublik Deutschland und 
der zuständigen Behörde der Vereinigten Staaten von Amerika über die Durchführung 


des spontanen Austauschs länderbezogener Berichte für 2020 beginnende 
Wirtschaftsjahre 


 
 


Die zuständige Behörde der Bundesrepublik Deutschland und die zuständige Behörde der 
Vereinigten Staaten von Amerika („zuständige Behörden“) wünschen, durch den Austausch 
jährlicher länderbezogener Berichte die internationale steuerliche Transparenz zu erhöhen und 
den Zugang ihrer jeweiligen Steuerbehörden zu Informationen über die weltweite Verteilung 
der Einkünfte, die entrichteten Steuern und bestimmte Indikatoren für die Orte wirtschaft-
licher Tätigkeit in Steuergebieten, in denen multinationale Konzerne tätig sind, zu verbessern, 
um erhebliche Verrechnungspreisrisiken und andere Risiken im Zusammenhang mit Gewinn-
verkürzung und Gewinnverlagerung zu bewerten, sowie gegebenenfalls für wirtschaftliche 
und statistische Analysen. 
 
Die zuständigen Behörden erkennen an, dass multinationale Konzerne nach dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika jährlich 
einen länderbezogenen Bericht nach den Vorgaben des konsolidierten Abschlussberichts mit 
dem Titel Verrechnungspreisdokumentation und länderbezogene Berichterstattung zu 
Aktionspunkt 13 des OECD/G20-Aktionsplans zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung („Bericht von 2015“) vorlegen müssen. 
 
Artikel 26 des am 29. August 1989 in Bonn unterzeichneten Abkommens zwischen der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung 
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen und einiger anderer Steuern 
in der durch das am 1. Juni 2006 in Berlin unterzeichnete Protokoll geänderten Fassung 
(„Abkommen“) ermöglicht den steuerlichen Informationsaustausch. 
 
Die zuständigen Behörden wünschen, länderbezogene Berichte gemäß dem Abkommen und 
vorbehaltlich der im Abkommen vorgesehenen Vertraulichkeitsvorschriften und sonstigen 
Schutzvorkehrungen, einschließlich der Bestimmungen, welche die Verwendung der im 
Rahmen des Abkommens ausgetauschten Informationen einschränken, auszutauschen. 
 
Jede der beiden zuständigen Behörden nimmt zur Kenntnis, dass der Staat der anderen 
zuständigen Behörde über geeignete Schutzvorkehrungen hinsichtlich der Vertraulichkeit und 
der Verwendung der ausgetauschten Informationen sowie über die für eine wirksame 
Austauschbeziehung erforderliche Infrastruktur verfügt. 
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Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Vereinigten Staaten 
von Amerika verhandeln derzeit ein zwischenstaatliches Übereinkommen und eine 
Abmachung zwischen den zuständigen Behörden, um den automatischen Austausch länder-
bezogener Berichte zu ermöglichen. Die zuständigen Behörden wünschen, länderbezogene 
Berichte für am oder nach dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 beginnende 
Wirtschaftsjahre multinationaler Konzerne auszutauschen, ohne das Ende der Verhandlungen 
abzuwarten. 
 
Die zuständigen Behörden erkennen nämlich an, dass die Beurteilung erheblicher Verrech-
nungspreisrisiken und anderer Gewinnverkürzungs- und Gewinnverlagerungsrisiken sowie 
gegebenenfalls das Erstellen wirtschaftlicher und statistischer Analysen wesentliche Ziele des 
Austauschs länderbezogener Berichte sind, die nicht aufgeschoben werden sollten, und dass 
länderbezogene Berichte für am oder nach dem 1. Januar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
beginnende Wirtschaftsjahre multinationaler Konzerne („spontan ausgetauschte länder-
bezogene Berichte“) für das Erreichen dieser Ziele relevant sind. 
 


Die zuständigen Behörden beabsichtigen, die spontan ausgetauschten länderbezogenen 
Berichte so bald wie möglich und spätestens 15 Monate nach dem letzten Tag des 
Wirtschaftsjahrs des multinationalen Konzerns, auf das sich der spontan ausgetauschte 
länderbezogene Bericht bezieht, nach Artikel 26 des Abkommens auszutauschen. 


 
1. Die zuständigen Behörden beabsichtigen, die länderbezogenen Berichte über ein 


gemeinsames XML-Schema spontan auszutauschen. 
 


2. Jede zuständige Behörde beabsichtigt, die andere zuständige Behörde zu unterrichten, 
wenn die erstgenannte zuständige Behörde bezüglich eines im Staat der anderen 
zuständigen Behörde steuerlich ansässigen berichtenden Rechtsträgers Grund zu der 
Annahme hat, dass ein Fehler zu einer unrichtigen oder unvollständigen Informations-
meldung geführt haben könnte. Die unterrichtete zuständige Behörde beabsichtigt, 
nach ihrem innerstaatlichen Recht zur Verfügung stehende geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um Abhilfe hinsichtlich der in der Mitteilung beschriebenen Fehler zu 
schaffen. 
 


3. Alle ausgetauschten Informationen unterliegen den im Abkommen vorgesehenen 
Vertraulichkeitsvorschriften und sonstigen Schutzvorkehrungen, einschließlich der 
Bestimmungen, welche die Verwendung der ausgetauschten Informationen 
einschränken. 
 


4. Die zuständigen Behörden erkennen die Bestimmungen über die sachgemäße 
Verwendung in den Absätzen 25 und 59 des OECD-Berichts von 2015 und im 
Kommuniqué der Staats- und Regierungschefs der G20 vom November 2015 an und 
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bestätigen, dass ihr Recht und ihre Verwaltungspraxis mit diesen Bestimmungen in 
Einklang stehen. 
 


5. Entsprechend den bewährten Verfahren der Zusammenarbeit sowie in dem nach 
anwendbarem Recht zulässigen Umfang beabsichtigt jede zuständige Behörde, die 
andere zuständige Behörde unverzüglich über Fälle einer nicht den Bestimmungen der 
Nummern 4 und 5 entsprechenden Verwendung oder Offenlegung zu unterrichten, 
einschließlich über Abhilfen oder Maßnahmen in Bezug auf die Fälle, die diesen 
Nummern nicht entsprechen. 
 


6. Ist eine Person der Auffassung, dass eine Berichtigung des zu versteuernden 
Einkommens eines Konzernunternehmens infolge weiterer Untersuchungen aufgrund 
der Daten des länderbezogenen Berichts für sie zu einer abkommenswidrigen 
Besteuerung führt, und legt sie ihren Fall der im Abkommen angegebenen zuständigen 
Behörde vor, so erkennen die zuständigen Behörden ihre Verpflichtung an, sich um 
eine Regelung des Falles im Rahmen des Artikels 25 des Abkommens zu bemühen. 
 


7. Ausdrücke, die in dieser Erklärung verwendet, jedoch nicht definiert werden, sollen 
die ihnen jeweils in den einschlägigen, derzeitigen und veröffentlichten Verfahrens-
vorschriften und Richtlinien der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten 
Staaten von Amerika beigelegte Bedeutung haben. 


 
 
 
Für die zuständige Behörde der Für die zuständige Behörde der 
Bundesrepublik Deutschland: Vereinigten Staaten von Amerika: 
 
Stefan Greil Nikole C. Flax 
Referatsleiter (i.V.), Informationsaustausch Commissioner Large Business & 
Bundesministerium der Finanzen International, Internal Revenue Service 
Berlin, den 5. Juli 2021 Washington, 20. Juli 2021 
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BETREFF Abrechnung über nicht ausgeführte sonstige Leistung mittels Gutschrift; 
Folgen aus dem BFH-Urteil vom 27. November 2019, V R 23/19 (V R 62/17) 


GZ III C 2 - S 7283/19/10001 :002 
DOK 2021/0904800 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. 


Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG kann eine Rechnung auch durch den Leistungsempfänger aus-
gestellt werden, sofern dies vorher vereinbart worden ist (Gutschrift). 


Mit dem Urteil vom 27. November 2019, V R 23/19 (V R 62/17), BStBl II 2021, S. 542, hat 
der BFH u. a. entschieden, dass eine Gutschrift, die nicht über eine Leistung eines Unterneh-
mers ausgestellt ist, einer Rechnung nicht gleichsteht und keine Steuerschuld nach § 14c 
Abs. 2 UStG begründen kann (zweiter Leitsatz). 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt nach dieser Entscheidung Folgendes: 


1. Abrechnung an Nichtunternehmer 


Nach der Entscheidung V R 23/19 (V R 62/17), Rn. 22 ff, steht ein als Gutschrift verwendetes 
Abrechnungsdokument an einen Nichtunternehmer einer Rechnung nicht gleich. Dieses Ab-
rechnungsdokument begründet daher keine Steuerschuld nach § 14c Abs. 2 UStG.  


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 Ein Vorsteuerabzug aus diesem Abrechnungsdokument ist nicht möglich. Die Voraussetzun-
gen nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG liegen nicht vor, da die abgerechnete Leistung nicht 
von einem Unternehmer ausgeführt worden ist. 


2. Abrechnung an Unternehmer über eine nicht erbrachte Leistung 


Wird hingegen eine Gutschrift zwischen zwei Unternehmern über eine nicht erbrachte Leis-
tung ausgestellt, steht dieses Abrechnungsdokument einer Rechnung gleich und kann eine 
Steuerschuld nach § 14c Abs. 2 UStG begründen. Die Entscheidung V R 23/19 (V R 62/17) 
ist auf diese Fälle nicht anwendbar, da es nicht an der vom BFH als ausschlaggebend angese-
henen Unternehmerstellung des Gutschriftempfängers (Rn. 23) mangelt.  


Ein Vorsteuerabzug aus einem solchen Abrechnungsdokument ist nicht möglich (Ab-
schn. 15.2 Abs. 1 Satz 2 UStAE). 


3. Widerspruch gegen eine Gutschrift 


Durch einen wirksamen Widerspruch des Gutschriftempfängers nach § 14 Abs. 2 Satz 3 UStG 
gegen eine ihm erteilte Gutschrift liegt ab dem Besteuerungszeitraum des wirksamen Wider-
spruchs kein Rechnungsdokument mehr vor, siehe auch Abschn. 14.3 Abs. 4 UStAE. Dem 
Gutschriftaussteller liegt somit ab diesem Zeitpunkt keine Rechnung i. S. v. § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG mehr vor, so dass kein Vorsteuerabzug mehr möglich ist. 


Allerdings führt alleine ein wirksamer Widerspruch gegen eine Gutschrift aufgrund der unter-
schiedlichen Rechnungsbegriffe nach § 14 und § 14c UStG (vgl. BFH-Urteil vom 17. Februar 
2011, V R 39/09, BStBl II S. 734) nicht zur Beseitigung der Steuergefährdung nach § 14c 
Abs. 2 UStG. Auch in diesem Fall schuldet der Gutschriftempfänger die ausgewiesene Steuer 
weiterhin nach § 14c Abs. 2 UStG, bis die Steuergefährdung beseitigt worden ist. 


4. Sonstiges 


Eine Billigkeitsmaßnahme aus persönlichen Billigkeitsgründen im Sinne der §§ 163 und 227 
AO, die dazu führt, dass dem Gutschriftaussteller die als Vorsteuer abgezogene Steuer nach 
§ 14c Abs. 2 UStG weiter verbleibt, führt nicht zu einer Beseitigung der Gefährdung des 
Steueraufkommens gem. § 14c Abs. 2 Satz 4 UStG. 







 
   
 


  
 


 
 


 
 


  


 


Seite 3 II. 


Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL 


DATUM 


poststelle@bmf.bund.de 
19. August 2021 


- E-Mail-Verteiler U 1 -
- E-Mail-Verteiler U 2 -


BETREFF Bestimmung des Ortes der sonstigen Leistung nach § 3a Absatz 3 Nummer 5 UStG; 
Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses aufgrund des Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-647/17 (Srf konsulterna) 


BEZUG BMF-Schreiben vom 9. Juni 2021 
- III C 3 - S 7117-b/20/10002 :002 (2021/0661491) -


GZ III C 3 - S 7117-b/20/10002 :002 
DOK 2021/0918494 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit o. g. BMF-Schreiben vom 9. Juni 2021 wurde die Bestimmung des Ortes der sonstigen 
Leistung nach § 3a Absatz 3 Nummer 5 UStG insbesondere aufgrund des Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs vom 13. März 2019 in der Rechtssache C-647/17 (Srf konsulterna) 
angepasst. Im Nachgang wurde festgestellt, dass eine Umsetzung mit sofortiger Wirkung in 
der Praxis nicht möglich ist. Um den Unternehmen ausreichend Zeit für die Umsetzung der 
neuen Regelungen zu geben, wird eine Nichtbeanstandungsregelung eingeführt. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt ergänzend zum o. g. BMF-Schreiben vom 9. Juni 2021 Folgendes: 


Hinsichtlich der Bestimmung des Ortes der sonstigen Leistung nach § 3a Absatz 3 Nummer 5 
UStG wird es für vor dem 1. Januar 2022 ausgeführte Leistungen, die nicht für die 
Öffentlichkeit allgemein zugänglich sind, nicht beanstandet, wenn die Beteiligten 
übereinstimmend zur Leistungsortbestimmung Abschnitt 3a.6 Abs. 13 Satz 3 Nr. 3 und 
Beispiel 2 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses in der bis zum 8. Juni 2021 geltenden 
Fassung anwenden. 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2 Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass Abschnitt 3a.7a Abs. 1 Satz 4 UStAE dagegen 
weiterhin in allen offenen Fällen anzuwenden ist. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 
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     Anlage 1 


POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
  Nur per E-Mail 


 
Oberste Finanzbehörden 
der Länder 
 


HAUSANSCHRIFT  Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


  TEL  +49 (0) 30 18 682-2766 (oder 682-0) 


  FAX  +49 (0) 30 18 682-  


  E-MAIL  poststelle@bmf.bund.de 


     


      


     - E-Mail-Verteiler U 1 - 
- E-Mail-Verteiler U 2 - 
 


   
BETREFF  Umsatzsteuer; 


Einführungsschreiben zur Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG 
   
   GZ  III C 3 - S 7146/20/10001 :002 


DOK  2021/0837423 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) wurde mit § 6b 
UStG eine Vereinfachungsregelung für Lieferungen in Warenlager zu Abrufzwecken im 
Gemeinschaftsgebiet eingeführt (Konsignationslagerregelung für Lager im Sinne des § 6b 
UStG). 


 
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 
S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom XX. XX 2021 - III C X - 
S XXXX/XX/XXX (2021/XXXXX) -, BStBl I S. XXX, geändert worden ist, wie folgt 
geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 


 
a) Nach der Angabe „6a.8. Gewährung von Vertrauensschutz“ wird die Angabe 


„6b.1 Lieferung in ein Lager im Sinne des § 6b UStG im Gemeinschaftsgebiet 
(Konsignationslagerregelung)“ eingefügt. 
 


b) Nach der Angabe „6b.1. Lieferung in ein Lager im Sinne des § 6b UStG im 
Gemeinschaftsgebiet (Konsignationslagerregelung)“ wird die Angabe 







 
Seite 2  „6b.2. Nachweis der Voraussetzungen für die Anwendung der 


Konsignationslagerregelung“ eingefügt. 
 
c) Nach der Angabe „22.3a. Aufzeichnungen bei Leistungen im Sinne des § 3a Abs. 5 


UStG“ wird die Angabe „22.3b. Aufzeichnungspflichten bei Lieferungen in ein 
Lager im Sinne des § 6b UStG“ eingefügt. 


 
2. Abschnitt 1a.2 wird wie folgt geändert: 
 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 


aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
 


„2Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 6b Abs. 1 UStG.“ 
 


bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die neuen Sätze 3 und 4. 
 


b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Satz 6 zweiter Spiegelstrich Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 
„1die Ware kurzzeitig (für einige Tage oder Wochen) in einem auf Initiative des 
Abnehmers eingerichteten Auslieferungs- oder Konsignationslager im Inland, 
welches nicht in den Anwendungsbereich der Konsignationslagerregelung 
nach § 6b UStG fällt, zwischengelagert wird und der Abnehmer vertraglich ein 
uneingeschränktes Zugriffsrecht auf die Ware hat (vgl. BFH-Urteil vom 
20. 10. 2016, V R 31/15, BStBl 2017 II S. 1076).“ 


 
bb) Nach Satz 9 wird folgender Satz 10 angefügt: 


 
„10Die Sätze 4 bis 7 finden bei Anwendung der Konsignationslagerregelung 
nach § 6b UStG keine Anwendung.“ 


 
c) In Absatz 7 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 angefügt: 


 
„4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen des § 6b UStG.“ 
 


3. Abschnitt 3.12 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 3 Satz 8 wird wie folgt gefasst: 


 
„8Unter der Bedingung, dass der Abnehmer bereits bei Beginn der Versendung 
feststeht, kann eine Versendungslieferung auch dann vorliegen, wenn der 
Liefergegenstand nach dem Beginn der Versendung für kurze Zeit in einem 
Auslieferungs- oder Konsignationslager, welches nicht in den Anwendungsbereich 
der Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG fällt, gelagert wird (vgl. BFH-
Urteile vom 20. 10. 2016, V R 31/15, a.a.O., und vom 16. 11. 2016, V R 1/16, a.a.O.; 
vgl. auch Abschnitt 1a.2 Abs. 6 Sätze 4 bis 9).“ 
 


b) Absatz 7 Satz 1 zweiter Halbsatz wird wie folgt gefasst: 
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„; dies gilt hinsichtlich der Verschaffung der Verfügungsmacht auch in den Fällen 
einer Beförderungs- oder Versendungslieferung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 UStG, in denen 
der Liefergegenstand nach dem Beginn der Beförderung oder Versendung für kurze 
Zeit in einem Auslieferungs- oder Konsignationslager, welches nicht in den 
Anwendungsbereich der Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG fällt, 
gelagert wird.“ 


 
4. Nach Abschnitt 6a.8 wird folgender Abschnitt 6b.1 eingefügt: 


 
„6b.1. Lieferung in ein Lager im Sinne des § 6b UStG im Gemeinschaftsgebiet 


(Konsignationslagerregelung) 
 
A l l g e me in es  


(1)  1§ 6b UStG beinhaltet eine Vereinfachungsregelung für Lieferungen in ein 
Lager zu Abrufzwecken im Gemeinschaftsgebiet (Konsignationslagerregelung). 
2Lager im Sinne des § 6b UStG (vgl. Artikel 17a Abs. 1 der MwStVO) sind 
Warenlager, in welche der liefernde Unternehmer oder ein von ihm beauftragter 
Dritter Gegenstände aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates (Abgangsmitgliedstaat) in 
das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates (Bestimmungsmitgliedstaat) in einen zum 
Verbleib gedachten Bestand und zur Entnahme nach eigenem Ermessen durch einen 
dem liefernden Unternehmer bekannten Erwerber befördert oder versendet. 3Für die 
Anwendung der Konsignationslagerregelung müssen dem Unternehmer aufgrund 
einer vertraglichen Vereinbarung im Sinne des Absatzes 3 zum Beginn der 
Beförderung oder Versendung die folgenden Angaben des Erwerbers bekannt sein: 
• der vollständige Name, 
• die vollständige Adresse, 
• die dem Erwerber vom Bestimmungsmitgliedstaat erteilte Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer. 
(2)  1Die Vereinfachungsregelung des § 6b UStG kommt nicht in Betracht, wenn der 


Unternehmer im Bestimmungsmitgliedstaat ansässig ist, d.h. wenn er dort seinen Sitz, 
seine Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte (vgl. Abschnitt 3a.1 Abs. 3) oder in 
Ermangelung eines Sitzes, einer Geschäftsleitung oder einer Betriebsstätte seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 2Dies gilt unabhängig davon, ob eine der 
vorgenannten Ansässigkeitsformen am Liefergeschehen beteiligt ist. 3Auch ein im 
Eigentum des Unternehmers befindliches Lager oder ein durch den Unternehmer 
angemietetes oder gepachtetes Lager, welches mit eigenen Mitteln (z.B. mit eigenem 
Personal), aus dem Bestimmungsmitgliedstaat betrieben wird, begründet eine solche 
Ansässigkeit. 4Eine alleinige Registrierung für mehrwertsteuerliche Zwecke im 
Bestimmungsmitgliedstaat begründet noch keine Ansässigkeit. 


(3)  1Die vertragliche Vereinbarung mit dem dem liefernden Unternehmer 
bekannten späteren Erwerber muss die Verschaffung der Verfügungsmacht zu einem 
späteren Zeitpunkt als dem der Beendigung der Beförderung oder Versendung 
vorsehen. 2Ausreichend ist ein (Rahmen-)Vertrag, der die Modalitäten bestimmt, 
unter denen der Erwerber zur Entnahme der im Bestand des Lagers befindlichen 
Waren berechtigt, aber nicht verpflichtet, ist. 3Steht aber der Abnehmer bei Beginn 
der Beförderung oder Versendung des Liefergegenstandes fest, weil er diesen bereits 
verbindlich bestellt oder bezahlt hat, gelten die Regelungen in Abschnitt 1a.2 Abs. 6 
Satz 6 bzw. Abschnitt 3.12 Abs. 3 Satz 8 sowie Abs. 7 Satz 1. 4Für ein Lager im Sinne 
des § 6b UStG können auch Vereinbarungen mit mehreren bekannten Erwerbern 
geschlossen werden. 5Sind entsprechende Vereinbarungen mit mehreren Erwerbern 
geschlossen, muss für jeden Erwerber entsprechend der § 22 Abs. 4f und 4g UStG 
sichergestellt sein, dass die Gegenstände dem jeweiligen Erwerber eindeutig und klar 
zugeordnet werden können. 6Zur Ersetzung eines Erwerbers siehe Absatz 6. 


(4)  1Ein Lager im Sinne des § 6b UStG kann zum Beispiel ein Konsignationslager 
oder ein Auslieferungslager sein. 2Ein Lager nach Satz 1, in welches die Gegenstände 
der Lieferung gelangen, muss nicht zwingend ein Lager im Sinne eines Gebäudes sein. 







 
Seite 4  3Eine Zwischenlagerung der Gegenstände in einem Lager im Sinne des § 6b UStG 


kann an jedem räumlich und physisch bestimmbaren Ort erfolgen, für den eine 
existente Anschrift und ein vorhandener Inhaber gegeben ist und für den die 
eingelagerten Gegenstände der Art und Menge nach bestimmbar sind. 4Die Angaben 
müssen mit den Aufzeichnungen nach § 22 Abs. 4f UStG übereinstimmen. 5Hierzu 
zählen sowohl ortsfeste Behälterlager für körperliche Gegenstände in flüssigem oder 
gasförmigem Aggregatzustand, z.B. ortsfeste Tanklager (oberirdisch oder 
unterirdisch), als auch jeder andere räumlich und physisch bestimmbare Ort mit 
einer eindeutigen Adresse (z.B. Eisenbahnwaggons, Container, Trailer oder 
Binnenschiffe), wenn hinreichend nachgewiesen wird, dass es sich um ein Lager im 
Sinne des § 6b UStG handelt (vgl. hierzu § 22 Abs. 4f Nr. 6 UStG). 6Für eine leichte 
und eindeutige Nachprüfbarkeit muss daher für jeden Zeitpunkt bis zur Entnahme 
mit hinreichender Sicherheit leicht und einwandfrei aus den Aufzeichnungen im 
Sinne des § 22 Abs. 4f UStG erkennbar sein, wo sich die Gegenstände bis zum 
Zeitpunkt der Entnahme durch den Erwerber befinden. 
E rw e rb er  (= Abn ehme r )  d e r  L i e f e ru ng  (§  6b  Abs .  1  US tG)  


(5)  1Erwerber einer Lieferung nach § 6b Abs. 1 UStG kann nur sein, wer im Zeit-
punkt des Abschlusses der Vereinbarung nach § 6b Abs. 1 Nr. 1 UStG Unternehmer 
ist und die Gegenstände für sein Unternehmen erwerben will. 2Auch ein Kommissio-
när kann als berechtigter Erwerber fungieren. 3Ein Sitz, eine Geschäftsleitung oder 
eine Betriebsstätte (vgl. Abschnitt 3a.1 Abs. 3) oder in Ermangelung eines Sitzes, 
einer Geschäftsleitung oder einer Betriebsstätte ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt im Bestimmungsmitgliedstaat ist nicht Voraussetzung. 4Der dem liefernden 
Unternehmer bekannte und zur Entnahme der Gegenstände berechtigte Erwerber 
muss zum Zwecke der Inanspruchnahme der Konsignationslagerregelung die ihm 
vom Bestimmungsmitgliedstaat erteilte USt-IdNr. verwenden. 5Hinsichtlich der 
Auslegung des Begriffs der Verwendung der von einem anderen Mitgliedsstaat 
erteilten und gültigen USt-IdNr. wird auf Abschnitt 6a.1 Abs. 19 und Abschnitt 3a.2 
Abs. 10 Sätze 2 bis 10 verwiesen. 6Die Verwendung einer anderen als vom 
Bestimmungsmitgliedstaat erteilten USt-IdNr. schließt die Anwendung des § 6b UStG 
hingegen aus. 
W e ch s e l  d es  E rw er b e rs  (§  6b  Ab s .  5  U S t G)  


(6)  1Wird der berechtigte Erwerber durch einen anderen Erwerber innerhalb von 
12 Monaten ersetzt, müssen alle Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 erfüllt sein. 
2Die vertragliche Vereinbarung für die Substitution muss zudem bereits am Tag des 
Wirksamwerdens des Erlöschens der bisherigen Vereinbarung wirksam 
abgeschlossen sein. 3Es ist auch möglich, dass der neue Erwerber nur über einen Teil 
der sich im Lager im Sinne des § 6b UStG befindlichen Gegenstände eine 
Vereinbarung abschließt. 4Auch hier gelten die Regelungen der klaren und 
eindeutigen Identifizierbarkeit der Gegenstände (vgl. Absatz 3 Satz 4). 5Durch den 
Wechsel eines Erwerbers wird die 12-Monatsfrist nicht verlängert. 6Die Frist beginnt 
im Zeitpunkt der ersten Ankunft der Waren im Lager (Einlagerung) im anderen 
Mitgliedstaat, in den sie versendet oder befördert wurden. 7Eine im Rahmen der 
Substitution erfolgende Beförderung durch den Unternehmer an einen anderen 
Lagerort im Bestimmungsmitgliedstaat bleibt unschädlich und verlängert nicht die 
12-Monatsfrist nach § 6b Abs. 3 UStG, vgl. auch Absatz 15 Satz 2. 8Wegen der Melde- 
und Aufzeichnungspflichten im Falle eines Wechsels des Erwerbers wird auf die 
Abschnitte 18a.1 und 18a.3 sowie 22.3b verwiesen. 
B e i sp i e l  1 :  


1Der deutsche Zulieferer A befördert im Rahmen einer Lagerabrufvereinbarung 
mit Unternehmer B (berechtigter Erwerber) ab Februar 01 Motorenteile in ein 
Lager in Frankreich. 2Im September desselben Jahres ändern Zulieferer A und 
Unternehmer B ihre Vereinbarung für den Teil der Motorenteile, die von 
Unternehmer B noch nicht entnommen wurden. 3Diese Motorenteile verbleiben 
im Lager. 4Gleichzeitig schließt Zulieferer A mit Unternehmer C (weiterer 
berechtigter Erwerber) eine Vereinbarung über die noch im Lager befindlichen 
Motorenteile ab. 5C entnimmt diese Motorenteile im November und Dezember 01. 
6Im Februar 01 hat A die Beförderung der Motorenteile aufzuzeichnen und in der 
ZM die verwendete USt-IdNr. des Unternehmers B anzugeben. 7Auch der 
Lagerhalter muss im Februar 01 die Ankunft der Waren im Bestand registrieren. 







 
Seite 5  8Für die entnommenen Motorenteile durch Unternehmer B gilt jeweils im 


Zeitpunkt der Entnahme für A die Annahme einer innergemeinschaftlichen Lie-
ferung und für B die eines innergemeinschaftlichen Erwerbes (§ 6b Abs. 2 UStG). 
9Ab dem Zeitpunkt der Änderung der Vereinbarung im September 01 tritt die 
Rechtsfolge des § 6b Abs. 2 UStG für A und B nicht mehr ein. 10Die Ersetzung des 
B durch C nach § 6b Abs. 5 UStG ist von A nach § 22 Abs. 4f UStG aufzuzeichnen 
und in der ZM anzugeben. 11C hat seine ihm vom Bestimmungsmitgliedstaat 
erteilte USt-IdNr. gegenüber A zu verwenden. 12Bei Entnahme der Motorenteile 
durch C im November und Dezember 01 tritt die Rechtsfolge des § 6b Abs. 2 UStG 
ein. 


B e i sp i e l  2 :  
1Sachverhalt wie in Beispiel 1, jedoch erfolgt die neue Vereinbarung mit Unter-
nehmer C erst im Oktober 01. 2Alle Ausführungen in Beispiel 1 Sätze 1 bis 9 
finden analog Anwendung. 3Die Vereinbarung mit C im Oktober 01 stellt jedoch 
für die bereits im Lager befindlichen Motorenteile keine wirksame Ersetzung im 
Sinne des § 6b Abs. 5 UStG dar, da die vertragliche Vereinbarung mit dem neuen 
Erwerber C nicht bereits am Tag des Wirksamwerdens des Erlöschens der 
bisherigen Vereinbarung mit B abgeschlossen war. 4Die Beförderung oder 
Versendung durch A in sein Lager gilt am Tag des Wegfalls der Voraussetzungen 
nach § 6b Abs. 1 UStG im September 01 als ein einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung gleichgestelltes Verbringen nach § 6b Abs. 6 in Verbindung mit § 6a 
Abs. 2 und § 3 Abs. 1a Satz 1 UStG. 5A unterliegt somit einer 
Registrierungspflicht im Bestimmungsmitgliedstaat. 


Ge l an ge n  e in es  Geg e ns tand e s  au s  d em A b g ang s mi tg l i ed s t aa t  in  d en  
B e s t i mmun gs mi t g l i ed s ta at  


(7)  1Die Beförderung (vgl. § 3 Abs. 6 Satz 2 UStG) oder Versendung (vgl. § 3 Abs. 6 
Satz 3 UStG) in den Bestimmungsmitgliedstaat muss durch den Unternehmer oder 
durch einen von ihm beauftragten Dritten erfolgen. 2Übernimmt der spätere Erwer-
ber den Transport, darf dies für die Anwendung der Konsignationslagerregelung nur 
ausdrücklich im Namen und für Rechnung des liefernden Unternehmers erfolgen, 
und ohne dass dem späteren Erwerber bereits die Verfügungsmacht verschafft wird. 
3Hiervon kann regelmäßig ausgegangen werden, wenn entsprechende handelsübliche 
Lieferklauseln (z.B. Incoterms) verwendet werden. 


(8)  1Bei dem Gegenstand, der vom Erwerber aus dem Lager im Sinne des § 6b 
UStG entnommen wird, muss es sich um denselben Gegenstand handeln, der aus dem 
Abgangsmitgliedstaat in das Lager im Sinne des § 6b UStG im 
Bestimmungsmitgliedstaat befördert oder versendet worden ist. 2Die Verwendung 
des Gegenstandes vor Entnahme durch den Erwerber für eine Werklieferung oder 
Werkleistung (vgl. Abschnitt 3.8) führt zum Ausschluss der Vereinfachungsregelung 
nach § 6b UStG. 


(9)  Für den Ort der Lieferung im Sinne des § 6b Abs. 1 UStG gilt Abschnitt 3.12 
Abs. 1 Satz 1 entsprechend. 


(10)  Bestimmungsmitgliedstaat und Abgangsmitgliedstaat sind die unionsrechtli-
chen Inlandsgebiete der übrigen EU-Mitgliedstaaten und das Inland der Bundesre-
publik Deutschland im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 UStG (vgl. Abschnitt 1.10). 


(11)  1Für Lieferungen eines im Drittland ansässigen Unternehmers aus einem Mit-
gliedstaat in ein Lager im Sinne des § 6b UStG in einem anderen Mitgliedstaat 
(Bestimmungsmitgliedstaat) kann die Konsignationslagerregelung angewendet 
werden. 2Voraussetzung ist die Registrierung für mehrwertsteuerliche Zwecke des 
Unternehmers im Abgangsmitgliedstaat. 3Auf die tatsächliche Ansässigkeit der 
Vertragsparteien ist nicht abzustellen. 4Der Unternehmer kann auch Gegenstände, 
die zur Einlagerung und Entnahme durch einen oder mehrere berechtigte(n) 
Erwerber in einem Lager im Sinne des § 6b UStG bestimmt sind, aus verschiedenen 
anderen Mitgliedstaaten in das Lager im Sinne des § 6b UStG im 
Bestimmungsmitgliedstaat befördern oder versenden. 


(12)  Eine Kombination der Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 UStG (Einfuhr 
mit anschließender steuerfreier innergemeinschaftlicher Lieferung) mit einer Beför-
derung/Versendung in ein Lager im Sinne des § 6b UStG ist nicht möglich, da es hier 
an einer unmittelbar ausgeführten innergemeinschaftlichen Lieferung fehlt. 
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(13)  1Die Konsignationslagerregelung setzt ein Verbleiben des Liefergegenstandes 
im Bestimmungsmitgliedstaat vom Zeitpunkt der Einlagerung bis zur Entnahme 
durch den Erwerber voraus. 2Eine der Entnahme des Liefergegenstandes aus dem 
Lager im Sinne des § 6b UStG nachfolgende Lieferung des Erwerbers über die 
Grenzen des Bestimmungsmitgliedstaates hinaus, ist unschädlich. 3Die Beförderung 
oder Versendung in ein anderes im Bestimmungsmitgliedstaat gelegenes Lager im 
Sinne des § 6b UStG vor Entnahme aus dem ursprünglichen Lager durch den 
Erwerber führt ebenfalls nicht zum Ausschluss dieser Regelung. 4Die Beförderung 
oder Versendung in ein Lager im Sinne des § 6b UStG in einem anderen als dem 
vereinbarten Mitgliedstaat setzt eine Rücklieferung (§ 6b Abs. 4 UStG) voraus (vgl. 
Absatz 18). 5Erfolgt der Verzicht auf die Rücklieferung und werden die Gegenstände 
unmittelbar in einen weiteren Mitgliedstaat oder ins Drittland befördert oder 
versendet, tritt die Rechtsfolge nach § 6b Abs. 6 UStG ein. 
R e ih en ge s chäf t e  


(14)  Bei Reihengeschäften (§ 3 Abs. 6a UStG) kommt die Vereinfachungsregelung 
nicht in Betracht, da bei Reihengeschäften im Rahmen der Warenbewegung dem 
Erwerber bereits die Verfügungsmacht an dem Gegenstand der Lieferung verschafft 
wird. 
1 2 - Mon a ts f r i s t  (§  6 b  Abs .  3  US t G)  


(15)  1Die Vereinfachungsregelung setzt eine Entnahme des Gegenstandes aus dem 
Lager im Sinne des § 6b UStG durch den berechtigten Erwerber binnen eines 
Zeitraums von 12 Monaten voraus (12-Monatsfrist nach § 6b Abs. 3 UStG). 2Der 
Zeitraum von 12 Monaten beginnt am Tag nach Beendigung des Warentransportes 
im Bestimmungsmitgliedstaat (Einlagerung im Lager). 3Für die Berechnung der Frist 
gelten die Grundsätze der Artikel 2 und 3 der Verordnung (EWG, Euratom) 
Nr. 1182/71 vom 3. 6. 1971. 4Der Unternehmer hat die Einhaltung der Frist durch 
Angabe des Tags der Einlagerung und des Tags der Entnahme (Lieferung im Sinne 
des § 6b Abs. 2 UStG) nachzuweisen. 5Der Inhalt und der Umfang der 
Aufzeichnungspflichten ergibt sich aus § 22 Abs. 4f UStG. 


(16)  1Aus Vereinfachungsgründen wird es für Waren besonderer Form (Flüssigkei-
ten, Gase, Schüttgüter) nicht beanstandet, wenn für Zwecke der Fristberechnung das 
Verfahren FIFO „First in - First out“ angewendet wird. 2Dieses Verfahren kann auch 
für andere identische und eindeutig identifizierbare Waren, die nicht als Massengüter 
anzusehen sind, zur Anwendung kommen. 3Für identische Waren verschiedener 
liefernder Unternehmen in einem Lager im Sinne des § 6b UStG ist das Verfahren 
auf den Bestand eines jeden liefernden Unternehmers gesondert anzuwenden. 


(17)  1Wird die Lagerfrist nach § 6b Abs. 3 UStG überschritten und liegt keine der 
Voraussetzungen des § 6b Abs. 6 UStG vor, ist für die Waren am Tag nach Ablauf 
der 12-Monatsfrist ein einer innergemeinschaftlichen Lieferung gleichgestelltes 
Verbringen im Sinne des § 6a Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 1a UStG anzu-
nehmen. 2Hieraus ergibt sich für den Unternehmer die Pflicht zur Registrierung in 
dem Mitgliedstaat, in dem sich das Lager im Sinne des § 6b UStG befindet. 3Dies gilt 
auch dann, wenn das im Bestimmungsmitgliedstaat einem innergemeinschaftlichen 
Erwerb gleichgestellte Verbringen steuerbefreit wäre. 4Bemessungsgrundlage für das 
der innergemeinschaftlichen Lieferung und dem innergemeinschaftlichen Erwerb 
gleichgestellte Verbringen ist der Einkaufspreis zuzüglich der Nebenkosten für den 
Gegenstand oder mangels eines Einkaufspreises die Selbstkosten, jeweils zum 
Zeitpunkt des Umsatzes und ohne Umsatzsteuer (§ 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG). 
B e i sp i e l :  


1Sachverhalt wie in Beispiel 1 zu Absatz 6, jedoch entnimmt Unternehmer C die 
Waren erst im April 02. 2Alle Ausführungen in Absatz 6 Beispiel 1 Sätze 1 bis 11 
finden analog Anwendung. 3Jedoch wurde für die verbliebenen Motorenteile im 
Lager die Entnahmefrist von 12 Monaten überschritten (siehe § 6b Abs. 3 UStG), 
sodass am Tag nach Ablauf des Zeitraums von 12 Monaten die Beförderung oder 
Versendung durch A als das einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
gleichgestellte Verbringen nach § 6b Abs. 3 UStG in Verbindung mit § 6a Abs. 2 
und § 3 Abs. 1a Satz 1 UStG gilt. 4A muss sich spätestens im Zeitpunkt, in dem das 
Ereignis eintritt, im Bestimmungsmitgliedstaat für Mehrwertsteuerzwecke 
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dann und bei Vorliegen der übrigen tatbestandlichen Voraussetzungen, etwa die 
Abgabe einer zutreffenden ZM, kann eine Steuerbefreiung im Sinne des § 4 Nr. 1b 
UStG für dieses innergemeinschaftliche Verbringen nach § 6b Abs. 3 in 
Verbindung mit § 6a Abs. 2 UStG vorliegen. 


R ü ckau sn ah me  dur c h  Rü ck l i e f e ru ng  ( §  6b  Ab s .  4  U St G)  
(18)  1Nach § 6b Abs. 4 UStG gilt § 6b Abs. 3 UStG in den Fällen nicht, in denen der 


Unternehmer die beabsichtigte Lieferung nicht bewirkt hat und der Gegenstand 
binnen 12 Monaten (zur Fristberechnung vgl. Absatz 15) nach Einlagerung im Lager 
im Sinne des § 6b UStG im Bestimmungsmitgliedstaat in den Abgangsmitgliedstaat 
zurückbefördert bzw. -versendet wird und der Beginn der Rückbeförderung bzw. -
versendung (Rücklieferung) nach § 22 Abs. 4f Nr. 14 UStG aufgezeichnet worden ist. 
2Wegen der Meldepflichten im Falle einer Rücklieferung wird auf die 
Abschnitte 18a.1 und 18a.3 verwiesen. 
A us s ch lu ss  de r  Ver e in f a c hung s re g e lun g  ( §  6b  Abs .  6  US t G)  


(19)  1Die Fiktion nach § 6b Abs. 2 UStG findet nach ihrem Sinn und Zweck nur auf 
diejenigen Lieferungen Anwendung, für die die Voraussetzungen nach § 6b Abs. 1 
und 5 UStG innerhalb von 12 Monaten nach Ende der Beförderung oder Versendung 
in den Bestimmungsmitgliedsstaat vorliegen. 2Die Anwendung der Regelung ist 
gegenstandsbezogen. 3Ein Ausschluss der Vereinfachungsregelung für eine 
bestimmte Lieferung eines oder mehrerer Gegenstände führt daher nicht zur grund-
sätzlichen Versagung der Regelung für weitere Lieferungen von Gegenständen in ein 
Lager im Sinne des § 6b UStG. 


(20)  1Unter § 6b Abs. 6 Satz 2 UStG fallen Lieferungen, bei denen ein anderer 
Erwerber als der nach § 6b Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 5 UStG die Verfügungsmacht an 
dem Gegenstand erhält. 2Die Voraussetzungen nach § 6b Abs. 1 und 5 UStG gelten 
an dem Tag vor der Lieferung als nicht mehr erfüllt. 3In diesem Fall liegt stets ein 
einer innergemeinschaftlichen Lieferung gleichgestelltes Verbringen vor. 


(21)  1Nach § 6b Abs. 6 Satz 3 UStG kommt § 6b Abs. 2 UStG ebenfalls nicht zur 
Anwendung, wenn der Gegenstand der Lieferung vor der Lieferung oder bei 
Lieferung in einen anderen Mitgliedstaat als den Abgangsmitgliedstaat oder in das 
Drittland befördert oder versendet wird. 2Vielmehr liegt in diesem Fall am Tag vor 
der Beförderung oder Versendung ein einer innergemeinschaftlichen Lieferung 
gleichgestelltes Verbringen vor. 3Soll ein sich bereits in einem Lager im Sinne des § 6b 
UStG im Bestimmungsmitgliedstaat befindlicher Gegenstand vor Lieferung aus 
diesem Lager in ein in einem anderen Mitgliedstaat gelegenes Lager im Sinne des § 6b 
UStG befördert oder versendet werden, bedarf es zur Vermeidung der 
Ausschlussregelung des § 6b Abs. 6 Satz 3 in Verbindung mit Satz 2 UStG einer 
Rücklieferung nach § 6b Abs. 4 UStG in den Abgangsmitgliedstaat (vgl. Absätze 13 
und 18). 


(22)  1In den Fällen des § 6b Abs. 6 Satz 4 UStG, in denen der Gegenstand nach dem 
Ende der Beförderung oder Versendung in das Lager im Sinne des § 6b UStG und 
vor dem Zeitpunkt der Lieferung durch Zerstörung, Verlust oder Diebstahl verloren 
geht, ist die Anwendung des § 6b Abs. 2 UStG grundsätzlich ausgeschlossen. 2Die 
Voraussetzungen nach § 6b Abs. 1 und 5 UStG gelten an dem Tag, an dem die 
Zerstörung, der Verlust oder der Diebstahl festgestellt wird, als nicht mehr erfüllt. 
3Gewöhnliche, branchenübliche, sich aus den Erfahrungen der letzten 
Lagerungsjahre ergebende Mengenverluste von Gegenständen, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit oder infolge unvorhersehbarer Umstände nach dem Ende der 
Beförderung oder Versendung und vor dem Zeitpunkt der Lieferung entstanden sind, 
gelten als sog. „kleine Verluste“, für die § 6b Abs. 6 Satz 4 UStG keine Anwendung 
findet. 4Von „kleinen Verlusten“ ist im Regelfall auszugehen, wenn diese wert- oder 
mengenmäßig weniger als 5 % des Gesamtbestands (Freigrenze) der identischen 
Gegenstände betragen, der an dem Tag der Zerstörung oder des Verlustes oder, falls 
ein solcher Tag nicht bestimmt werden kann, an dem Tag, an dem die Zerstörung 
oder das Fehlen der Gegenstände erkannt worden ist, festgestellt wurde. 
B e i sp i e l :  


1Der deutsche Zulieferer A befördert im Rahmen einer Lagerabrufvereinbarung 
mit Unternehmer B (berechtigter Erwerber) ab Februar 01 5 000 Motorenteile in 
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6 000 Motorenteile bei einem Diebstahl entwendet und im Rahmen der Inventur 
stellt A im Dezember 01 fest, dass von den jährlich gelieferten 
60 000 Motorenteilen 300 Stück durch Rost unbrauchbar geworden sind.3Am Tag 
der Inventur befinden sich noch 10 000 Motorenteile im Lager. 4Aus den 
Unterlagen des A ist zu entnehmen, dass in den Jahren 00 und 01 bereits jährlich 
300 bis 400 Motorenteile selbige Mängel durch Verrostung aufgewiesen haben. 
5Im Februar 01 hat A die Beförderung der 5 000 Motorenteile aufzuzeichnen und 
in der ZM die verwendete USt-IdNr. des Unternehmers B anzugeben. 6Für die 
6 000 entwendeten Motorenteile tritt am 2. 10. 01 die Rechtsfolge nach § 6b Abs. 6 
Satz 4 UStG ein und die Lieferung gilt als ein einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung gleichgestelltes Verbringen nach § 6b Abs. 6 in Verbindung mit § 6a 
Abs. 2 und § 3 Abs. 1a Satz 1 UStG. 7A unterliegt für die 6000 Motorenteile somit 
einer Registrierungspflicht im Bestimmungsmitgliedstaat und muss zeitnah die 
Erteilung einer USt-IdNr. beantragen. 8Für den im Dezember 01 im Rahmen der 
Inventur festgestellten Verlust der 300 Motorenteile tritt aus 
Vereinfachungsgründen (weniger als 5 % des Gesamtbestandes der am Tag der 
Feststellung im Lager befindlichen identischen Gegenstände) die Rechtsfolge des 
§ 6b Abs. 6 UStG nicht ein. 9A unterliegt für diese 300 Motorenteile somit nicht 
einer Registrierungspflicht im Bestimmungsmitgliedstaat. 


(23)  1Für alle in den Absätzen 19 bis 22 eintretenden Fälle, in denen ein einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung gleichgestelltes Verbringen anzunehmen ist, sind 
Absatz 17 Sätze 2 bis 4 entsprechend anzuwenden; zur Anwendung der 
Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 1b UStG gelten die Grundsätze des Beispiels in 
Absatz 17 entsprechend. 2Die steuerliche Registrierung im Bestimmungsmitgliedstaat 
ist bis zum Erhalt der USt-IdNr. anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen. 
Konsequenzen des Austritts des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 


(24)  1Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland ist mit Ablauf des 
31. 12. 2020 Drittlandsgebiet. 2Allerdings wird Nordirland für die 
Umsatzbesteuerung des Warenverkehrs auch nach dem 31. 12. 2020 als zum 
Gemeinschaftsgebiet gehörig behandelt; vgl. Abschnitt 1.10 Abs. 3. 3Die Absätze 1 
bis 23 gelten demnach nicht für die Lieferung gem. § 6b UStG, deren Warentransport 
durch Beförderung oder Versendung nach dem 31. 12. 2020 in das oder aus dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien (ohne Nordirland) erfolgt. 4Für die 
Entnahme der Waren, die vor dem 1. 1. 2021 eingelagert wurden und für die die 
Voraussetzungen nach § 6b Abs. 1 UStG vorliegen, wird im Zeitpunkt der Entnahme 
die Lieferung an den Erwerber einer innergemeinschaftlichen Lieferung (§ 6a UStG) 
gleichgestellt, unabhängig davon, ob das Lager im Sinne des § 6b UStG in dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien (ohne Nordirland) oder in Deutschland 
belegen ist. 5Für die entsprechenden Lieferungen können keine Angaben in der ZM 
gemacht werden. 6Es sind jedoch die Aufzeichnungen entsprechend § 22 Abs. 4f 
und 4g UStG vorzuhalten und aufzubewahren. 7Für einen Gegenstand, der vor dem 
1. 1. 2021 im Rahmen der Konsignationslagerregelung aus dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien (ohne Nordirland) in ein Lager im Sinne des § 6b UStG 
in einen Bestimmungsmitgliedstaat befördert oder versendet worden ist, für den der 
liefernde Unternehmer die beabsichtigte Lieferung nicht innerhalb der Frist bewirkt 
hat und der Gegenstand binnen 12 Monaten (zur Fristberechnung vgl. Absatz 15) 
nach Einlagerung im Bestimmungsmitgliedstaat in den Abgangsmitgliedstaat 
zurückbefördert oder -versendet wird, gelten die Regelungen für Ausfuhrlieferungen 
im Sinne des § 6 UStG. 7Für Fälle im Sinne des § 6b Abs. 3 und 6 UStG deren 
Warenbeförderung oder -versendung aus dem oder in das Vereinigte(n) Königreich 
Großbritanniens (ohne Nordirland) vor dem 1. 1. 2021 endet, gilt Satz 3 
entsprechend.“ 


 
5. Nach Abschnitt 6b.1 wird folgender Abschnitt 6b.2 eingefügt: 


 
„6b.2. Nachweis der Voraussetzungen der Konsignationslagerregelung nach § 6b 


UStG 
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(1)  Wegen des Belegnachweises und der Aufzeichnungspflichten im Zeitpunkt der 
Entnahme der Waren (§ 6b Abs. 2 UStG) wird auf die Abschnitte 6a.3, 6a.3a 
und 22.3b verwiesen. 


(2)  Hinsichtlich der Verpflichtungen zur Abgabe der ZM siehe Abschnitte 4.1.2 
Abs. 2 und 3, 18a.1 Abs. 1 und 2, 18a.2 Abs. 7 und 18a.3 Abs. 1 und 2.“ 


 
6. Abschnitt 18a.1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:1 
 


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
 
„2Dies gilt entsprechend Absatz 6 auch für Gegenstände, die aus dem Gebiet eines 
Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates für Zwecke einer 
Lieferung nach dem Ende der Beförderung oder Versendung an einen Erwerber 
im Sinne des § 6b UStG befördert oder versendet werden (vgl. Abschnitt 6b.1).“ 
 


a) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden die neuen Sätze 3 bis 5.  
 


7. In Abschnitt 18a.2 wird nach Absatz 6 folgender Absatz 7 angefügt:  
 


„(7)  1Die in den Absätzen 1 bis 5 genannten Abgabefristen gelten entsprechend, 
wenn neben den dort genannten Lieferungen und sonstigen Leistungen auch Gegen-
stände aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates in das Gebiet eines anderen Mitglied-
staates für Zwecke einer Lieferung nach dem Ende der Beförderung oder 
Versendung an einen Erwerber im Sinne von § 6b UStG befördert oder versendet 
werden. 2Werden in einem Meldezeitraum ausschließlich Lieferungen im Sinne von 
§ 6b UStG ausgeführt, ist die ZM bis zum 25. Tag nach Ablauf eines 
Kalendervierteljahres an das BZSt zu übermitteln.“ 


 
8. Abschnitt 18a.3 wird wie folgt geändert: 


 
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 
„1In der ZM sind nach § 18a Abs. 7 Nr. 1 bis 4 UStG in dem jeweiligen 
Meldezeitraum getrennt für jeden Erwerber oder Empfänger der dort bezeichneten 
Lieferungen oder sonstigen Leistungen die USt-IdNr. und die Summe der 
Bemessungsgrundlagen gesondert nach innergemeinschaftlichen Warenlieferungen 
(§ 18a Abs. 6 Nr. 1 und 2 UStG), steuerpflichtigen sonstigen Leistungen im Sinne von 
§ 3a Abs. 2 UStG (vgl. Abschnitt 3a.2), die im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
ausgeführt worden sind und für die der in einem anderen EU-Mitgliedstaat ansässige 
Leistungsempfänger die Steuer dort schuldet, und Lieferungen im Sinne von § 25b 
Abs. 2 UStG im Rahmen von innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften und 
Beförderungen oder Versendungen im Sinne des § 6b Abs. 1 oder 4 UStG oder 
einen Erwerberwechsel nach § 6b Abs. 5 UStG (§ 18a Abs. 6 Nr. 3 UStG) 
anzugeben und entsprechend zu kennzeichnen.“ 
 


b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 


                                                 
1 Zum Übergangsverfahren für die Meldung nach § 18a UStG zu Lieferungen im Rahmen eines 
Konsignationslagers vgl. BMF-Schreiben vom 28. Januar 2020 (BStBl I 2020, 224). 
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„(2)  1In der ZM ist nach § 18a Abs. 7 Nr. 2a UStG in den Fällen des § 6b Abs. 1 
UStG in dem jeweiligen Meldezeitraum die USt-IdNr. für jeden Erwerber im 
Sinne des § 6b Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 UStG anzugeben. 2Tritt innerhalb der Frist 
von 12 Monaten nach dem Ende der Beförderung oder Versendung des 
Gegenstandes im Sinne von § 6b Abs. 1 Nr. 1 UStG und vor dem Zeitpunkt der 
Lieferung ein anderer Unternehmer an die Stelle des Erwerbers 
(Erwerberwechsel nach § 6b Abs. 5 UStG) und liegen die in § 6b Abs. 5 Nr. 1 bis 3 
UStG genannten Voraussetzungen vor, ist die USt-IdNr. des neuen Erwerbers in 
der ZM für den Meldezeitraum, in dem das Ereignis eingetreten ist, anzugeben. 
3Wird die von einem Unternehmer beabsichtigte Lieferung des in den 
Bestimmungsmitgliedstaat beförderten oder versendeten Gegenstandes 
innerhalb der 12 Monatsfrist nach Einlagerung nicht bewirkt und gelangt der 
Gegenstand innerhalb dieser 12-Monatsfrist in den Abgangsmitgliedstaat zurück 
(Rücklieferung nach § 6b Abs. 4 UStG), ist die USt-IdNr. des ursprünglich 
vorgesehenen Erwerbers in der ZM für den Meldezeitraum, in dem das Ereignis 
eingetreten ist, anzugeben.“ 


 
c) Der bisherige Absatz 2 wird neuer Absatz 3.  


 
9. Nach Abschnitt 22.3a wird folgender Abschnitt 22.3b eingefügt: 


 
„22.3b. Aufzeichnungspflichten bei Lieferungen in ein Lager im Sinne des § 6b 


UStG 
A l l g e me in es  


(1)  1Die allgemeinen Ordnungsgrundsätze nach Abschnitt 22.1 gelten entspre-
chend. 2Für die Erfüllung der Aufzeichnungspflichten können der Unternehmer und 
der Erwerber einen Dritten beauftragen. 


 
A uf ze i chnun gspf l i c h t en  Un t e rn eh me r  


(2)  Der Umfang der Aufzeichnungspflichten für den Unternehmer ergibt sich aus 
§ 22 Abs. 4f UStG. 


 
A uf ze i chnun gspf l i c h t en  Erw e rb e r  


(3)  Der Umfang der Aufzeichnungspflichten für den Erwerber ergibt sich aus § 22 
Abs. 4g UStG. 


 
A uf ze i chnun gspf l i c h t en  La ge rh a l t e r  


(4)  Die Aufzeichnungspflichten nach Absatz 1 gelten auch für einen für die Haltung 
eines Lagers im Sinne des § 6b UStG eingesetzten Dritten (Lagerhalter).“ 


 
Anwendung 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf alle Umsätze, die Lieferung von Gegenständen in 
ein Lager im Sinne des § 6b UStG betreffen, anzuwenden, für die der Transport durch 
Beförderung oder Versendung am oder nach dem 1. Januar 2020 begonnen hat. Für alle vor 
dem 1. Januar 2020 im Abgangsmitgliedsstaat begonnenen, aber nach dem 
31. Dezember 2020 im Bestimmungsmitgliedsstaat endenden Lieferungen ist die 
Vereinfachungsregelung nicht anzuwenden. Für vor dem [einsetzen: Tag der Veröffentlichung 
dieses BMF-Schreibens] erbrachte Umsätze wird es nicht beanstandet, wenn die Beteiligten 
die bisher geltende Rechtslage anwenden. 
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Lieferungen im Rahmen der Konsignationslagerregelung nach § 6b UStG wird auf die 
Regelungen des BMF-Schreibens vom 28. Januar 2020, BStBl I S. 224 hingewiesen. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internet-Seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerarten - 
Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungserlass zum Herunterladen bereit. 
 
Im Auftrag 
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Grun derw erbs t eu er  


 


Gleich lautende Erlasse 


der obersten Finanzbehörden der Länder 


 


zu den Übergangsregelungen aufgrund des Gesetzes zur Änderung des 


Grunderwerbsteuergesetzes  


 


vom 29. Juni 2021 


 


 


Mit dem Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I 


S. 986) hat das Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) folgende Änderungen erfahren: 


 Absenkung der 95 %-Grenze in den Ergänzungstatbeständen (§ 1 Absatz 2a, 3 und 3a 


GrEStG) auf 90 %, 


 Einführung eines neuen Ergänzungstatbestands (§ 1 Absatz 2b GrEStG) zur 


Besteuerung eines Anteilseignerwechsels in Höhe von mindestens 90 % im 


Gesellschafterbestand einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft innerhalb von zehn 


Jahren, 


 Verlängerung des in § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG genannten Zeitraums von fünf auf 


zehn Jahre, 


 Einfügung einer Börsenklausel (§ 1 Absatz 2c GrEStG), 


 Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage auf Grundstücksverkäufe im 


Rückwirkungszeitraum bei Umwandlungsfällen und Einbringungen, 


 Verlängerung des Zeitraumes von fünf auf zehn Jahre in § 5 Absatz 3, § 6 Absatz 3 


Satz 2, § 6 Absatz 4 Nummer 1 und 2 sowie § 7 Absatz 3 GrEStG, 


 Verlängerung der Vorbehaltensfrist in § 6 Absatz 4 Nummer 3 GrEStG von fünf auf 


fünfzehn Jahre. 


Die Änderungen gehen mit folgenden Übergangsregelungen einher (§ 23 Absatz 18 bis 24 


GrEStG):  


1. Allgemeine Übergangsregelung (§ 23 Absatz 18 GrEStG)  


Die geänderten Vorschriften sind nach § 23 Absatz 18 GrEStG erstmals für Erwerbsvorgänge 


anzuwenden, die nach Ablauf des 30. Juni 2021 verwirklicht werden.  


Als Verwirklichung eines Erwerbsvorgangs ist der Erwerb des letzten Anteils zu verstehen, der 


zur Erreichung bzw. Überschreitung der 90 %-Grenze führt. Die Absenkung der 


Beteiligungsgrenze und die Fristverlängerungen haben auch Bedeutung für Rechtsvorgänge der 


Vergangenheit.  


§ 1 Absatz 2c GrEStG ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. 
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Die allgemeine Übergangsregelung wird durch § 23 Absatz 19 bis 24 GrEStG ergänzt.  


2. Übergangsregelungen zu den Änderungen des § 1 Absatz 2a GrEStG 


2.1 Schutz der Altgesellschaftereigenschaft (§ 23 Absatz 19 Satz 1 GrEStG)  


Wer vor dem 1. Juli 2021 Altgesellschafter nach dem bis zum 30. Juni 2021 geltenden Recht 


(altes Recht) ist, bleibt auch Altgesellschafter nach dem ab dem 1. Juli 2021 geltenden Recht 


(neues Recht). Wer demgegenüber mit Ablauf des 30. Juni 2021 Neugesellschafter ist, bleibt 


bis zum Ablauf des (verlängerten) Zehnjahreszeitraums Neugesellschafter. 


Beispiel 1  


Am Vermögen der grundbesitzenden Personengesellschaft ist A zu 90 % und B zu 10 % 


beteiligt. Zum 1. August 2011 überträgt A 89,9 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf 


C. Zum 1. Juli 2021 überträgt A seinen restlichen Anteil am Gesellschaftsvermögen von 0,1 % 


auf D. 


Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist nicht erfüllt, da innerhalb des (verlängerten) 


Zeitraums von zehn Jahren nicht mindestens 90 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen 


(sondern nur 0,1 %) auf Neugesellschafter übergegangen sind. Der Anteilsübergang zum 


1. August 2011 auf C wird gemäß § 23 Absatz 19 Satz 1 GrEStG bei der Anwendung des 


§ 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG nicht berücksichtigt, weil C mit Ablauf des 30. Juni 2021 bereits 


Altgesellschafter ist (1. August 2011 + 5 Jahre = Altgesellschafter mit Ablauf des 31. Juli 2016) 


und daher auch nach neuem Recht Altgesellschafter bleibt. 


Beispiel 2  


Am Vermögen der grundbesitzenden Personengesellschaft ist A zu 90 % und B zu 10 % 


beteiligt. Zum 1. August 2016 überträgt A 89,9 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf C. 


Zum 1. August 2021 überträgt A seinen restlichen Anteil am Gesellschaftsvermögen von 0,1 % 


auf D. 


Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist erfüllt, da innerhalb von zehn Jahren mindestens 


90 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen (89,9 % + 0,1 %) auf die Neugesellschafter C und 


D übergegangen sind. Der Anteilsübergang zum 1. August 2016 auf C wird berücksichtigt. 


C war mit Ablauf des 30. Juni 2021 kein Altgesellschafter, da der Fünfjahreszeitraum zu diesem 


Zeitpunkt noch nicht abgelaufen war. 


2.2 Beteiligte Kapitalgesellschaften (§ 23 Absatz 19 Satz 2 GrEStG)  


Für Änderungen im Gesellschafterbestand einer unmittelbar oder mittelbar am Vermögen der 


grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligten Kapitalgesellschaft gilt rückwirkend die 


abgesenkte Beteiligungsgrenze in Höhe von 90 %.  


Durch die Übergangsregelung des § 23 Absatz 19 Satz 2 GrEStG kann es dazu kommen, dass 


eine unmittelbar beteiligte Kapitalgesellschaft rückwirkend betrachtet als Neugesellschafterin 


der grundbesitzenden Personengesellschaft einzustufen ist (Fiktion) und damit die von ihr 
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gehaltene Beteiligung bei der Ermittlung der auf Neugesellschafter übergegangenen Anteile 


mitzählt.  


Beispiel 3 


Am Vermögen der grundbesitzenden KG ist X zu 90 % und die Komplementär-GmbH (GmbH) 


zu 10 % beteiligt. Am Kapital der GmbH ist X zu 90 % und Y zu 10 % beteiligt. Im Jahr 2019 


überträgt X seinen GmbH-Anteil auf A. Im August 2021 überträgt X 80 % der Anteile am 


Vermögen der KG auf B. 


 


Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist erfüllt, da innerhalb von zehn Jahren mindestens 


90 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen (in August 2021: 80 % + in 2019: 10 %) auf den 


Neugesellschafter B und die (fiktiv neue) GmbH übergegangen sind.  


Allein der unmittelbare Übergang von 80 % der Anteile am Vermögen der KG im August 2021 


verwirklicht den Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG nicht. Die Übergangsregelung 


führt jedoch dazu, dass die GmbH – rückwirkend betrachtet – nach § 1 Absatz 2a Satz 4 


GrEStG als Neugesellschafterin der KG gilt, weil aufgrund des Anteilsübergangs auf A im Jahr 


2019 mindestens 90 % der Anteile am Kapital der GmbH auf Neugesellschafter übergegangen 


sind. Dadurch gelten weitere 10 % der Anteile am Vermögen der KG als übergegangen.  


Der Fünfjahreszeitraum ist zum 30. Juni 2021 noch nicht abgelaufen, so dass die GmbH noch 


nicht Altgesellschafterin ist (§ 23 Absatz 19 Satz 1 GrEStG). 


Beispiel 4  


Am Vermögen der grundbesitzenden KG ist X zu 90 % und die Komplementär-GmbH (GmbH) 


zu 10 % beteiligt. Am Kapital der GmbH ist X zu 90 % und Y zu 10 % beteiligt. Im August 


2021 überträgt X seinen Anteil am Vermögen der KG in Höhe von 90 % je zur Hälfte an B und 


die GmbH und scheidet aus der KG aus. 


X 
B 


  Y 


KG  


X 


90 % 
10 % 


  X 


KG  


GmbH 


10 % 
10 % 


 A 


90 % 
2019: 90 % 10 % 


Ausgangsstruktur Zielstruktur   Y 


10 % 


GmbH 


2021: 80 % 
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Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG ist erfüllt, da innerhalb von zehn Jahren mindestens 


90 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen (2019: mittelbar 10 % auf die fiktiv neue GmbH 


und August 2021: unmittelbar 45 % auf B + 45 % auf die GmbH) auf die Neugesellschafter B 


und die GmbH übergegangen sind.  


Die GmbH gilt in vollem Umfang als Neugesellschafterin der KG (§ 1 Absatz 2a Satz 4 i. V. m. 


§ 23 Absatz 19 Satz 2 GrEStG), da an ihr 90 % der Anteile am Kapital auf Neugesellschafter 


(in 2019 auf A) übergegangen sind. Der unmittelbare Übergang von 45 % der Anteile von X 


auf die GmbH im August 2021 ist zu berücksichtigen, da die GmbH rückwirkend ab dem 


Zeitpunkt des Übergangs von 90 % ihrer Anteile im Jahr 2019 als neue Gesellschafterin der 


KG zu betrachten ist. Der Fünfjahreszeitraum ist zum 30. Juni 2021 noch nicht abgelaufen, so 


dass die GmbH noch nicht Altgesellschafterin ist (§ 23 Absatz 19 Satz 1 GrEStG).  


2.3 Weitergeltung des alten Rechts (§ 23 Absatz 20 GrEStG) 


Ändert sich bis zum 30. Juni 2021 der Gesellschafterbestand der grundbesitzenden 


Personengesellschaft innerhalb von fünf Jahren um mindestens 90 %, aber um weniger als 


95 %, ist der Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG a. F. nicht erfüllt. Kommt es nach dem 


30. Juni 2021 zu mindestens einer weiteren Änderung im Gesellschafterbestand, würde dies 


den Tatbestand des § 1 Absatz 2a GrEStG nicht erfüllen, weil das steuerauslösende Quantum 


in Höhe von 90 % bereits zuvor erreicht war.  


Für die Fälle, die das neue Recht nicht erfasst, gilt nach § 23 Absatz 20 GrEStG das alte Recht 


bis zum 30. Juni 2026 weiter. Für den Übergangszeitraum von fünf Jahren hat nach § 23 


Absatz 20 Satz 2 GrEStG das neue Recht stets Vorrang vor dem alten Recht (zeitliche 


Subsidiarität). Die zeitliche Subsidiarität hat Vorrang vor der in § 1 Absatz 3 und 3a GrEStG 


geregelten sachlichen Subsidiarität.  


Die Fortgeltung des alten Rechts ist nach § 23 Absatz 20 Satz 2 Alternative 1 GrEStG dann 


ausgeschlossen, wenn der Rechtsvorgang einen anderen Erwerbstatbestand nach 


§ 1 Absatz 1, 2, 2a, 3 oder 3a GrEStG nach neuem Recht auslösen würde.  


B 
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  Y 


KG  


90 % 
10 % 


  X 


KG  
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55 % 


(davon 


2021: 45 %) 


 A 
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Die Fortgeltung des alten Rechts ist nach § 23 Absatz 20 Satz 2 Alternative 2 GrEStG 


ausgeschlossen, wenn ein vorausgegangener Rechtsvorgang bereits gemäß § 1 Absatz 2a 


GrEStG nach neuem Recht steuerbar war.  


Beispiel 5 


Am Vermögen der grundbesitzenden KG ist X zu 94,9 % und Y zu 5,1 % beteiligt.  


Zum 1. Januar 2020 überträgt X seine Beteiligung auf C. Zum 31. Dezember 2021 überträgt Y 


seine Beteiligung auf D.  


 


Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist nicht erfüllt. Das steuerauslösende 


Quantum in Höhe von 90 % wird durch die Änderung im Gesellschafterbestand in Höhe von 


5,1 % nicht erreicht, weil es bereits mit Ablauf des 30. Juni 2021 erreicht war.  


Nach § 23 Absatz 20 Satz 1 GrEStG ist § 1 Absatz 2a GrEStG a. F. bis zum 30. Juni 2026 weiter 


anzuwenden. § 1 Absatz 2a GrEStG a. F. ist erfüllt, weil innerhalb von fünf Jahren mindestens 


95 % der Anteile am Vermögen der KG (2020: 94,9 % + 2021: 5,1 %) auf die Neugesellschafter 


C und D übergegangen sind. Die Voraussetzungen für die Rückausnahmen nach § 23 Absatz 20 


Satz 2 Alternative 2 GrEStG sind nicht erfüllt, weil kein steuerbarer Rechtsvorgang „nach 


neuem Recht“ vorausgegangen ist.   


Beispiel 6  


Wie Beispiel 5. Zum 1. Januar 2020 überträgt X 89,9 % der Anteile am Vermögen der KG auf 


C. Zum 31. Dezember 2021 überträgt Y seine Beteiligung auf D.  
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Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG ist erfüllt, da innerhalb von zehn Jahren 


mindestens 90 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen (2020: 89,9 % + 


Dezember 2021: 5,1 %) auf die Neugesellschafter C und D übergegangen sind (§ 23 Absatz 19 


GrEStG). Gleichzeitig wäre über § 23 Absatz 20 Satz 1 GrEStG der Tatbestand des § 1 


Absatz 2a Satz 1 GrEStG a. F. erfüllt, da innerhalb von fünf Jahren mindestens 95 % der 


Anteile am Gesellschaftsvermögen (2020: 89,9 % + Dezember 2021: 5,1 %) auf die 


Neugesellschafter C und D übergegangen sind. Für diesen Fall regelt § 23 Absatz 20 Satz 2 


GrEStG den Vorrang des neuen Rechts vor dem alten Recht.  


Beispiel 7  


Am Vermögen der grundbesitzenden KG ist A zu 89 %, B zu 2 %, C zu 4 % und D zu 5 % 


beteiligt. Im Jahr 2020 überträgt A seine Beteiligung auf E. Im August 2021 überträgt B seine 


Beteiligung auf F. Im Jahr 2022 überträgt C seine Beteiligung auf G.  


 


Im August 2021 ist der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG erfüllt, da innerhalb von 


zehn Jahren mindestens 90 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen (2020: 89 % + 2021: 2 %) 


auf die Neugesellschafter E und F übergegangen sind. Der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 


GrEStG a. F. i. V. m. § 23 Absatz 20 Satz 1 GrEStG ist nicht erfüllt, da innerhalb von fünf 


Jahren nicht mindestens 95 % (2020: 89 % + 2021: 2 %) auf die Neugesellschafter E und F 


übergegangen sind.  


Im Jahr 2022 ist der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG nicht erfüllt, da innerhalb 


von zehn Jahren nicht mindestens 90 % der Anteile am Gesellschaftsvermögen (sondern nur 


4 % in 2022) auf Neugesellschafter übergegangen sind. E und F gelten mit Verwirklichung des 


Tatbestandes des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG im August 2021 als Altgesellschafter.  


Obwohl der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG a. F. i. V. m. § 23 Absatz 20 Satz 1 


GrEStG erfüllt wäre, ist seine Anwendung ausgeschlossen, weil der vorausgegangene 


Rechtsvorgang im August 2021 bereits nach neuem Recht steuerbar war (§ 23 Absatz 20 Satz 2 


Alternative 2 GrEStG). 
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3. Anwendungsregelungen zur Einführung des § 1 Absatz 2b GrEStG (§ 23 Absatz 23 


GrEStG) 


Für die Anwendung des § 1 Absatz 2b GrEStG sind nur solche Anteilsübergänge zu 


berücksichtigen, die nach dem 30. Juni 2021 erfolgen. Alle mit Ablauf des 30. Juni 2021 


Beteiligten gelten als Altgesellschafter. 


Beispiel 8 


Am Kapital der grundbesitzenden GmbH ist X zu 85 % und Y zu 15 % beteiligt. Zum 1. Juli 


2021 überträgt X seine Beteiligung auf C und Y seine Beteiligung auf D.  


 


Der Tatbestand des § 1 Absatz 2b Satz 1 GrEStG ist erfüllt, da innerhalb von zehn Jahren 


mindestens 90 % der Anteile am Kapital der GmbH (C 85 % + D 15 %) auf Neugesellschafter 


übergegangen sind. 


Beispiel 9 


Wie Beispiel 8. Zum 6. Dezember 2020 überträgt X seine Beteiligung auf C. Zum 1. August 


2021 überträgt Y seine Beteiligung auf D.  


 


Der Tatbestand des § 1 Absatz 2b Satz 1 GrEStG ist nicht erfüllt, da innerhalb von zehn Jahren 


nicht mindestens 90 % der Anteile am Kapital der GmbH (D 15 %) auf Neugesellschafter 


übergegangen sind.  
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Bei der Anwendung des § 1 Absatz 2b GrEStG sind nur die Anteilsübergänge nach dem 30. Juni 


2021 zu berücksichtigen (§ 23 Absatz 23 GrEStG). Der Anteilsübergang am 6. Dezember 2020 


auf C ist nicht zu berücksichtigen. C gilt mit Ablauf des 30. Juni 2021 als Altgesellschafter.  


Beispiel 10 


Wie Beispiel 8. Zum 6. Juni 2021 überträgt X 1 % der Anteile am Kapital der GmbH auf C. 


Zum 1. Juli 2021 überträgt Y seine Beteiligung auf D. Zum 21. Oktober 2021 überträgt X seine 


restliche Beteiligung i. H. v. 84 % auf C. 


 


Der Tatbestand des § 1 Absatz 2b Satz 1 GrEStG ist nicht erfüllt, da innerhalb von zehn Jahren 


nicht mindestens 90 % der Anteile am Kapital der GmbH (D 15 %) auf Neugesellschafter 


übergegangen sind. Mit Ablauf des 30. Juni 2021 war C bereits mit 1 % beteiligt und gilt seit 


diesem Zeitpunkt als Altgesellschafter.  


Bei der Anwendung des § 1 Absatz 2b GrEStG werden nur die Anteilsübergänge nach dem 


30. Juni 2021 berücksichtigt (§ 23 Absatz 23 GrEStG). Der Anteilsübergang am 6. Juni 2021 


auf C (1 %) wird daher nicht berücksichtigt. 


Die Anteilsübertragung auf C i. H. v. 84 % ist nicht zu berücksichtigen, da C Altgesellschafter 


ist. 


4. Übergangsregelungen zu den Änderungen des § 1 Absatz 3 und 3a GrEStG – Weiter-


geltung des alten Rechts (§ 23 Absatz 21 und 22 GrEStG) 


§ 1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 GrEStG sowie § 1 Absatz 3a GrEStG stellen – anders als § 1 


Absatz 2a Satz 1 und Absatz 2b Satz 1 GrEStG – auf den Zeitpunkt ab, zu dem das 


steuerauslösende Quantum erreicht oder überschritten ist. 


Hat ein Gesellschafter das steuerauslösende Quantum von 95 % nach altem Recht mit Ablauf 


des 30. Juni 2021 noch nicht überschritten, aber bereits eine Beteiligung in Höhe von 


mindestens 90 % erreicht oder hat er [zumindest] einen Anspruch auf eine Beteiligung in dieser 


Höhe, wird hierdurch ein Erwerbstatbestand nach § 1 Absatz 3 und 3a GrEStG a. F. nicht 


verwirklicht.  


Werden die Anteile der Gesellschaft nach dem 30. Juni 2021 sodann (sukzessiv bis zu 100 %) 


aufgestockt, ist dieser Rechtsvorgang nach neuem Recht (§ 1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 sowie 
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Absatz 3a GrEStG) nicht steuerbar, da das steuerauslösende Quantum in Höhe von mindestens 


90 % bereits vor diesem Rechtsvorgang erreicht war.  


§ 23 Absatz 21 Satz 1 und Absatz 22 Satz 1 GrEStG regeln die Weitergeltung des § 1 Absatz 3 


und 3a GrEStG a. F. für die Fälle, die das neue Recht nicht erfasst. § 1 Absatz 3 GrEStG sowie 


§ 1 Absatz 3a GrEStG enthalten – anders als § 1 Absatz 2a Satz 1 und Absatz 2b Satz 1 GrEStG 


– tatbestandlich keine zeitliche Begrenzung, so dass § 1 Absatz 3 und 3a GrEStG a. F im 


Rahmen der Übergangsregelung dem Grunde nach zeitlich ebenfalls unbegrenzt Anwendung 


finden. Das alte Recht gilt subsidiär. Es ist daher nicht anwendbar, wenn das neue Recht einmal 


zur Anwendung gekommen ist oder wenn nach dem 30. Juni 2021 die von einem Gesellschafter 


gehaltenen Anteile unter 90 % sinken (§ 23 Absatz 21 Satz 3 und 4 sowie Absatz 22 Satz 2 


und 3 GrEStG). 


Beispiel 11  


Am Kapital der grundbesitzenden GmbH sind A und B zu jeweils 50 % beteiligt.  


Mit Rechtsgeschäft vom 15. Juli 2021 veräußert B 40 % der Anteile am Kapital der GmbH an 


A. 


 


Der Tatbestand des § 1 Absatz 2b GrEStG ist nicht erfüllt, da nach dem 30. Juni 2021 nicht 


mindestens 90 % übertragen wurden und A Altgesellschafter ist (§ 23 Absatz 23 GrEStG).  


Der Tatbestand des § 1 Absatz 3 GrEStG ist erfüllt, da A unmittelbar mindestens 90 % der 


Anteile am Kapital der GmbH (90 %) in seiner Hand vereinigt. Ein Fall des § 23 Absatz 21 


Satz 1 und 2 GrEStG liegt nicht vor, da A zum 30. Juni 2021 nicht mindestens 90 % der Anteile 


am Kapital der GmbH in seiner Hand vereinigte.  


Beispiel 12 


Am Kapital der grundbesitzenden GmbH ist X zu 93 % und eine GbR zu 7 % beteiligt.  


Am Vermögen der GbR ist X zu 40 % und Y zu 60 % beteiligt. Mit Rechtsgeschäft vom 1. Juni 


2021 veräußert X 90 % der Anteile am Kapital der GmbH sowie seine vollständige Beteiligung 


am Vermögen der GbR an A.  
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Der Tatbestand des § 1 Absatz 2b GrEStG ist nicht erfüllt, da nach dem 30. Juni 2021 nicht 


mindestens 90 % übertragen wurden (§ 23 Absatz 23 GrEStG).  


Der Tatbestand des § 1 Absatz 3 GrEStG a. F. ist nicht erfüllt, da A nicht mindestens 95 % der 


Anteile am Kapital der GmbH (90 % unmittelbar) in seiner Hand vereinigt. Die von der GbR 


gehaltenen Anteile werden A nicht zugerechnet, da A nicht zu mindestens 95 % am Vermögen 


der GbR (40 %) beteiligt ist.  


Der Tatbestand des § 1 Absatz 3a GrEStG a. F. ist nicht erfüllt, da A keine wirtschaftliche 


Beteiligung in Höhe von mindestens 95 % an der GmbH (92,8 %= 90 % + 7 % x 40 %) innehat. 


Beispiel 13 


Fortsetzung Beispiel 12. Am 2. Oktober 2042 überträgt X seine verbliebenen Anteile am 


Kapital der GmbH in Höhe von 3 % auf A. 


 


Der Tatbestand des § 1 Absatz 2b GrEStG ist nicht erfüllt, da nach dem 30. Juni 2021 nicht 


mindestens 90 % der Anteile am Kapital der GmbH auf Neugesellschafter übergegangen sind 
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(§ 23 Absatz 23 GrEStG). Mit Ablauf des 30. Juni 2021 war A beteiligt und gilt als 


Altgesellschafter.  


Die Tatbestände des § 1 Absatz 3 und 3a GrEStG sind nicht erfüllt, weil A bereits mit Ablauf 


des 30. Juni 2021 mindestens 90 % der Anteile am Kapital der GmbH in seiner Hand vereinigte 


bzw. eine wirtschaftliche Beteiligung in Höhe von mindestens 90 % innehatte. 


Da A bereits mit Ablauf des 30. Juni 2021 mindestens 90 %, aber weniger als 95 % der Anteile 


am Kapital der GmbH in seiner Hand vereinigte, gilt § 1 Absatz 3 GrEStG a. F. fort 


(§ 23 Absatz 21 Satz 1 GrEStG). Der Tatbestand des § 1 Absatz 3 GrEStG a. F. ist nicht erfüllt, 


weil A durch den Anteilserwerb am 2. Oktober 2042 nicht mindestens 95 % der Anteile am 


Kapital der GmbH (93 % = 90 % +3 %) in seiner Hand vereinigt.  


Da A mit Ablauf des 30. Juni 2021 bereits eine wirtschaftliche Beteiligung in Höhe von 


mindestens 90 %, aber weniger als 95 % an der GmbH innehatte, gilt § 1 Absatz 3a GrEStG 


a. F. fort (§ 23 Absatz 22 Satz 1 GrEStG). Der Tatbestand des § 1 Absatz 3a GrEStG a. F. ist 


erfüllt, weil A durch den Anteilserwerb am 2. Oktober 2042 eine wirtschaftliche Beteiligung in 


Höhe von mindestens 95 % an der GmbH (95,8 % = 93 % + 40 % x 7 %) innehat.  


Die Fortgeltung des alten Rechts wird nicht durch die Rückausnahme des § 23 Absatz 22 Satz 2 


GrEStG ausgeschlossen, weil der Tatbestand des § 1 Absatz 3a GrEStG nach neuem Recht 


nicht erfüllt ist.  


5. Übergangsregelungen zu den Änderungen der §§ 5, 6 und 7 GrEStG (§ 23 Absatz 24 


GrEStG) 


Für die Anwendung der §§ 5, 6 und 7 GrEStG nach neuem Recht sind die verlängerten Fristen 


von zehn bzw. ist die Vorbehaltensfrist im Sinne des § 6 Absatz 4 Nummer 3 GrEStG von 


15 Jahren maßgebend (§ 23 Absatz 18 GrEStG). Die verlängerten Fristen sind nicht 


anzuwenden, wenn der nach altem Recht maßgebliche Fünfjahreszeitraum zum 1. Juli 2021 


bereits abgelaufen ist.  


Beispiel 14  


Am Vermögen der grundbesitzenden KG ist A zu 100 % und eine GmbH zu 0 % beteiligt.  


Am Kapital der GmbH ist B zu 100 % beteiligt. Im Jahr 2019 überträgt A 94,9 % der Anteile 


am Vermögen der KG auf B. In 2025 überträgt A seine restliche Beteiligung in Höhe von 5,1 % 


auf B. 
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Der Rechtsvorgang im Jahr 2019 verwirklicht keinen Tatbestand des § 1 GrEStG. 


Durch die Anteilsübertragung im Jahr 2025 wird der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 


GrEStG nicht verwirklicht, weil B zum 30. Juni 2021 94,9 % der Anteile am Vermögen der KG 


innehatte und dadurch das steuerauslösende Quantum in Höhe von 90 % bereits erreicht war. 


Auch der Tatbestand des § 1 Absatz 2a Satz 1 GrEStG a. F., der nach § 23 Absatz 20 GrEStG 


grundsätzlich anwendbar ist, wird nicht verwirklicht, da der Übergang von mindestens 95 % 


der Anteile am Vermögen der KG auf Neugesellschafter nicht innerhalb von fünf Jahren erfolgt 


ist.  


Der Tatbestand des § 1 Absatz 3 GrEStG ist erfüllt, weil B durch den Anteilserwerb im Jahr 


2025 teils unmittelbar, teils mittelbar mindestens 90 % der Anteile an der KG (zwei von zwei 


Köpfen) in seiner Hand vereinigt. Der von der GmbH gehaltene Anteil wird B zugerechnet, da 


er zu mindestens 90 % am Kapital der GmbH beteiligt ist. Ein Anwendungsfall des 


§ 23 Absatz 21 Satz 1 GrEStG liegt nicht vor. B vereinigte mit Ablauf des 30. Juni 2021 weniger 


als 90 % der Anteile an der KG in seiner Hand (zwei von drei Köpfen). 


Bei der Anteilsvereinigung fingiert das Gesetz den Übergang der Gesellschaftsgrundstücke von 


der Personengesellschaft auf den Gesellschafter, daher ist § 6 GrEStG grundsätzlich 


anwendbar. Eine Steuerbegünstigung kommt im vorliegenden Fall jedoch nicht in Betracht. 


Nach § 6 Absatz 2 Satz 1 GrEStG wird die Steuer in Höhe des Anteils nicht erhoben, zu dem 


der Erwerber B am Vermögen der KG beteiligt ist (94,9 %). Allerdings wird die Begünstigung 


durch § 6 Absatz 4 Nummer 3 GrEStG ausgeschlossen. B erwarb den Anteil am Vermögen der 


KG in Höhe von 94,9 % bereits im Jahr 2019 und damit innerhalb von 15 Jahren vor dem 


Erwerbsvorgang im Jahr 2025. § 6 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 GrEStG ist anwendbar, weil mit 


Ablauf des 30. Juni 2021 der Fünfjahreszeitraum des § 6 Absatz 4 Satz 1 GrEStG a. F. noch 


nicht abgelaufen war. 


  


100 % 


Ausgangsstruktur Zielstruktur 
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A 


0 % 
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B 


100 % 
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B 
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B 
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2019: 94,9 %  
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Urteil vom 07. Juni 2021, VIII R 24/18 
Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers nach "GDPdU" zur Betriebsprüfung


ECLI:DE:BFH:2021:U.070621.VIIIR24.18.0


BFH VIII. Senat


AO § 5 , AO § 118 Abs 1 , AO § 147 Abs 1 , AO § 147 Abs 6 , AO § 193 Abs 1 , AO § 200 Abs 1 , AO § 200 Abs 2 , EStG § 4 
Abs 3 , EStG VZ 2012 , EStG VZ 2013 , EStG VZ 2014 


vorgehend FG München, 27. Juni 2018, Az: 1 K 2318/17


Leitsätze


1. Die Aufforderung der Finanzverwaltung an einen Steuerpflichtigen, der seinen Gewinn im Wege der Einnahmen-
Überschussrechnung ermittelt, zu Beginn einer Außenprüfung einen Datenträger "nach GDPdU" zur Verfügung zu stellen, 
ist als unbegrenzter Zugriff auf alle elektronisch gespeicherten Unterlagen unabhängig von den gemäß § 147 Abs. 1 AO 
bestehenden Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten des Steuerpflichtigen zu verstehen und damit rechtswidrig 
(Anschluss an das BFH-Urteil vom 12.02.2020 - X R 8/18, BFH/NV 2020, 1045).


2. Eine solche Aufforderung ist zudem unverhältnismäßig, wenn bei einem Berufsgeheimnisträger nicht sichergestellt ist, 
dass der Datenzugriff und die Auswertung der Daten nur in den Geschäftsräumen des Steuerpflichtigen oder in den 
Diensträumen der Finanzverwaltung stattfindet (Bestätigung des Senatsurteils vom 16.12.2014 - VIII R 52/12, BFHE 250, 
1).


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom 27.06.2018 - 1 K 2318/17 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) ist eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung nach 
dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz. Sie ermittelte ihren Gewinn im Streitzeitraum 2012 bis 2014 im Wege der 
Einnahmen-Überschussrechnung.


2 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) erließ für den Streitzeitraum am 02.01.2017 gegenüber der 
Klägerin eine Prüfungsanordnung. Geprüft werden sollten die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Grundlagen für die Einkommensbesteuerung einschließlich des Gewerbesteuermessbetrages und die Umsatzsteuer für 
2012 bis 2014. Das Finanzgericht (FG) München wies die gegen die Prüfungsanordnung gerichtete Klage durch Urteil 
vom 27.06.2018 - 1 K 2316/17 (nicht veröffentlicht) als unbegründet ab. Die Entscheidung ist mit Zurückweisung der 
Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin durch den Bundesfinanzhof (BFH) rechtskräftig geworden (Senatsbeschluss 
vom 13.12.2018 - VIII B 114/18, BFH/NV 2019, 385).
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3 Zusammen mit der Prüfungsanordnung forderte der für die Außenprüfung vorgesehene Prüfer "die Überlassung eines 
Datenträgers nach GDPdU" (den Grundsätzen zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen nach dem 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 16.07.2001 - IV D 2 -S 0316- 136/01, BStBl I 2001, 415) 
zu Beginn der Betriebsprüfung an.


4 Der hiergegen erhobene Einspruch der Klägerin blieb erfolglos. Das FG gab jedoch der anschließend erhobenen Klage 
aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2018, 1845 mitgeteilten Gründen statt.


5 Hiergegen richtet sich die Revision des FA. Es rügt die Verletzung materiellen Bundesrechts, da das FG die 
Aufforderung zur Überlassung des Datenträgers zu Unrecht als unverhältnismäßig und rechtswidrig beurteilt habe. 
Zudem sei dem FG ein Verfahrensfehler unterlaufen, da es nicht von Amts wegen aufgeklärt habe, welche 
Sicherheitsvorkehrungen für den Datenzugriff auf den Laptops der Außenprüfer und im FA vorhanden seien.


6 Das FA beantragt,
das Urteil des FG München vom 27.06.2018 - 1 K 2318/17 aufzuheben und die Klage abzuweisen.


7 Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


8 Die Revision des FA ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


9 Es ist nicht zu beanstanden, dass das FG die vor der Außenprüfung an die Klägerin gerichtete Aufforderung des FA, 
einen "Datenträger nach GDPdU" zu überlassen, aufgehoben hat. Die angefochtene Aufforderung des FA zur 
Datenträgerüberlassung ist bereits mangels hinreichender Begrenzung des Umfangs des beabsichtigten Zugriffs auf 
die Daten der Klägerin rechtswidrig (s. unter II.1. und 2.). Selbst wenn der Senat der Aufforderung den Inhalt 
beimessen würde, dass das FA mittels des Datenträgers nur auf gemäß § 147 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) 
aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige Unterlagen und Daten der Klägerin zugreifen will, ist die Aufforderung 
unverhältnismäßig und rechtswidrig, weil sie keine Beschränkung enthält, dass der überlassene Datenträger vom 
Prüfer nur in den Geschäftsräumen der Klägerin oder in den Diensträumen des FA ausgewertet werden darf (s. unter 
II.3.).


10 1. Sind Unterlagen nach § 147 Abs. 1 AO mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden, hat die 
Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung das Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das 
Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen. Sie kann im Rahmen einer Außenprüfung auch 
verlangen, dass ihr die gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren 
Datenträger zur Verfügung gestellt werden (§ 147 Abs. 6 Satz 2 Alternative 2 AO). Es steht der Finanzverwaltung 
auch bei einer Gewinnermittlung im Wege der Einnahmen-Überschussrechnung wie im Streitfall zu, nach § 147 
Abs. 6 Satz 2 Alternative 2 AO die Überlassung der gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem 
maschinell verwertbaren Datenträger zu verlangen (Senatsurteile vom 16.12.2014 - VIII R 52/12, BFHE 250, 1, Rz 21; 
vom 24.06.2009 - VIII R 80/06, BFHE 225, 302, BStBl II 2010, 452).
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11 2. Die hier streitbefangene Aufforderung an die Klägerin, einen "Datenträger nach GDPdU" zu überlassen, ist im 
Sinne eines unbegrenzten Zugriffs auf alle elektronisch gespeicherten Unterlagen der Klägerin zu verstehen und 
daher rechtswidrig.


12 a) Die Aufforderung des FA an den Steuerpflichtigen, Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell 
verwertbaren Datenträger für eine Außenprüfung zur Verfügung zu stellen, ist ein anfechtbarer Verwaltungsakt 
(Senatsurteil vom 08.04.2008 - VIII R 61/06, BFHE 220, 313, BStBl II 2009, 579, unter II.7. [Rz 27]). Der Senat ist 
selbst zur Auslegung von dessen Regelungsinhalt berechtigt und verpflichtet (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. 
BFH-Urteil vom 01.10.2015 - X R 32/13, BFHE 251, 298, BStBl II 2016, 139, Rz 33). Wie der Regelungsgehalt zu 
verstehen ist, bestimmt sich danach, wie der Adressat den Inhalt des Verwaltungsakts nach dessen objektivem 
Sinngehalt unter Berücksichtigung von Treu und Glauben verstehen durfte (vgl. Senatsurteil vom 28.10.2009 - 
VIII R 78/05, BFHE 227, 338, BStBl II 2010, 455, unter II.3.c und d).


13 b) Die Aufforderung zur Überlassung des Datenträgers musste von der Klägerin nach dem maßgeblichen objektiven 
Empfängerhorizont dahin verstanden werden, dass das FA mittels des Datenträgers unbegrenzt auf alle elektronisch 
gespeicherten Unterlagen der Klägerin zugreifen wollte. Ein Vorlageverlangen, das den nur begrenzten Umfang der 
Befugnis des FA zur Anforderung von elektronischen Aufzeichnungen nach § 147 Abs. 6 AO überschreitet, ist jedoch 
rechtswidrig (vgl. BFH-Urteil vom 12.02.2020  X R 8/18, BFH/NV 2020, 1045, Rz 13, 15, 29).


14 Für Steuerpflichtige mit Einkünften aus selbständiger Arbeit --wie die Klägerin--, die gemäß § 4 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) als Gewinn den Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben 
ansetzen, ist der sachliche Umfang der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach § 147 Abs. 1 AO --und mithin 
zugleich der sachliche Umfang der Zugriffsbefugnis der Finanzbehörde nach § 147 Abs. 6 AO-- im Regelfall auf 
solche Unterlagen begrenzt, die zum Verständnis und zur Überprüfung der für sie geltenden steuergesetzlichen 
Aufzeichnungspflichten, z.B. in § 4 Abs. 3 Satz 5, Abs. 7 EStG und § 22 des Umsatzsteuergesetzes, von Bedeutung 
sind (Senatsurteil in BFHE 225, 302, BStBl II 2010, 452, unter II.1.b dd; s.a. BFH-Urteil in BFH/NV 2020, 1045, Rz 20, 
21, sowie die Gliederungspunkte I., I.1., I.1.c, I.2. bis I.3. des BMF-Schreibens in BStBl I 2001, 415). Damit ging die 
Aufforderung zur Datenträgerüberlassung über die dem FA durch § 147 Abs. 6 AO eingeräumte Befugnis hinaus. Der 
Verweis auf die "GDPdU" lässt nicht mit der gebotenen Klarheit erkennen, dass das FA nur die Überlassung 
derjenigen Datenbestände der Klägerin auf einem Datenträger verlangt hat, für die ihm eine Zugriffsbefugnis 
zusteht. Auch unter Berücksichtigung der Ausführungen des FA in der Einspruchsentscheidung ergibt sich nicht, dass 
das FA eine Datenträgerüberlassung nur in Bezug auf diejenigen Daten verlangt hat, für die die Klägerin 
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten treffen.


15 3. Selbst wenn der Senat der Aufforderung des FA zur Datenträgerüberlassung den Inhalt beimessen würde, dass sie 
sich nur auf die gemäß § 147 Abs. 1 AO aufbewahrungspflichtigen Unterlagen bezogen hat, ist deren Aufhebung 
durch das FG nicht zu beanstanden.


16 a) Die im Rahmen des § 147 Abs. 6 Satz 2 Alternative 2 AO zu treffende Ermessensentscheidung des FA, ihm 
gespeicherte Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfügung zu 
stellen, ist vom FG nach § 102 Satz 1 FGO daraufhin überprüfbar, ob die gesetzlichen Grenzen des Ermessens 
überschritten sind und ob vom Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise 
Gebrauch gemacht worden ist. Ermessen steht der Finanzbehörde daher insbesondere dahingehend zu, ob und ggf. in 
welcher Form sie sich der in § 147 Abs. 6 AO eingeräumten Befugnisse bedient und auf Daten Zugriff nehmen 
möchte. Die gerichtliche Kontrolle der Ermessensausübung des FA schließt die Prüfung ein, ob der jeweils gewählte 
Datenzugriff notwendig, verhältnismäßig, erfüllbar und zumutbar ist, um den steuererheblichen Sachverhalt 
festzustellen (Senatsurteil in BFHE 227, 338, BStBl II 2010, 455, unter II.3.b).
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17 b) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet, dass die Finanzverwaltung in Ausübung ihres legitimen 
Interesses an einer Überlassung digitalisierter Daten im Rahmen der Außenprüfung nicht übermäßig in Rechte des 
Steuerpflichtigen eingreift und deshalb ihre Befugnisse aus § 147 Abs. 6 AO nur in dem durch die Zwecke der 
Außenprüfung gebotenen zeitlichen und sachlichen Umfang unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der 
Steuerpflichtigen am Schutz ihrer persönlichen Daten ausübt (Senatsurteile in BFHE 250, 1, Rz 26; in BFHE 220, 313, 
BStBl II 2009, 579, unter II.7. [Rz 27]).


18 c) Die angefochtene Aufforderung zur Datenträgerüberlassung ist --wie vom FG erkannt-- unverhältnismäßig, weil 
das FA mittels der Datenüberlassung beabsichtigte, auch außerhalb der Geschäftsräume der Klägerin und der 
Dienststelle, etwa auf den Dienstlaptops der Außenprüfer, auf die Daten der Klägerin zuzugreifen und diese 
auszuwerten.


19 aa) Das FA hat in seiner Revisionsbegründung ausgeführt, die Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers sei 
so zu verstehen, dass es zur Mitnahme der Daten aus der Sphäre des Steuerpflichtigen und zu einem Datenzugriff auf 
den Dienstlaptops der Prüfer unter Beachtung des Steuergeheimnisses und der Grundsätze des BMF-Schreibens vom 
14.11.2014 - IV A 4-S 0316/13/10003 (BStBl I 2014, 1450, Rz 168) komme. Wie der Senat jedoch bereits entschieden 
hat (Senatsurteil in BFHE 250, 1, Rz 31), gebietet es der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der Gefahr einer 
missbräuchlichen Verwendung der geschützten Daten von Berufsgeheimnisträgern Rechnung zu tragen und nach 
Möglichkeit auszuschließen, dass die Daten außerhalb der Geschäftsräume des Steuerpflichtigen oder der 
Diensträume der Finanzverwaltung, z.B. infolge eines Diebstahls des Prüfer-Notebooks, in fremde Hände geraten 
können. Dieses Bedürfnis ist ohne nennenswerte Beeinträchtigung einer rechnergestützten Außenprüfung 
angemessen berücksichtigt, wenn die Daten des Steuerpflichtigen nur in seinen Geschäftsräumen oder an Amtsstelle 
erhoben und verarbeitet werden dürfen.


20 Selbst wenn der Senat dem Vortrag des FA in der Revisionsbegründung folgend unterstellt, der Prüfer werde die 
Vorgaben des BMF-Schreibens in BStBl I 2014, 1450 (Rz 168) beachten, ist die Aufforderung des FA zur 
Datenträgerüberlassung unverhältnismäßig. Eine bindende Vorgabe für den Außenprüfer, die Daten ohne 
Zustimmung des Steuerpflichtigen nicht außerhalb der Geschäftsräume des Steuerpflichtigen und der Diensträume 
über einen Dienstlaptop auszuwerten, enthält Rz 168 des BMF-Schreibens in BStBl I 2014, 1450 gerade nicht. 
Vielmehr sieht die Regelung lediglich vor, dass eine Mitnahme der Datenträger aus der Sphäre des Steuerpflichtigen 
im Regelfall nur in Abstimmung mit dem Steuerpflichtigen erfolgen "sollte".


21 bb) Ob die Aufforderung des FA im Streitfall auch deshalb unverhältnismäßig sein könnte, weil das einem 
Berufsgeheimnisträger im Rahmen des Datenträgerzugriffs ebenfalls zustehende Recht zur Anonymisierung von 
Mandantendaten (vgl. Senatsurteile in BFHE 227, 338, BStBl II 2010, 455; in BFHE 225, 302, BStBl II 2010, 452; in 
BFHE 250, 1, und Drüen in Tipke/Kruse, § 147 AO Rz 69) nach dem Vortrag der Klägerin in ihrem 
Datenverarbeitungssystem nicht ohne weiteres möglich sei, einen hohen Aufwand und eine hohe Kostenbelastung 
verursache und deshalb unzumutbar sei, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung, weil sich die 
Unverhältnismäßigkeit der Aufforderung schon aus den dargelegten Gründen ergibt (s. unter aa). Ob ein solcher 
Einwand eines Berufsgeheimnisträgers möglicherweise generell unerheblich sein könnte, weil von ihm verlangt 
werden kann, seine Datenbestände so zu organisieren, dass bei einer Einsichtnahme des FA in die steuerlich 
relevanten Datenbestände keine geschützten Bereiche tangiert werden können (s. in diesem Sinne Urteile des FG 
Baden-Württemberg vom 16.11.2011 - 4 K 4819/08, EFG 2012, 577, und vom 07.11.2012 - 14 K 554/12, EFG 2013, 
268, nachgehend aus anderen Gründen durch das Senatsurteil in BFHE 250, 1 aufgehoben, und Urteil des FG 
Nürnberg vom 30.07.2009 - 6 K 1286/2008, EFG 2009, 1991; zu anderen Steuerpflichtigen als 
Berufsgeheimnisträgern s. BFH-Beschluss vom 26.09.2007 - I B 53, 54/07, BFHE 219, 19, BStBl II 2008, 415, unter 
II.4.; gleicher Ansicht BMF-Schreiben in BStBl I 2014, 1450, Rz 172, 177), ist im Streitfall aus diesem Grund ebenfalls 
nicht entscheidungserheblich und nicht abschließend zu beurteilen.
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22 4. Danach hat das FG die Aufforderung zur Überlassung des Datenträgers zu Recht aufgehoben. Weder ein inhaltlich 
unbegrenztes Vorlageverlangen (s. unter II.2.) noch ein unverhältnismäßiges Vorlageverlangen des FA (s. unter II.3.) 
kann im Wege der Auslegung nachträglich auf den gesetzlich zulässigen Regelungsgegenstand der Einsichtnahme 
eingeschränkt werden (BFH-Urteil in BFH/NV 2020, 1045, Rz 29).


23 5. Soweit das FA einen Verstoß des FG gegen die Verpflichtung, den Sachverhalt von Amts wegen aufklären zu 
müssen (§ 76 Abs. 1 FGO), als Verfahrensfehler rügt, hat die Rüge keinen Erfolg. Da nach der Würdigung des FG eine 
Datenträgerauswertung nur in den Geschäftsräumen der Klägerin oder an Amtsstelle verhältnismäßig ist (s. unter 
II.3.), war eine Aufklärung der tatsächlichen Rahmenbedingungen für den Datenträgerzugriff auf Laptops der Prüfer 
an anderen Orten aus Sicht des FG für die Entscheidung unerheblich.


24 6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 23. April 2021, IX R 8/20 
Privates Veräußerungsgeschäft nach unentgeltlicher Übertragung - grundsätzlich kein Gestaltungsmissbrauch


ECLI:DE:BFH:2021:U.230421.IXR8.20.0


BFH IX. Senat


EStG § 23 Abs 1 S 3 , AO § 42 Abs 1 S 1 , AO § 42 Abs 1 S 2 , AO § 42 Abs 2 , EStG VZ 2012 


vorgehend FG Nürnberg, 21. März 2019, Az: 6 K 551/17


Leitsätze


1. § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG ist eine Missbrauchsverhinderungsvorschrift i.S. von § 42 Abs. 1 Satz 2 AO; damit ist die 
Annahme eines Missbrauchs rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 AO für den Fall der 
Veräußerung nach unentgeltlicher Übertragung grundsätzlich ausgeschlossen.


2. Hat der Steuerpflichtige die Veräußerung eines Grundstücks angebahnt, liegt ein Missbrauch rechtlicher 
Gestaltungsmöglichkeiten grundsätzlich nicht vor, wenn er das Grundstück unentgeltlich auf seine Kinder überträgt und 
diese das Grundstück an den Erwerber veräußern; der Veräußerungsgewinn ist dann bei den Kindern nach deren 
steuerlichen Verhältnissen zu erfassen


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Finanzgerichts Nürnberg vom 21.03.2019 - 6 K 551/17 und die 
Einspruchsentscheidung des Beklagten vom 24.08.2015 aufgehoben.


Die Einkommensteuer 2012 wird unter Abänderung des Einkommensteuerbescheids 2012 des Beklagten vom 16.03.2015 
auf den Betrag festgesetzt, der sich ohne Ansatz sonstiger Einkünfte der Klägerin aus privaten Veräußerungsgeschäften in 
Höhe von 97.591 € ergibt.


Die Berechnung der Steuer wird dem Beklagten übertragen. Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu 
tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Beteiligten streiten um die Besteuerung eines Gewinns aus einem privaten Veräußerungsgeschäft nach § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) und --damit zusammenhängend-- um das Vorliegen eines 
Gestaltungsmissbrauchs nach § 42 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO).


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) erwarb mit notariell beurkundetem Vertrag im Jahr 2011 das Grundstück 
A-Straße in B. Der Kaufpreis betrug … €. Unter dem …2012 übertrug die Klägerin das Eigentum an ihrem Grundstück 
unentgeltlich jeweils zu hälftigem Miteigentum auf ihren volljährigen Sohn und ihre volljährige Tochter (Beigeladene 
zu 1. und 2.). Mit notariell beurkundetem Vertrag vom selben Tag verkauften die Beigeladenen das Grundstück an Z. 
Der Kaufpreis betrug … €. Er wurde nach § 3 des Vertrags je zur Hälfte an die Beigeladenen ausgezahlt. Die 
Verkaufsverhandlungen mit Z waren allein von der Klägerin geführt worden.
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3 In ihrer Steuererklärung für das Streitjahr (2012) erklärte die Klägerin keinen Gewinn aus einem privaten 
Veräußerungsgeschäft. Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) überprüfte im Rahmen einer 
betriebsnahen Veranlagung die Angaben der Klägerin. Das FA sah in der Schenkung an die Beigeladenen einen 
Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten i.S. von § 42 AO; der Veräußerungsgewinn sei der Klägerin 
zuzurechnen. Im Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr vom 05.03.2014 setzte das FA daher sonstige Einkünfte 
aus einem privaten Veräußerungsgeschäft in Höhe von 97.591 € an. Die Klägerin legte gegen die 
Einkommensteuerfestsetzung 2012 erfolglos Einspruch ein. Am 04.04.2014 und am 16.03.2015 erließ das FA aus nicht 
streitigen Gründen geänderte Einkommensteuerbescheide für das Streitjahr.


4 Das Finanzgericht (FG) wies die Klage mit Urteil vom 21.03.2019 - 6 K 551/17 als unbegründet ab. Die Erfassung des 
privaten Veräußerungsgeschäfts bei der Klägerin entspreche der Besteuerung einer den wirtschaftlichen Vorgängen 
angemessenen Gestaltung. Es habe ein Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten i.S. des § 42 AO 
vorgelegen. Die Klägerin sei bei der Verkaufsanbahnung tätig geworden, habe aber unmittelbar vor dem Verkauf an 
die von ihr gefundenen Käufer --statt an diese zu verkaufen-- das Grundstück auf ihre Kinder übertragen. Dadurch 
habe sie die Besteuerung eines Veräußerungsgewinns bei sich vermieden. § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG sei nicht als 
spezielle Missbrauchsvorschrift anzusehen, die einer Anwendung des § 42 AO vorgehe. Die Wahl der unangemessenen 
rechtlichen Gestaltung habe bei der Klägerin im Vergleich zu einer angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich 
nicht vorgesehenen Steuervorteil in Höhe von 14.186 € geführt. Die Klägerin habe für die gewählte Gestaltung auch 
keine außersteuerlichen Gründe nachgewiesen, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse beachtlich seien.


5 Mit ihrer Revision trägt die Klägerin im Wesentlichen vor, das FG habe seine Sachaufklärungspflicht verletzt und 
gegen das Gebot rechtlichen Gehörs verstoßen. Der Veräußerungsgewinn sei vom FG fehlerhaft ihr und nicht den 
Beigeladenen zugerechnet worden. Ein Gestaltungsmissbrauch liege nicht vor. Für § 42 AO sei kein Raum, wenn der 
Steuerpflichtige einen vom Gesetz vorgezeichneten Weg gewählt habe. Dies sei hinsichtlich einer unentgeltlichen 
Rechtsnachfolge und Weiterveräußerung durch den Beschenkten nach § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG der Fall. Ihr habe 
zudem jegliche Missbrauchsabsicht gefehlt. Es stehe ihr frei, ihre Verhältnisse im Rahmen des rechtlich Möglichen so 
einzurichten, dass sich für sie eine möglichst geringe steuerliche Belastung ergebe.


6 Die Klägerin beantragt,
das Urteil des FG Nürnberg vom 21.03.2019 - 6 K 551/17 aufzuheben und die Einkommensteuer unter Änderung des 
Einkommensteuerbescheids 2012 vom 16.03.2015 und der Einspruchsentscheidung vom 24.08.2015 auf den Betrag 
herabzusetzen, der sich ergibt, wenn im Veranlagungszeitraum 2012 bei der Klägerin keine sonstigen Einkünfte aus 
privaten Veräußerungsgeschäften in Höhe von 97.591 € angesetzt werden,
hilfsweise für den Fall, dass der Bundesfinanzhof (BFH) die Sache nicht für spruchreif halten sollte, die Sache an einen 
anderen Senat des FG zur anderweitigen Entscheidung zurückzuverweisen.


7 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


8 Das FG habe zutreffend entschieden, dass ein Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten vorliege und der 
Veräußerungsgewinn bei der Klägerin zu erfassen sei. Bei § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG handele es sich nach dem Wortlaut 
und dem Sinn und Zweck der Vorschrift nicht um eine steuerliche Umgehungsvorschrift, die der Anwendung des § 42 
AO vorgehe. § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG begründe kein Wahlrecht, bei welchem Steuerpflichtigen der 
Veräußerungsgewinn zu versteuern sei und erlaube auch nicht ein unbeschränktes Verschieben von 
Veräußerungsgewinnen. Die zwischen den Erwerb und die Veräußerung geschaltete Schenkung sei unangemessen, 
wenn sie lediglich dazu diene, ein steuerbares Veräußerungsgeschäft zu vermeiden. Es seien vom FG keine 
beachtlichen außersteuerlichen Gründe festgestellt worden.
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9 Die Beigeladenen haben keinen Antrag gestellt.


Entscheidungsgründe


II.


10 Die zulässige Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Stattgabe der Klage 
(§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


11 Das FG ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Klägerin den Tatbestand eines privaten Veräußerungsgeschäfts 
i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG verwirklicht hat. Sie hat das streitgegenständliche Grundstück nicht veräußert (s. 
unten 1.). Auch ein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts, der zur Entstehung des Steueranspruchs 
aus der Veräußerung des Grundstücks bei der Klägerin führen könnte, liegt nicht vor (s. unten 2.).


12 1. Die Klägerin hat das im Jahr 2011 angeschaffte Grundstück nicht veräußert, sondern es nach den bindenden 
Feststellungen des FG unter dem …2012 unentgeltlich im Wege der Schenkung auf die Beigeladenen übertragen. 
Dass die Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung von Rechtsgeschäften zwischen nahestehenden Personen 
der Annahme einer unentgeltlichen Übertragung entgegenstehen, lässt sich den Feststellungen des FG nicht 
entnehmen. Da die Klägerin das Grundstück nicht veräußert hat, ist ihr auch kein Veräußerungsgewinn i.S. des § 23 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG entstanden.


13 2. Ein Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten (§ 42 AO), der zur Entstehung des Steueranspruchs aus 
der Veräußerung des Grundstücks bei der Klägerin führen könnte, liegt ebenfalls nicht vor.


14 Die unentgeltliche Übertragung des Grundstücks an einen Dritten, der das Grundstück sodann innerhalb der 
Spekulationsfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG veräußert, unterfällt dem Anwendungsbereich des § 23 
Abs. 1 Satz 3 EStG und stellt daher ungeachtet der zeitlichen Nähe zwischen Übertragung und Weiterveräußerung 
grundsätzlich keinen Gestaltungsmissbrauch i.S. des § 42 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 AO dar.


15 a) Nach § 42 Abs. 1 Satz 1 AO kann durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts das Steuergesetz 
nicht umgangen werden. Ist der Tatbestand der Regelung in einem Einzelsteuergesetz erfüllt, die der Verhinderung 
von Steuerumgehungen dient, so bestimmen sich die Rechtsfolgen nach jener Vorschrift (§ 42 Abs. 1 Satz 2 AO). 
Anderenfalls entsteht nach § 42 Abs. 1 Satz 3 AO der Steueranspruch beim Vorliegen eines Missbrauchs i.S. des § 42 
Abs. 2 AO so, wie er bei einer den wirtschaftlichen Vorgängen angemessenen rechtlichen Gestaltung entsteht.


16 aa) Unterfällt ein Sachverhalt einer Regelung i.S. des § 42 Abs. 1 Satz 2 AO, bestimmen sich die Rechtsfolgen allein 
nach dieser Vorschrift. Daneben kommt die Annahme eines Missbrauchs von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts 
nach § 42 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 AO und die daran anknüpfende Rechtsfolge in § 42 Abs. 1 Satz 3 AO 
grundsätzlich nicht in Betracht (so auch Anwendungserlass zur Abgabenordnung --AEAO-- zu § 42 Nr. 1; Drüen in 
Tipke/Kruse, § 42 AO Rz 10 ff.; ders. in Der AO-Steuer-Berater 2009, 209; Fischer in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 42 
AO Rz 25, 292; Klein/Ratschow, AO, 15. Aufl., § 42 Rz 90; Stöber in Gosch, AO § 42 Rz 53, 56; Hey, Deutsches 
Steuerrecht --DStR--, Beihefter zu Heft 3/2014, S. 8, 9; Mosler/Münzner/Schulze, DStR 2021, 193, 196).


17
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bb) Bei § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG handelt es sich um eine Regelung, die der Verhinderung von Steuerumgehungen 
dient und damit um eine spezielle Missbrauchsverhinderungsvorschrift i.S. des § 42 Abs. 1 Satz 2 AO.


18 (1) Nach § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG ist für den Fall des unentgeltlichen Erwerbs dem Einzelrechtsnachfolger für die 
Zwecke des § 23 EStG die Anschaffung oder die Überführung des Wirtschaftsguts in das Privatvermögen durch den 
Rechtsvorgänger zuzurechnen. Die Vorschrift regelt die Entstehung des Veräußerungsgewinns bei vorangegangenem 
unentgeltlichen Erwerb. Vom Rechtsvorgänger verwirklichte Besteuerungsmerkmale werden dem unentgeltlichen 
Rechtsnachfolger aufgrund Gesetzes persönlich zugerechnet (vgl. KKB/Bäuml, § 23 EStG, 6. Aufl., Rz 292; 
Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 40. Aufl., § 23 Rz 40; Blümich/Ratschow, § 23 EStG Rz 112; BeckOK EStG/Trossen, 
9. Ed. [01.01.2021], EStG § 23 Rn. 231; Wernsmann in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff --KSM--, EStG, § 23 Rz B 84). Dies 
bewirkt, dass das private Veräußerungsgeschäft bei demjenigen besteuert wird, der die Veräußerung vorgenommen 
und den Veräußerungserlös tatsächlich erhalten hat.


19 (2) § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG dient nach seinem Sinn und Zweck der Verhinderung von Missbräuchen. Mit der Vorschrift 
soll verhindert werden, dass ein nach § 23 Abs. 1 Satz 1 EStG steuerverstricktes Wirtschaftsgut durch unentgeltliche 
Übertragung mangels Veräußerung aus der Steuerverhaftung ausscheidet und beim Rechtsnachfolger mangels 
Anschaffung nicht steuerverstrickt wird bzw. im Fall der Entnahme mangels Anschaffung nicht in die 
Steuerverhaftung eintritt. Denn § 23 Abs. 1 EStG setzt sowohl die Anschaffung als auch die Veräußerung des 
betroffenen Wirtschaftsguts voraus. Anschaffung ist indes (nur) der entgeltliche Erwerb eines Wirtschaftsguts, 
Veräußerung die entgeltliche Übertragung des zuvor angeschafften Wirtschaftsguts auf einen Dritten (vgl. Kube in 
Kirchhof/Seer, EStG, 20. Aufl., § 23 Rz 11, 14; Musil in Herrmann/Heuer/Raupach, § 23 EStG Rz 86, 91; 
Schmidt/Weber-Grellet, a.a.O., § 23 Rz 31, 50; Blümich/Ratschow, § 23 EStG Rz 90, 120; BeckOK EStG/Trossen, a.a.O., 
EStG § 23 Rz 208, 248; KKB/Bäuml, § 23 EStG, a.a.O., Rn 221, 246; Günther, Finanz-Rundschau 2020, 895, 901 f.). 
Durch die unentgeltliche Übertragung auf einen Dritten könnte ohne die Regelung in § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG die 
Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft umgangen werden.


20 (3) Auch aus der Gesetzgebungsgeschichte ergibt sich, dass es sich um eine spezielle 
Missbrauchsverhinderungsvorschrift handelt.


21 Nach früherer Rechtsprechung des BFH war der unentgeltliche Erwerb keine Anschaffung i.S. des § 23 EStG. Folglich 
war die spätere Veräußerung kein Spekulationsgeschäft im Sinne der Vorschrift. Die Rechtsprechung hatte jedoch in 
Fällen, in denen ein Grundstück nach der Anschaffung unentgeltlich im Wege der Schenkung auf einen Dritten 
übertragen wird und dieser das Grundstück innerhalb der Spekulationsfrist veräußert, die Annahme eines 
Gestaltungsmissbrauchs für möglich erachtet (vgl. Senatsurteil vom 12.07.1988 - IX R 149/83, BFHE 154, 93, BStBl II 
1988, 942, unter II.3.a, und BFH-Urteil vom 04.10.1990 - X R 153/88, BFH/NV 1991, 239). Diese Rechtsprechung ist 
mit der Regelung in § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG hinfällig geworden (so Kube in Kirchhof/Seer, a.a.O., § 23 Rz 13; Carlé in 
Korn, § 23 EStG Rz 63; Risthaus, Der Betrieb 1999, 1032, 1035; Wendt, Der Ertrag-Steuer-Berater --EStB-- 1999, 57, 
60).


22 Mit § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG hat der Gesetzgeber eine Regelung getroffen, die die von der früheren Rechtsprechung 
des BFH als rechtsmissbräuchliche Gestaltung erfassten Sachverhalte regelt. Vor diesem Hintergrund handelt es sich 
bei der Vorschrift um eine spezielle Missbrauchsverhinderungsvorschrift. Der Gesetzgeber hat zu erkennen gegeben, 
dass durch die unentgeltliche Übertragung die Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft nicht umgangen 
werden soll, indem vor einer Veräußerung das betroffene Wirtschaftsgut z.B. auf eine nahestehende Person 
übertragen wird, die dann den Veräußerungsvorgang verwirklicht (vgl. BeckOK EStG/Trossen, a.a.O., EStG § 23 
Rz 232; Wernsmann in KSM, EStG, § 23 Rz B 83). Daher wird in der Gesetzesbegründung auch ausdrücklich auf die 
Vermeidung möglicher Missbrauchsfälle und die mit der Anwendung des § 42 AO verbundenen Schwierigkeiten 
hingewiesen. Diese Schwierigkeiten sollen mit der Einfügung der Vorschrift vermieden werden, indem im Fall der 
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Schenkung stets auf die Anschaffung durch den Rechtsvorgänger abgestellt wird (vgl. BTDrucks 14/23, S. 180; 
Wendt, EStB 1999, 57, 60).


23 cc) Im Streitfall ist auch der Tatbestand des § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG erfüllt. Die Klägerin und die Beigeladenen haben 
mit der unentgeltlichen Übertragung des Grundstücks und der anschließenden Veräußerung genau die 
Voraussetzungen erfüllt, die mittels Anwendung des § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG zur Entstehung jeweils eines hälftigen 
Veräußerungsgewinns bei den Beigeladenen führen.


24 b) Der Senat kann dahinstehen lassen, ob außergewöhnliche Umstände im Zuge der Vertragsanbahnung oder 
unübliche Elemente der Vertragsgestaltung im Zusammenhang mit der unentgeltlichen Übertragung eines 
Grundstücks auf nahestehende Personen und eine damit im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang 
vorgenommene, von vornherein geplante Grundstücksveräußerung im Einzelfall dazu führen können, dass der 
Veräußerungsvorgang --unabhängig von der Erfassung dieses Sachverhalts unter § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG-- 
ausnahmsweise mit Blick auf § 42 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 AO --oder ggf. nach Maßgabe anderer Rechtsvorschriften und 
-grundsätze-- nicht der Besteuerung zugrunde gelegt werden kann. Denn derartige Sachverhaltsumstände hat das FG 
nicht festgestellt; insbesondere liegt im Streitfall --entgegen der Auffassung des FG-- kein Missbrauch von 
Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts vor.


25 aa) Gemäß § 42 Abs. 2 Satz 1 AO liegt ein Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten vor, wenn eine 
unangemessene rechtliche Gestaltung gewählt wird, die beim Steuerpflichtigen oder einem Dritten im Vergleich zu 
einer angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vorgesehenen Steuervorteil führt. Dies gilt nach Absatz 2 
Satz 2 der Vorschrift nicht, wenn der Steuerpflichtige für die gewählte Gestaltung außersteuerliche Gründe 
nachweist, die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse erheblich sind.


26 bb) Den Feststellungen des FG lässt sich nicht entnehmen, dass die vertraglichen Regelungen zur Schenkung des 
Grundstücks an die Beigeladenen sowie die Veräußerung des Grundstücks an Z unangemessene Vereinbarungen 
enthielten. Die Beigeladenen konnten nach den Feststellungen des FG über das geschenkte Grundstück nach der 
Übertragung frei verfügen. Sie waren insbesondere nicht vertraglich gebunden, an die Erwerber zu veräußern, mit 
denen ausschließlich die Klägerin zuvor Verkaufsverhandlungen geführt hatte. Die Beigeladenen waren auch nicht 
verpflichtet, den Veräußerungserlös an die Klägerin abzuführen. Zudem ist in der Folge der Übertragung an die 
Beigeladenen das Entstehen eines steuerbaren Veräußerungsgewinns nicht vermieden und ein gesetzlich nicht 
vorgesehener Steuervorteil nicht erzielt worden. Vielmehr ist der Veräußerungsgewinn nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
EStG bei den Beigeladenen entstanden und auch dort zu erfassen.


27 cc) Auch der Umstand, dass der Veräußerungsgewinn bei den Beigeladenen niedriger besteuert wird als bei der 
Klägerin, führt nicht zur Annahme eines Missbrauchs rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten. Einem Steuerpflichtigen 
ist es nicht verwehrt, die rechtlichen Verhältnisse so zu gestalten, dass sich eine geringere steuerliche Belastung 
ergibt. Das Bestreben, Steuern zu sparen, macht für sich allein eine Gestaltung noch nicht unangemessen (ständige 
Rechtsprechung, vgl. u.a. Beschluss des Großen Senats des BFH vom 29.11.1982 - GrS 1/81, BFHE 137, 433, BStBl II 
1983, 272, unter C.III.,; Senatsurteile vom 17.12.2003 - IX R 56/03, BFHE 205, 70, BStBl II 2004, 648, unter II.1.a, und 
vom 07.12.2010 - IX R 40/09, BFHE 232, 1, BStBl II 2011, 427, Rz 10; s.a. AEAO zu § 42 Nr. 2.2 Satz 2). Vorliegend 
ergibt sich ein "Steuervorteil" allein daraus, dass die unentgeltliche Übertragung des Grundstücks von Gesetzes 
wegen akzeptiert wird mit der Folge, dass ein Veräußerungsgewinn nicht vom Schenker, sondern vom Beschenkten 
nach dessen persönlichen Verhältnissen versteuert werden muss.


28 3. Da das FG von anderen Grundsätzen ausgegangen ist, kann sein Urteil keinen Bestand haben; es ist aufzuheben. 
Die Sache ist spruchreif.
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29 Weder hat die Klägerin den Tatbestand eines privaten Veräußerungsgeschäfts verwirklicht noch ist ihr die von den 
Beigeladenen verwirklichte Veräußerung persönlich zurechenbar. Vielmehr haben die Beigeladenen den 
Veräußerungsgewinn erzielt, sodass er auch bei diesen jeweils hälftig steuerlich zu erfassen ist.


30 4. Weil die Revision bereits mit der Sachrüge in vollem Umfang Erfolg hat, kommt es auf die erhobenen 
Verfahrensrügen nicht mehr an (vgl. zuletzt BFH-Urteil vom 03.12.2019 - VIII R 23/16, BFH/NV 2020, 853, Rz 31, 
m.w.N.).


31 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1, § 139 Abs. 4 FGO. Die Kosten der Beigeladenen sind nicht 
erstattungsfähig. Es entspricht nicht der Billigkeit, dem FA die außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen 
aufzuerlegen, denn diese haben weder Sachanträge gestellt noch anderweitig das Ver-fahren wesentlich gefördert 
(vgl. BFH-Urteil vom 26.04.2018 - IV R 33/15, BFHE 261, 333, BStBl II 2020, 645, Rz 39, m.w.N.).
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Urteil vom 19. April 2021, VI R 45/18 
Zufluss von Arbeitslohn bei Übertragung einer Versorgungszusage auf einen Pensionsfonds


ECLI:DE:BFH:2021:U.190421.VIR45.18.0


BFH VI. Senat


EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 11 Abs 1 S 4 , EStG § 38a Abs 1 S 3 , EStG § 3 Nr 66 , EStG § 4e Abs 3 , BGB § 415 , VAG § 
236 Abs 1 S 1 Nr 3 , BetrAVG § 4 , SvEV § 1 Abs 1 S 1 Nr 10 , EStG VZ 2010 , GG Art 2 Abs 1 , GG Art 20 Abs 3 


vorgehend FG Köln, 27. September 2018, Az: 6 K 814/16


Leitsätze


1. Die Übertragung einer vom Arbeitgeber erteilten Pensionszusage auf einen Pensionsfonds führt beim Arbeitnehmer in 
Höhe der zur Übernahme der bestehenden Versorgungsverpflichtung erforderlichen und getätigten Leistungen zum 
Zufluss von Arbeitslohn.


2. Wird der für die Steuerfreiheit gemäß § 3 Nr. 66 EStG erforderliche Antrag nach § 4e Abs. 3 EStG nicht gestellt, ist die 
vom Arbeitgeber erbrachte Ablöseleistung in vollem Umfang (lohn-)steuerpflichtig.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 27.09.2018 - 6 K 814/16 wird als unbegründet 
zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


1 I. Streitig ist, ob die Übertragung einer Versorgungsverpflichtung zugunsten des beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführers von der zusagenden GmbH auf einen Pensionsfonds zum Zufluss von steuerbarem Arbeitslohn führt.


2 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Ehegatten, die für das Streitjahr (2010) zur Einkommensteuer zusammen 
veranlagt wurden. Der Kläger war Gesellschafter und Geschäftsführer der B GmbH (GmbH), welche ihm im Jahr 1993 
--seinerzeit noch als A GmbH firmierend-- eine Pensionszusage erteilt hatte.


3 Im April 2010 wurden sämtliche Geschäftsanteile an der GmbH an die Z Holding GmbH veräußert. Gleichzeitig wurde 
die Tätigkeit des Klägers als Geschäftsführer beendet. Anlässlich dieser Veräußerung und der damit verbundenen 
Beendigung der Geschäftsführerstellung des damals 54-jährigen Klägers wurde die ihm gegenüber eingegangene 
Pensionsverpflichtung von der GmbH auf die … (Pensionsfonds) übertragen. Als Gegenleistung trat die GmbH ihre 
Ansprüche aus einer zur Deckung der Pensionszusage des Klägers abgeschlossenen Rückdeckungsversicherung in 
Höhe von 257.644 € an den Pensionsfonds ab. Der Kläger zahlte an den Pensionsfonds zudem aus eigenen Mitteln 
einen Einmalbetrag in Höhe von 167.695 €, um die Versorgungsanwartschaft bis zum Eintritt seiner 
Versorgungsberechtigung beitragsfrei zu stellen.
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Die GmbH löste in ihrer Buchführung die für die Pensionsverpflichtung des Klägers gebildete Rückstellung in Höhe 
von 233.680 € auf. Demgemäß ergab sich bei ihr ein Aufwand in Höhe von 23.964 € (Ansprüche aus der 
Rückdeckungsversicherung 257.644 € abzüglich Pensionsrückstellung 233.680 €). Einen Antrag auf Verteilung dieses 
Aufwands gemäß § 4e Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) auf zehn Jahre stellte die GmbH nicht.


5 Nachdem der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) durch eine Kontrollmitteilung des Finanzamts für 
Groß- und Konzernbetriebsprüfung … von dem Sachverhalt Kenntnis erlangt hatte, änderte er den 
Einkommensteuerbescheid der Kläger für das Streitjahr gemäß § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung und rechnete dem 
steuerpflichtigen Arbeitslohn des Klägers einen Betrag in Höhe der bei der GmbH gebildeten Pensionsrückstellung 
von 233.680 € zu.


6 Die nach erfolglosem Vorverfahren erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) mit den in Entscheidungen der 
Finanzgerichte 2019, 19 veröffentlichten Gründen ab.


7 Mit der Revision rügen die Kläger die Verletzung materiellen Rechts.


8 Sie beantragen sinngemäß,
das FG-Urteil aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid vom 20.07.2017 dahingehend zu ändern, dass die 
Einkünfte des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit um 233.680 € herabgesetzt werden.


9 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


10 II. Die Revision der Kläger ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). 
Das FG hat zu Recht entschieden, dass die GmbH dem Kläger durch die Übertragung der Pensionszusage gegen 
Zahlung der Ablöseleistung auf den Pensionsfonds steuerbaren Arbeitslohn zugewandt hat.


11 1. Arbeitslohn i.S. des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, der nicht als laufender Arbeitslohn gezahlt wird (sonstige 
Bezüge), wird in dem Kalenderjahr bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer zufließt (§ 11 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 38a 
Abs. 1 Satz 3 EStG). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs führt das Innehaben von Ansprüchen oder 
Rechten den Zufluss von Einnahmen regelmäßig noch nicht herbei und begründet damit auch noch keinen 
gegenwärtigen Zufluss von Arbeitslohn. Der Zufluss ist grundsätzlich vielmehr erst mit der Erfüllung des Anspruchs 
gegeben, also wenn der Arbeitgeber die geschuldete Leistung tatsächlich erbringt. Folglich fließt mit der Zusage des 
Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer künftig Leistungen zu erbringen, Arbeitslohn erst in dem Zeitpunkt zu, in dem der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das wirtschaftliche Eigentum verschafft. Der Zufluss von Arbeitslohn ist ferner zu 
bejahen, wenn der Arbeitgeber mit seinen Leistungen dem Arbeitnehmer einen unmittelbaren und unentziehbaren 
Rechtsanspruch gegen einen Dritten verschafft. Auch in diesem Fall wird der Zufluss aber nicht durch das 
Versprechen des Arbeitgebers, z.B. Versicherungsschutz zu gewähren, herbeigeführt, sondern erst durch die Erfüllung 
dieses Versprechens, insbesondere durch die Leistung der Versicherungsbeiträge in der Weise, dass ein eigener 
unentziehbarer Anspruch des Arbeitnehmers auf die Versicherungsleistung entsteht (z.B. Senatsurteil vom 
22.02.2018 - VI R 17/16, BFHE 260, 532, BStBl II 2019, 496, Rz 26 ff., m.w.N.).
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Demzufolge sind Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung gegenwärtig zufließender Arbeitslohn, wenn 
sich die Sache --wirtschaftlich betrachtet-- so darstellt, als ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer Beträge zur 
Verfügung gestellt und der Arbeitnehmer sie zum Erwerb einer Zukunftssicherung verwendet hätte. Kein 
gegenwärtig zufließender Arbeitslohn, sondern eine Versorgungszusage liegt demgegenüber vor, wenn der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Versorgung aus eigenen, erst im Zeitpunkt der Zahlung bereitzustellenden 
Mitteln zusagt; in diesem Fall unterliegen erst die späteren aufgrund der Zusage geleisteten Versorgungszahlungen 
der Lohnsteuer (Senatsurteile vom 18.08.2016 - VI R 18/13, BFHE 255, 58, BStBl II 2017, 730, Rz 16, und VI R 46/13, 
Rz 11; jeweils m.w.N.).


13 2. Nach diesen Grundsätzen hat die Übertragung der Pensionszusage von der GmbH auf den Pensionsfonds gegen 
Ablöseleistung zu zusätzlichem Arbeitslohn des Klägers geführt.


14 a) Denn der Kläger hat dadurch anstelle der Anwartschaften auf zukünftige Rentenzahlungen im Versorgungsfall 
gegenüber seinem (bisherigen) Arbeitgeber --der GmbH-- einen eigenständigen Rechtsanspruch gegen den 
Pensionsfonds auf Versorgung gemäß § 236 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) erlangt 
(vgl. Schmidt/Weber-Grellet, EStG, 40. Aufl., § 4e Rz 2; Schmidt/Levedag, a.a.O., § 3 Rz 223; Blümich/Valta, § 3 Nr. 66 
EStG Rz 3; BeckOK EStG/Niklaus, 9. Ed., EStG § 3 Nr. 66 Rz 8; von Beckerath in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff --KSM--, 
EStG, § 3 Rz B 66/13; ders. in Kirchhof/Seer, EStG, 20. Aufl., § 3 Nr. 66 Rz 176; Gosch in Kirchhof/Seer, a.a.O., § 4e 
Rz 11; Bode in Bordewin/Brandt, § 4e EStG Rz 61, 12; Niermann, Der Betrieb 2001, 1380, 1382; Blomeyer/Rolfs/Otto, 
Betriebsrentengesetz, 7. Aufl., Teil 4 C.I. Rz 118; Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 
04.07.2017 - IV C 5-S 2333/16/10002, BStBl I 2017, 883; im Grundsatz auch Senatsurteil vom 05.07.2007 - 
VI R 47/02, BFH/NV 2007, 1876, und Blümich/Geserich, § 19 EStG Rz 294). Hiervon gehen auch der 
Einkommensteuergesetzgeber (BTDrucks 14/5150, 34, zu § 3 Nr. 66 EStG) und der Verordnungsgeber der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung --SvEV-- (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 SvEV) aus.


15 b) Eine andere Beurteilung der Übertragung der Pensionsverpflichtung von der GmbH auf den Pensionsfonds ergibt 
sich entgegen der Ansicht der Kläger auch nicht aus den Senatsentscheidungen in BFHE 255, 58, BStBl II 2017, 730 
und vom 18.08.2016 - VI R 46/13.


16 aa) Denn den vorgenannten Verfahren lag ein bloßer Schuldnerwechsel i.S. von § 415 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) zugrunde. Die dort erteilte Direktzusage zugunsten des Arbeitnehmers wurde lediglich von einem anderen 
Rechtsträger übernommen, ohne dass sich etwas an dem Charakter der Pensionszusage oder an derem Inhalt 
geändert hatte. Daher fließt dem Arbeitnehmer in einem solchen Fall --unabhängig von der Rechtsform des 
Übernehmers-- noch kein Arbeitslohn zu.


17 bb) Vorliegend ist die Direktzusage der GmbH zugunsten des Klägers jedoch nicht lediglich auf einen anderen 
Rechtsträger übertragen und damit der Anwartschaftsschuldner nicht lediglich ausgetauscht, sondern die 
betriebliche Altersversorgung in Form einer Direktzusage auf eine Altersversorgung durch einen Pensionsfonds 
übergeleitet und damit der Durchführungsweg gewechselt worden. Der Wechsel des Durchführungswegs mit 
nachgelagerter Besteuerung (Direktzusage) zu einem Durchführungsweg mit einer vorgelagerten Lohnbesteuerung 
(Pensionsfonds) führt zu lohnsteuerpflichtigen Leistungen des Arbeitgebers (Gosch/Greger in KSM, EStG, § 4e 
Rz A 20). Denn in diesem Fall erlangt der Arbeitnehmer --wie oben ausgeführt-- anstelle der Anwartschaften auf 
zukünftige Rentenzahlungen im Versorgungsfall gegenüber seinem Arbeitgeber einen eigenständigen 
Versorgungsanspruch gegen den Pensionsfonds. Vorliegend wechselt --anders als in den Sachverhalten, die den 
Senatsurteilen in BFHE 255, 58, BStBl II 2017, 730 und vom 18.08.2016 - VI R 46/13 zugrunde lagen-- nicht lediglich 
der Schuldner der Versorgungsverpflichtung. Vielmehr ändern sich durch die Übertragung der Pensionsverpflichtung 
Schuldgrund und -inhalt. Die Versorgungverpflichtung zugunsten des Klägers gründet nicht länger auf der dem 
Kläger seitens der GmbH erteilten Direktzusage, sondern auf dem mit dem Pensionsfonds vereinbarten 
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Versorgungsvertrag und dem dazu gehörenden Leistungsplan. Zudem erwirbt der Arbeitnehmer --hier der Kläger-- 
anstelle der bisherigen Versorgungsanwartschaft einen eigenen Anspruch auf (Pensions-)Leistungen gegen den 
Pensionsfonds (§ 236 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 VAG).


18 c) Eine Lohnzuwendung ist vorliegend auch nicht wegen eines ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesses (z.B. 
Senatsurteil vom 09.05.2019 - VI R 28/17, BFHE 264, 443, BStBl II 2019, 785, Rz 18, m.w.N.) der GmbH an der 
Übertragung der Pensionsverpflichtung auf den Pensionsfonds zu verneinen (a.A. Bergkemper in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 3 Nr. 66 EStG Rz 2; KKB/Nacke, § 3 Nr. 66 EStG, 6. Aufl., Rz 595). Denn der Arbeitnehmer 
hat --auch in Fällen des Unternehmenskaufs (hier Veräußerung sämtlicher Geschäftsanteile der GmbH)-- regelmäßig 
ein nicht zu vernachlässigendes Eigeninteresse an der Übertragung einer durch Direktzusage gewährten 
betrieblichen Altersversorgung auf einen Pensionsfonds und dem damit einhergehenden Wechsel des 
Durchführungswegs der betrieblichen Altersversorgung.


19 So besteht bei einer Direktzusage nur ein Anspruch gegen den Arbeitgeber, der sich als wertlos erweisen kann, selbst 
wenn das finanzielle Risiko --wie im Streitfall-- durch eine Rückdeckungsversicherung abgesichert wird. Zudem 
findet nicht lediglich ein Wechsel von einer zu einer anderen umlagefinanzierten Versorgungskasse statt, bei der 
Sonderzahlungen vor Geltung des § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG nicht steuerbar waren (s. Senatsurteil vom 
14.09.2005 - VI R 148/98, BFHE 210, 443, BStBl II 2006, 532). Eine betriebliche Altersversorgung über einen 
Pensionsfonds kann überdies beim Ausscheiden des Arbeitnehmers oder bei einem Arbeitgeberwechsel vorteilhaft 
sein (s. § 4 des Betriebsrentengesetzes --BetrAVG--). Das Interesse des Arbeitnehmers an der Übernahme der 
Versorgung durch einen Pensionsfonds wird außerdem dadurch sichtbar, dass der Arbeitnehmer seine schriftliche 
Einwilligung hierzu erteilen muss. Man wird grundsätzlich nicht annehmen können, dass der Arbeitnehmer diese 
Einwilligung erteilen würde, wenn er kein oder ein nur völlig zu vernachlässigendes Interesse an der Übernahme 
seiner betrieblichen Altersversorgung durch den Pensionsfonds hätte.


20 3. Der dem Kläger durch die Übertragung der Pensionszusage von der GmbH auf den Pensionsfonds zugeflossene 
Arbeitslohn ist nicht nach § 3 Nr. 66 EStG steuerfrei.


21 Danach sind Leistungen eines Arbeitgebers oder einer Unterstützungskasse an einen Pensionsfonds zur Übernahme 
bestehender Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften durch den Pensionsfonds u.a. steuerfrei, 
wenn ein Antrag nach § 4d Abs. 3 EStG oder nach § 4e Abs. 3 EStG gestellt worden ist.


22 a) Die GmbH hat den für die Steuerfreiheit erforderlichen Antrag --hier-- nach § 4e Abs. 3 EStG jedoch unstreitig 
nicht gestellt. In diesem Fall sind die vom Arbeitgeber an den Pensionsfonds erbrachten Leistungen in vollem 
Umfang (lohn-)steuerpflichtig (Schmidt/Levedag, a.a.O., § 3 Rz 223; Blümich/Valta, § 3 Nr. 66 EStG Rz 6; 
Blümich/Stöckler, § 4e EStG Rz 53; von Beckerath in Kirchhof/Seer, a.a.O., § 3 Rz 176; Gosch in Kirchhof/Seer, a.a.O., 
§ 4e Rz 10; Arteaga/Veit in Korn, § 4e EStG Rz 19; BMF-Schreiben in BStBl I 2017, 883). Der Gesetzeswortlaut ist 
insoweit eindeutig. Ihm lässt sich --entgegen der Auffassung der Kläger-- insbesondere keine betragsmäßige 
Begrenzung auf die nach § 4e Abs. 3 EStG auf Antrag zu verteilenden Betriebsausgaben entnehmen (s. dazu 
Schmidt/Weber-Grellet, a.a.O., § 4e Rz 10, m.w.N.; Gosch in Kirchhof/Seer, a.a.O., § 4e Rz 11; Stuhrmann in 
Bordewin/Brandt, § 3 EStG Rz 17; Blomeyer/Rolfs/Otto, a.a.O., Teil 4 C.I. Rz 124). Hätte der Gesetzgeber eine 
entsprechende Begrenzung gewollt, hätte er dies mit einer "soweit"-Formulierung ohne weiteres zum Ausdruck 
bringen können.


23 b) Verfassungsrechtliche Bedenken hiergegen hat der erkennende Senat nicht.


Seite 4 von 5







24 Weder der Umstand, dass dieses "Alles-oder-Nichts-Prinzip" dazu führt, dass die Nichtverteilung des Aufwands durch 
den Arbeitgeber gemäß § 4e EStG in Höhe eines (sehr) geringen Betrags zur Steuerpflicht des gesamten vom 
Arbeitgeber an den Pensionsfonds geleisteten Ablösebetrags führt, ohne dass dem Arbeitnehmer entsprechend 
liquide Mittel zufließen, noch dass die Steuerbefreiung zugunsten des Arbeitnehmers von einem dahingehenden 
Antrag des Arbeitgebers abhängt, können solche Bedenken begründen. Denn der Arbeitnehmer kann eine 
vermeintlich übermäßige Steuerlast verhindern, indem er entweder sein Einverständnis zur Übertragung der 
Pensionsverpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber nicht oder jedenfalls nur unter der Bedingung der Antragstellung 
nach § 4e Abs. 3 EStG erteilt.


25 4. Über die Höhe des anzusetzenden Arbeitslohns besteht zwischen den Beteiligten kein Streit. Der Senat sieht 
deshalb diesbezüglich von Ausführungen ab.


26 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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